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Anlage

zu § 1

Übersicht zum Verwaltungskostenverzeichnis

Gegenstand Nr.

Kreislauf-/Abfallwirtschaft 18

Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten 194

Altlasten 17

Bergbauangelegenheiten 11

Berufsbildung in der Land- und Forstwirtschaft sowie Hauswirtschaft 32

Bodenschutz 17

Chemikaliengesetz 141

Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr oder innergemeinschaftliches Verbringen von lebenden
Tieren, tierischen und nicht tierischen Erzeugnissen

23

Ernährungswirtschaft 37

Fachtechnisches Recht 1
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Fischerei 43

Forsten 4

Forstvermehrungsgut 44

Futtermittelüberwachung 28

Geologie 192

Gentechnik 142

Geräusch-, Erschütterungs- und Lichtmessungen 198

Gewässergüte 191

Hydrologie und Hydrogeologie 191

Hygiene im Zusammenhang mit der Überwachung von Fleisch und Fleischerzeugnissen 26

Immissionsschutz, Amtshandlungen der Vollzugsbehörden 15

Immissionsschutz, gebietsbezogene Untersuchungen 193

Immissionsschutz, anlagenbezogene Untersuchungen 196

Jagd 41

Kernanlagenüberwachung 195

Kerntechnische Messungen 197

Klärschlammverordnung 36

Klimaschutz 61

Landwirtschaft 3

Landwirtschaftliche Betriebswirtschaft 322
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Lebensmittelüberwachung 28

Luftreinhalteplanung 193

Marktordnung für Vieh und Fleisch 375

Naturschutz 5

Pflanzenschutzdienst 34

Qualitätsnormen, Handelsklassen 371

Saatgutverkehr 31

Sachverständigenwesen in der Land- und Forstwirtschaft 322

Staatliche Anerkennungsstelle der Lebensmittelüberwachung (SAL) 282

Strahlenschutz 12

Tierärztinnen und Tierärzte 29

Tierärztliche Grenzkontrollen 23

Tierarzneimittelwesen 27

Tierische Nebenprodukte 25

Tierseuchenbekämpfung 22

Tierschutz 24

Tierzucht 33

Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz 61

Umweltschadensrecht 13

Umwelttechnische Tätigkeiten 19
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Versuchstiere 244

Veterinärwesen 2

Wasserwirtschaft 16

Weinbau 35

Weinkontrolle 28110

Wohnungswesen 62

Verwaltungskostenverzeichnis

Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage

Gebühr
EUR

1 2 3 4

1 Fachtechnisches Recht    

11 Bergbauangelegenheiten
Amtshandlungen nach dem Bundesberg-
gesetz (BBergG), dem Markscheidergesetz
und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen
Verordnungen

   

111 Bergbauberechtigungen    

11101 Auskunft in Berechtsamsangelegenheiten oder
Inanspruchnahme von Bediensteten bei der
Einsichtnahme in das Berechtsamsbuch, in die
Berechtsamskarte, in die Berechtsamsakte oder in
die sonstigen Unterlagen, in das Grubenbild, in die
Ergebnisse der Messungen (§ 63 Abs. 4, §§ 76 und
125 BBergG) oder bei der Anfertigung von Auszü-
gen

nach Zeitauf-
wand

 

11102 Erteilung, Verlängerung oder Aufhebung einer Er-
laubnis (§§ 7, 16 Abs. 4 Satz 2 oder § 19 BBergG)

  120 bis
100 000

- Seite 4 von 222 -



11103 Erteilung, Verlängerung oder Aufhebung einer
Bewilligung (§§ 8, 16 Abs. 5 Satz 3 oder § 19
BBergG)

  120 bis
100 000

11104 Verleihung, Verlängerung oder Aufhebung von
Bergwerkseigentum (§§ 9, 16 Abs. 5 Satz 3 oder
§ 20 BBergG)

  300 bis
21 000

11105 Nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergän-
zung von Auflagen (§ 16 Abs. 3 BBergG)

nach Zeitauf-
wand

 

11106 Widerruf einer Erlaubnis, einer Bewilligung oder
von Bergwerkseigentum (§ 18 BBergG)

nach Zeitauf-
wand

 

11107 Fristverlängerung (§ 18 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz
oder Satz 2 BBergG)

  120 bis 600

11108 Zustimmung zur Übertragung einer Erlaubnis
oder Bewilligung oder zur Beteiligung Dritter (§ 22
Abs. 1 BBergG), Genehmigung der Veräußerung
von Bergwerkseigentum und des schuldrecht-
lichen Vertrags hierüber (§ 23 Abs. 1 BergG) oder
Erteilung eines Zeugnisses (§ 23 Abs. 2 Satz 3
BBergG)

  120 bis 900

11109 Genehmigung der Vereinigung, Teilung oder des
Austauschs von Bergwerksfeldern (§ 25 in Verbin-
dung mit §§ 26, 28 oder 29 BBergG)

  180 bis
3 000

11110 Beurkundung der Einigung über die Zulegung
(§ 35 in Verbindung mit § 36 Satz 1 Nr. 3 BBergG)

  1 200

11111 Zulegung (§ 35 oder § 36 Satz 1 Nr. 4 BBergG)   600 bis
6 000

11112 Verlängerung einer Zulegung (§ 38 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 16 Abs. 5 Satz 3 BBergG)

  120 bis
1 200

11113 Ersetzung der Zustimmung des Grundeigentümers
(§ 40 BBergG)

  300 bis
3 000
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11114 Entscheidung über die Gewinnung von Boden-
schätzen bei der Aufsuchung (§ 41 BBergG),
Mitgewinnung von Bodenschätzen (§ 42 Abs. 1
und/oder § 43 BBergG), Unmöglichkeit oder
Unzumutbarkeit der Trennung von Bodenschätzen
und die Größe der Anteile (§ 42 Abs. 4, § 43 oder
§ 45 Abs. 2 BBergG), Mitgewinnung von Boden-
schätzen bei der Anlegung von Hilfsbauen (§ 45
Abs. 1 BBergG) oder Benutzung fremder Gruben-
baue (§ 47 Abs. 4 BBergG)

  60 bis
1 200

11115 Bestätigung oder Verlängerung der Aufrechter-
haltung alter Rechte und Verträge (§ 149, § 152
Abs. 2 Satz 2 oder § 153 Satz 3 BBergG)

  120 bis
3 000

11116 Feststellung des Inhalts eines aufrechterhaltenen
Rechts oder Ausstellung einer Ersatzurkunde
(§ 154 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2 BBergG)

  120 bis 600

11117 Genehmigung zur Abtretung, Überlassung oder
Änderung aufrechterhaltener Rechte oder Verträ-
ge (§ 156 Abs. 2 BBergG)

  120 bis 600

11118 Ausdehnung von Bergwerkseigentum (§§ 161 und
162 BBergG)

  240 bis
2 400

11119 Faksimile von alten Karten im Zusammenhang mit
Berechtsamsangelegenheiten als Auslage

  180

112 Bergwerksbetrieb    

1121 Entscheidung über die Zulassung eines Betriebs-
plans ohne Durchführung eines Planfeststellungs-
verfahrens (§ 51 BBergG)

  300 bis
54 000

11211 Naturschutzrechtliche Entscheidung im Zusam-
menhang mit der Zulassung eines Betriebsplans,
zusätzlich zu Nr. 1121

nach Zeitauf-
wand

 

11212 Beratung vor Antragstellung

Schließt sich innerhalb eines Jahres ein Genehmi-
gungsverfahren an, wird die Gebühr bei der Ge-
bühr nach Nr. 1121 bis 11224 angerechnet.

nach Zeitauf-
wand
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1122 Entscheidung über die Zulassung eines Betriebs-
plans mit Durchführung eines Planfeststellungs-
verfahrens (§§ 52 Abs. 2a und 57a BBergG)

  6 000 bis 1
000 000

11221 Verlangen zur Aufstellung eines Rahmenbetriebs-
plans nach § 52 Abs. 2 Nr. 1 oder Abs. 2a BBergG
oder eines Sonderbetriebsplans nach § 52 Abs. 2
Nr. 2 BBergG

nach Zeitauf-
wand

 

11222 Vorprüfung des Einzelfalls nach § 1 der Verord-
nung über die Umweltverträglichkeitsprüfung
bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau) oder
Feststellung der UVP-Pflicht nach § 5 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG),
soweit kein Verlangen nach Nr. 11221 erfolgt

nach Zeitauf-
wand

 

11223 Vorbereitung und Durchführung der Erörterung
nach § 15 UVPG, sofern im Zeitpunkt der Vorbe-
reitung und der Durchführung der Erörterung kein
Antrag für ein Verfahren nach Nr. 1122 vorliegt

nach Zeitauf-
wand

 

11224 Zulassung des vorzeitigen Beginns (§ 57b Abs. 1
BBergG)

  1 500 bis
30 000

11225 Erteilung einer Auskunft zu bestehenden und erlo-
schenen Bergbauberechtigungen sowie zu beste-
henden und ehemaligen Bergbaubetrieben

 nach Zeitauf-
wand

 

1123 Nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergän-
zung von Auflagen (§ 56 BBergG)

nach Zeitauf-
wand

 

1124 Befreiung von der Betriebsplanpflicht (§ 51 Abs. 3
Satz 1 BBergG)

  60 bis 480

1125 Genehmigung einer Unterbrechung des Be-
triebs für mehr als zwei Jahre (§ 52 Abs. 1 Satz 2
BBergG)

  300

1126 Entscheidung aufgrund einer Bergverordnung
nach §§ 65 bis 67 und § 176 Abs. 3 BBergG (insbe-
sondere Genehmigung, Erlaubnis, Zustimmung,
Prüfung, allgemeine Zulassung, Ausnahme)

nach Zeitauf-
wand 
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1127 Anerkennung einer Person oder Stelle als Sachver-
ständiger nach einer Bergverordnung (§ 65 oder
§ 176 Abs. 3 BBergG)

  60 bis 600

1128 Nachbesichtigung vor Ort, soweit sie wegen einer
Beanstandung veranlasst ist

nach Zeitauf-
wand

 

1129 Anordnung von Maßnahmen nach §§ 71 bis 74
BBergG

nach Zeitauf-
wand

 

113 Grundabtretung    

1131 Entscheidung über den Antrag (§ 77 in Verbindung
mit § 78 BBergG)

  300 bis
9 000

1132 Festsetzung einer Ergänzungsentschädigung (§ 89
Abs. 2 BBergG)

  180 bis
3 000

1133 Neufestsetzung wiederkehrender Leistungen
(§ 89 Abs. 3 BBergG), Anordnung zur Leistung
einer Sicherheit (§ 89 Abs. 4, § 92 Abs. 1 Satz 2
und Abs. 2 Satz 2 BBergG) oder Anordnung der
Wiederherstellung des früheren Zustands (§ 90
Abs. 5 BBergG)

  60 bis 600

1134 Vorabentscheidung (§ 91 BBergG) oder vorzeitige
Besitzeinweisung (§ 97 BBergG)

  120 bis
3 000

1135 Beurkundung der Einigung über die Grundab-
tretung (§ 92 Abs. 1 Satz 3 BBergG), Anordnung
der vorzeitigen Ausführung der Grundabtretung
(§ 92 Abs. 2 Satz 1 BBergG), Fristverlängerung
oder Aufhebung der Grundabtretung (§ 95 Abs. 2
oder § 96 BBergG), Feststellung des Zustands
des Grundstücks (§ 99 Satz 1 BBergG) oder Frist-
verlängerung, Aufhebung oder Änderung der
Besitzeinweisung (§ 101 Abs. 1 oder 2 BBergG)

  60 bis 600

1136 Festsetzung der Entschädigung oder Aussprechen
der Verpflichtung zur Wiederherstellung (§ 102
Abs. 2 BBergG)

  180 bis
1 800
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114 Festsetzung der Entschädigung für die Wertmin-
derung eines Grundstücks bei Baubeschrän-
kungen (§ 109 Abs. 4 BBergG)

  180 bis
1 800

115 Markscheiderische Angelegenheiten    

1151 Anerkennung als Markscheider/ Markscheiderin
(§ 1 des Markscheidergesetzes)

nach Zeitauf-
wand

 

1152 Anerkennung als andere Person im Sinne des § 64
Abs. 1 Satz 2 BBergG (§ 13 Abs. 1 Satz 1 der Mark-
scheider-Bergverordnung, MarkschBergV)

nach Zeitauf-
wand

 

1153 Widerruf der Anerkennung als Markscheider/
Markscheiderin

nach Zeitauf-
wand

 

1154 Widerruf als andere Person im Sinne des § 64
Abs. 1 Satz 2 BBergG (§ 13 Abs. 3 MarkschBergV)

nach Zeitauf-
wand

 

1155 Aufhebung der Anerkennung als Markscheider/
Markscheiderin (§ 5 des Markscheidergesetzes)

nach Zeitauf-
wand

 

1156 Ausnahme vom Erfordernis des Grubenbilds (§ 12
Abs. 1 MarkschBergV)

  300

1157 Veränderung der Nachtragungs- und Einrei-
chungsfristen (§ 10 Abs. 3 MarkschBergV) oder
Zustimmung zur Nichteinreichung von Unterlagen
(§ 63 Abs. 3 Satz 2 BBergG)

  60 bis 300

1158 Prüfung der Ausführung der markscheiderischen
Arbeit oder des Markscheiders, Prüfung der Mes-
sung nach § 125 BBergG oder Prüfung der Felds-
und Förderabgabe

  gebüh-
renfrei

11581 Nachprüfung, auch soweit sie mit einer Prüfung
nach Nr. 1158 verbunden ist

nach Zeitauf-
wand

 

12 Strahlenschutz
Amtshandlungen nach dem Strahlenschutz-
gesetz (StrlSchG), der Strahlenschutzverordnung
(StrlSchV), der Atomrechtlichen Entsorgungsver-
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ordnung (AtEV) und nach dem Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

121 Amtshandlungen nach dem StrlSchG    

12101 Genehmigung der Errichtung einer Anlage zur Er-
zeugung ionisierender Strahlen
(§ 10 i.V.m. § 11)

nach Zeitauf-
wand

 

12102 Genehmigung des Betriebs einer Anlage zur Erzeu-
gung ionisierender Strahlen
(§ 12 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 13)

   

121021 die einer Errichtungsgenehmigung bedarf, zusätz-
lich zu Nr. 12101
(§ 12 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 13 und ggf. §§ 14 oder
15)

nach Zeitauf-
wand

 

121022 die keiner Errichtungsgenehmigung bedarf, ohne
Anwendung am Menschen/Tier
(§ 12 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 13)

je Anlage 4 000

121023 die keiner Errichtungsgenehmigung bedarf, mit
Anwendung am Menschen/Tier zusätzlich zu
Nr. 121022
(§ 12 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 14 oder 15)

  250

12103 Genehmigung zum Umgang mit offenen sonstigen
radioaktiven Stoffen
(§ 12 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 13)
Zur Freigrenze in Bq siehe Anlage 4 Tabelle 1 Spal-
te 2 StrlSchV.
Zu Nr. 121031 bis 121034:
Bei mehreren radioaktiven Stoffen mit unterschied-
lichen Freigrenzen ist das Vielfache der Freigrenze
zur Ermittlung der Gebühr als Summe der Verhält-
niszahlen aus der genehmigten Aktivität des jewei-
ligen radioaktiven Stoffs und dessen Freigrenze zu
ermitteln.
Bei einer Änderungsgenehmigung hinsichtlich der
Aktivität der genehmigten Nuklide oder bei der
Genehmigung von neuen Nukliden wird für die
zusätzliche Aktivität der Gebührensatz entspre-
chend ermittelt und halbiert.
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121031 bis zum 102 fachen der Freigrenze   350

121032 bis zum 104 fachen der Freigrenze   700

121033 bis zum 107 fachen der Freigrenze   2 100

121034 über dem 107 fachen der Freigrenze   4 200

121035 ortsveränderlicher Umgang, zusätzlich zu
Nr. 121031 bis 121034

  300

121036 Genehmigung zum Umgang mit offenen radioak-
tiven Stoffen im Zusammenhang mit der Anwen-
dung am Menschen/Tier, zusätzlich zu Nr. 121031
bis 121034
(§ 12 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 14 oder § 15)

  250

12104 Genehmigung zum Umgang mit umschlossenen
sonstigen radioaktiven Stoffen
(§ 12 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 13)
Zur Freigrenze in Bq siehe Anlage 4 Tabelle 1 Spal-
te 2 StrlSchV.
Zu Nr. 121041 bis 121045:
Bei mehreren radioaktiven Stoffen mit unterschied-
lichen Freigrenzen ist das Vielfache der Freigrenze
zur Ermittlung der Gebühr als Summe der Verhält-
niszahlen aus der genehmigten Aktivität des jewei-
ligen radioaktiven Stoffs und dessen Freigrenze zu
ermitteln.
Bei einer Änderungsgenehmigung hinsichtlich der
Aktivität der genehmigten Nuklide oder bei der
Genehmigung von neuen Nukliden wird für die
zusätzliche Aktivität der Gebührensatz entspre-
chend ermittelt und halbiert.

   

121041 bis zum 102 fachen der Freigrenze   300

121042 bis zum 104 fachen der Freigrenze   550

121043 bis zum 107 fachen der Freigrenze   1 400
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121044 bis zum 1010 fachen der Freigrenze   2 800

121045 über dem 1010 fachen der Freigrenze   5 400

121046 Genehmigung zum Umgang mit umschlossenen
radioaktiven Stoffen im Zusammenhang mit der
Anwendung am Tier/Menschen, zusätzlich zu
Nr. 121041 bis 121045
(§ 12 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 14 oder § 15)

   

121047 ortsveränderlicher Umgang, zusätzlich zu
Nr. 121041 bis 121045

  210

121048 Genehmigung zum Umgang mit hochradioaktiven
Quellen, zusätzlich zu Nr. 121041 bis 121045
(§ 12 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 13 Abs. 4)

nach Zeitauf-
wand

 

12105 Genehmigung des zuständigen Ministeriums zum
Umgang mit radioaktiven Stoffen, soweit die-
ser nicht im betrieblichen und örtlichen Zusam-
menhang mit Anlagen nach § 10 steht
(§ 12 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 13)

nach Zeitauf-
wand

 

12106 Genehmigung des probeweisen Betriebs oder des
probeweisen Umgangs, zusätzlich zu Nr. 12102,
12103, 12104
(§ 12 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 i. V. m. § 13 Abs. 5)

je Anlage oder
je Einrichtung

500

12107 Genehmigung des Betriebs einer Röntgenein-
richtung oder eines Störstrahlers
(§ 12 Abs. 1 Nr. 4 und 5)

je Röntgenein-
richtung oder
je teleradiolo-
gischer Anbin-
dung

200 bis
3 500

12108 Genehmigung einer wesentlichen Änderung einer
genehmigungsbedürftigen Tätigkeit
(§ 12 Abs. 2)
Änderungen hinsichtlich der Aktivität einer Geneh-
migung nach § 12 Abs. 1 Nr. 3 werden nach
Nr. 12103 oder 12104 berechnet

nach Zeitauf-
wand

 

12109 Prüfung des angezeigten Betriebs einer Anlage zur
Erzeugung ionisierender Strahlung

nach Zeitauf-
wand
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(§ 17 i. V. m. § 18)

12110 Prüfung der Anzeige des Betriebs einer Röntgenein-
richtung
(§ 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2)

   

121101 für das erste Gerät   200

121102 für jedes weitere Gerät   100

121103 für jede oder jeden neuen Strahlenschutzverant-
wortlichen

  200

121104 Nachforderung von Unterlagen bei Unvollstän-
digkeit der Anzeige, zusätzlich zu Nr. 121101 bis
121103

je Nachfor-
derung

25

12111 Entscheidung zur Erfüllung der nachzuweisenden
Anforderungen bei fehlender Bescheinigung des
Sachverständigen
(§ 19 Abs. 3 Satz 2 und 3)

je Röntgenein-
richtung

220 bis
1 200

12112 Untersagung des Betriebs einer Röntgeneinrichtung
(§ 20 Abs. 3 Nr. 1 bis 7)

nach Zeitauf-
wand

 

12113 Prüfung der Anzeige einer Tätigkeit zur Prüfung,
Erprobung, Wartung oder Instandsetzung von
Röntgeneinrichtungen oder Störstrahlern
(§ 22 Abs. 1 und 2)

je Institution 100

12114 Untersagung der angezeigten Tätigkeit zur Prü-
fung, Erprobung, Wartung oder Instandsetzung von
Röntgeneinrichtungen oder Störstrahlern
(§ 22 Abs. 3 Nr. 1 bis 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12115 Genehmigung der Beschäftigung in einer fremden
Anlage oder Einrichtung
(§ 25 i. V. m. § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 6 Buchst. a)

  700

12116 Genehmigung der Beförderung radioaktiver Stoffe
(§ 27 i. V. m. § 29)

nach Zeitauf-
wand
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12117 Ausstellung der Bescheinigung zur Erfüllung der
Haftpflichtvorschriften bei genehmigungsfreier
Beförderung
(§ 28 Abs. 2)

  60

12118 Genehmigung des Zusatzes radioaktiver Stoffe und
der Aktivierung
(§ 40 i. V. m. § 41)

nach Zeitauf-
wand

 

12119 Anordnung einer Expositionsabschätzung durch
natürlich vorkommende Radioaktivität an einem
Arbeitsplatz
(§ 55 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12120 Prüfung der nach den §§ 56 oder 59 angezeig-
ten Tätigkeit an einem Arbeitsplatz mit Expositi-
on durch natürlich vorkommende Radioaktivität
(NORM-Arbeitsplatz)
(§ 57)

nach Zeitauf-
wand

 

12121 Prüfung der Anmeldung der Verwertung oder Besei-
tigung von Rückständen
(§ 60 Abs. 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12122 Prüfung des Rückstandskonzepts und der
Rückstandsbilanz
(§ 60 Abs. 2 bis 5)

nach Zeitauf-
wand

 

12123 Prüfung der Anmeldung der Lagerung und Mittei-
lung der Beendigung der Lagerung überwachungs-
bedürftiger Rückstände
(§ 61 Abs. 4)

nach Zeitauf-
wand

 

12124 Festlegung eines Verfahrens zur Einhaltung der
Überwachungsgrenzen für nicht überwachungsbe-
dürftige Rückstände
(§ 61 Abs. 5)

nach Zeitauf-
wand

 

12125 Prüfung der Anmeldung der beabsichtigten Verwer-
tung oder Beseitigung der Rückstände
(§ 62 Abs. 1)

nach Zeitauf-
wand
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12126 Entlassung von überwachungsbedürftigen Rück-
ständen aus der Überwachung
(§ 62 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12127 Prüfung der Nachweise zur Einhaltung der Voraus-
setzungen zur Verbringung von im Ausland angefal-
lener überwachungsbedürftiger Rückstände zur
Verwertung ins Inland
(§ 62 Abs. 5 Satz 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12128 Entgegennahme und Prüfung der Anzeige der in der
Überwachung verbleibenden Rückstände
(§ 63 Abs. 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12129 Anordnung von Schutzmaßnahmen für die in der
Überwachung verbleibenden Rückstände
(§ 63 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12130 Befreiung von der Pflicht der Entfernung von Konta-
minationen von Grundstücken
(§ 64 Abs. 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12131 Anordnung von Maßnahmen
(§ 65)

nach Zeitauf-
wand

 

12132 Zulassung einer zusätzlichen beruflichen Exposition
(§ 77 Satz 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12133 Zulassung einer effektiven Dosis von 50 Millisievert
für ein einzelnes Jahr
(§ 78 Abs. 1 und 2)

je Person 120

12134 Zulassung eines Grenzwerts für Auszubildende oder
Studierende im Alter zwischen 16 und 18 Jahren
(§ 78 Abs. 3)

je Person 120

12135 Verlangen der Vorlage oder Übergabe der Gesund-
heitsakten bei einer von der Behörde bestimmten
Stelle
(§ 79 Abs. 4)

nach Zeitauf-
wand

 

12136 Verlangen der Hinterlegung bei einer von der Be-
hörde bestimmten Stelle

nach Zeitauf-
wand
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(§ 85 Abs. 2 Satz 2)

12137 Befreiung von der Pflicht zur Vornahme von Maß-
nahmen an Gebäuden
(§ 123 Abs. 3 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12138 Anordnung von Messungen der Radon-222-Aktivi-
tätskonzentration in der Luft
(§ 127 Abs. 1 Satz 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12139 Prüfung der Anmeldung eines Arbeitsplatzes, wenn
eine Messung keine Unterschreitung des Referenz-
wertes ergibt
(§ 129 Abs. 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12140 Prüfung der Anmeldung eines Arbeitsplatzes nach
Bekanntwerden der besonderen Gründe, keine
Maßnahmen zu ergreifen
(§ 129 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12141 Anordnung von Reduzierungsmaßnahmen
(§ 129 Abs. 2 Satz 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12142 Prüfung der Anmeldung einer Betätigung in frem-
den Betriebsstätten
(§ 129 Abs. 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12143 Anordnung zur Durchführung von Untersuchungen
bei hinreichendem Verdacht auf radioaktive Altlas-
ten
(§ 138 Abs. 3 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12144 Anordnung von Maßnahmen bei radioaktiven Altlas-
ten
(§ 139 Abs. 1 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12145 Anordnung zur Vorlage eines Sanierungsplanes bei
radioaktiven Altlasten
(§ 143 Abs. 1 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12146 Verbindlichkeitserklärung des Sanierungsplans
(§ 143 Abs. 2 Satz 2)

nach Zeitauf-
wand
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12147 Behördliche Sanierungsplanung
(§ 144 Abs.1 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12148 Verbindlichkeitserklärung des behördlichen Sanie-
rungsplans
(§ 144 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12149 Prüfung eines vorgelegten Entwurfs eines Sanie-
rungsvertrages
(§ 144 Abs. 3 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12150 Prüfung der Anmeldung der Durchführung von Maß-
nahmen zur Verhinderung und Verminderung der
Exposition bei radioaktiven Altlasten
(§ 145 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12151 Festsetzung Wertausgleich
(§ 147 Abs. 1 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12152 Anordnung zur Ermittlung und Bewertung bei einer
nachgewiesenen sonstigen bestehenden Expositi-
onssituation oder bei Anhaltspunkten für eine sons-
tige bestehende Expositionssituation
(§ 154 Abs. 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12153 Anordnung zur Durchführung der Sanierungs- und
sonstigen Maßnahmen und zur Dosisermittlung
(§ 156 Abs. 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12154 Anordnung, die vorgesehenen Informationen zur
Verfügung zu stellen
(§ 158 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12155 Bestimmung von Messstellen
(§ 169 Abs. 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12156 Bestimmung von Sachverständigen
(§ 172 Abs. 1 i. V. m. § 177 StrlSchV)

nach Zeitauf-
wand

 

12157 Überprüfung der Deckungsvorsorge
(§ 177 Satz 3)

  250
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12158 Strahlenschutzrechtliche Aufsicht
(§§ 178 und 179 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 19 Atomge-
setz)
Für die An- und Abreisezeit sind insgesamt höchs-
tens zwei Stunden je teilnehmende Person anzuset-
zen. Die Fahrtkosten sind mit der Gebühr abgegol-
ten.

nach Zeitauf-
wand

 

12159 Anordnung von Maßnahmen
(§ 179 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 19 Abs. 3 Atomgesetz)

nach Zeitauf-
wand

 

12160 Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen eines
Verfahrens nach § 181 inkl. Vorprüfung des Einzel-
falls
(§§ 7 und 9 UVPG)
(§ 181)

nach Zeitauf-
wand

 

122 Amtshandlungen nach der StrlSchV    

12201 Erteilung von Ausnahmen vom Erfordernis der Frei-
gabe für Stoffe und Gegenstände die aus Kontroll-
bereichen stammen
(§ 31 Abs. 5 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12202 Erteilung der Freigabe
(§ 33)

nach Zeitauf-
wand

 

12203 Festlegung des Verfahrens zur Freigabe in einem
gesonderten Bescheid oder in einer Genehmigung
nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 StrlSchG
(§ 41 Abs. 1)
Die Gebühr ist bei Festlegung des Verfahrens in ei-
ner Genehmigung zusätzlich zu der Gebühr für die
Genehmigung zu erheben.

nach Zeitauf-
wand

 

12204 Feststellung der Erfüllung bestimmter Anforde-
rungen zur Freigabe in einem gesonderten Be-
scheid
(§ 41 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 Nr. 4)

nach Zeitauf-
wand

 

12205 Verpflichtung zum Erlass einer Strahlenschutzan-
weisung
(§ 45 Abs. 4)

  120
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12206 Prüfung und Bescheinigung der Fachkunde
(§ 47 Abs. 1)

   

122061 Bescheinigung der Fachkunde nach Prüfung der
Ausbildung und der Kursteilnahme

je Person 50

122062 Bescheinigung der Fachkunde nach Prüfung der
Ausbildung, der Kursteilnahme und der praktischen
Erfahrung, außer der Fachkunde für Medizinphysik-
Expertinnen und Medizinphysik-Experten

je Person 100

122063 Bescheinigung der Fachkunde für Medizinphysik-
Expertinnen und Medizinphysik-Experten

je Person 100 bis 300

12207 Anerkennung einer im Ausland erworbenen Qualifi-
kation im Strahlenschutz
(§ 47 Abs. 4 Satz 1)

  100

12208 Feststellung, dass in der Ausbildung die für das je-
weilige Anwendungsgebiet erforderliche Fachkunde
im Strahlenschutz vermittelt wird
(§ 47 Abs. 5 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12209 Erteilung der Bescheinigung über die erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz
(§ 47 Abs. 5 Satz 2)

  15

12210 Entscheidung über die Anerkennung der Aktuali-
sierung der Fachkunde auf andere geeignete Weise
(§ 48 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12211 Zulassung, dass der Nachweis über den erfolg-
reichen Abschluss eines anerkannten Kurses die
Bescheinigung über den Erwerb der erforderlichen
Kenntnisse ersetzt
(§ 49 Abs. 2 Satz 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12212 Widerruf der Anerkennung der Fachkunde oder der
Kenntnisse im Strahlenschutz oder Festlegung von
Auflagen für die Fortgeltung
(§ 50 Abs. 1)

nach Zeitauf-
wand
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12213 Anerkennung von Kursen im Strahlenschutz
(§ 51)

nach Zeitauf-
wand

 

12214 Bestimmung weiterer Bereiche als Strahlenschutz-
bereiche
(§ 52 Abs. 2 Satz 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12215 Zulassung eines temporären Kontroll- oder Sperrbe-
reichs
(§ 52 Abs. 3 Satz 2)

  120

12216 Gestattung von Ausnahmen von der Abgrenzungs-,
Kennzeichnungs- und Sicherungspflicht für Kontroll-
und Sperrbereiche
(§ 53 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 3)

  200

12217 Gestattung, anderen Personen den Zutritt zu Strah-
lenschutzbereichen zu erlauben
(§ 55 Abs. 1 Satz 2)

  250

12218 Festlegung von Kontaminationsprüfungen an Perso-
nen beim Verlassen eines Überwachungsbereiches
(§ 58 Abs. 1 Satz 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12219 Festlegung von Prüfungen der Aktivierung oder
Kontamination an beweglichen Gegenständen beim
Herausbringen aus Überwachungsbereichen
(§ 58 Abs. 2 Satz 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12220 Anordnung der Einrichtung von Strahlenschutz-
bereichen bei Tätigkeiten mit natürlich vorkom-
menden radioaktiven Stoffen
(§ 59)

nach Zeitauf-
wand

 

12221 Zulassung der Unterweisung mittels E-Learning
oder von audiovisuellen Medien
(§ 63 Abs. 3 Satz 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12222 Verlangen der Ermittlung der Körperdosis bei einer
Person, die sich im Überwachungsbereich aufhält
oder Zustimmung über eine Ausnahme von der Er-
mittlung der Körperdosis bei einer Person, die sich
im Kontrollbereich aufhält

nach Zeitauf-
wand
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(§ 64 Abs. 1 Satz 3 und Satz 4 und Abs. 2)

12223 Anordnung von Inkorporationsmessungen
(§ 64 Abs. 4)

nach Zeitauf-
wand

 

12224 Festlegung einer Ersatzdosis
(§ 65 Abs. 2 Satz 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12225 Gestattung der Verwendung eines Dosimeters
(§ 66 Abs. 1 Nr. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12226 Anordnung des Verfahrens der Personendosis-
messung
(§ 66 Abs. 2 Satz 4)

nach Zeitauf-
wand

 

12227 Gestattung der Verlängerung des Zeitraumes für
die Einreichung von Personendosimetern
(§ 66 Abs. 3 Satz 2)

   

122271 Gestattung der Verlängerung, wenn die Expositi-
onsbedingungen bei den Personen unterschiedlich
sind

je Person 100

122272 Gestattung der Verlängerung, wenn die Expositi-
onsbedingungen bei den Personen gleich sind

je Institution 250

12228 Strahlenpass
(§ 68)

   

122281 Registrierung oder Verlängerung eines Passes
(§ 68 Abs. 1)

je Person 60

122282 Registrierung als Ersatz eines verlorenen oder
unleserlichen Passes
(§ 68 Abs. 1)

  120

122283 Folgepassregistrierung
(§ 68 Abs. 1)

  80

122284 Befreiung von der Pflicht zum Führen eines Strah-
lenpasses
(§ 68 Abs. 4)

je Person oder
Institution

50
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12229 Gestattung einer Ausnahme im Umgang mit offe-
nen radioaktiven Stoffen für Auszubildende und
Studierende im Alter zwischen 16 und 18 Jahren
(§ 70 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12230 Ausnahme vom Weiterbeschäftigungsverbot bei ei-
ner Überschreitung eines Dosisgrenzwerts
(§ 73 Satz 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12231 Zulassung einer besonderen Strahlenexposition
(§ 74 Abs. 1 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12232 Abkürzung der Frist zur erneuten Untersuchung bei
einer ermächtigten Ärztin oder einem ermächtigten
Arzt
(§ 77 Abs. 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12233 Anordnung von Maßnahmen der ärztlichen Überwa-
chung für Personen der Kategorie B
(§ 77 Abs. 4)

nach Zeitauf-
wand

 

12234 Anordnung zur ärztlichen Überwachung von Perso-
nen unter 18 Jahren
(§ 77 Abs. 5)

nach Zeitauf-
wand

 

12235 Entscheidung über eine ärztliche Bescheinigung
(§ 80 Abs. 1)

je Person 200

12236 Anordnung von Aufgabenbeschränkungen oder
Untersagung von Aufgaben
(§ 81 Abs. 2 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12237 Entscheidung über das Ergebnis einer besonderen
ärztlichen Überwachung
(§ 81 Abs. 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12238 Befreiung von der Buchführungs- und Mitteilungs-
pflicht
(§ 85 Abs. 2 Satz 1)

  100

12240 Verlängerung der Frist nach § 88 Abs. 2 für die
Überprüfungen nach § 88 Abs. 1 durch einen
Sachverständigen auf maximal drei Jahre

  200
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(§ 88 Abs. 2)

12241 Befreiung von der jährlichen Prüfungspflicht durch
eine Sachverständige oder einen Sachverständigen
(§ 88 Abs. 3)

  100

12242 Anordnung zur Prüfung anzeigebedürftiger Anlagen
zur Erzeugung ionisierender Strahlung und geneh-
migungsbedürftiger Störstrahler
(§ 88 Abs. 5 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12243 Anordnung von Dichtheitsprüfungen durch eine
Sachverständige oder einen Sachverständigen
(§ 89 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12244 Befreiung von der Pflicht zur Dichtheitsprüfung
(§ 89 Abs. 1 Satz 5)

nach Zeitauf-
wand

 

12245 Zulassung einer Ausnahme von der Pflicht, radio-
aktive Stoffe nur an den Empfänger oder an eine
von diesem zum Empfang berechtigte Person zu
übergeben
(§ 94 Abs. 6 Satz 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12246 Anordnung der Prüfung der wesentlichen Merkmale
eines Störstrahlers
(§ 96 Abs. 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12247 Festlegung zulässiger Ableitungen radioaktiver
Stoffe mit Luft und Wasser
(§ 102 Abs. 1 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12248 Befreiung von der jährlichen Mitteilungspflicht über
Ableitungen
(§ 103 Abs. 1 Satz 2)

  50

12249 Anordnung von Messungen zur Umgebungsüberwa-
chung
(§ 103 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12250 Zustimmung zu einer späteren Vorlage der
vollständigen und zusammenfassenden Meldung ei-
nes bedeutsamen Vorkommnisses

  100
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(§ 108 Abs. 3 Satz 3)

12251 Zustimmung zur Verwendung anderer Prüfmittel
bei der Konstanzprüfung
(§ 116 Abs. 2 Satz 2)

  100

12252 Festlegung von Abweichungen von Aufbewahrungs-
fristen
(§ 117 Abs. 2 Satz 2)

  150

12253 Prüfungen der Ärztlichen Stelle zur Qualitätssi-
cherung
(§ 128 und § 130)

   

1225301 Strahlentherapie je Gerät, bei
interstitieller
Brachytherapie
je Genehmi-
gungsinhaber

1 575 bis
7 700

1225302 nuklearmedizinische Therapie je Genehmi-
gungsinhaber

450 bis
1 800

1225303 nuklearmedizinische Diagnostik je Prüfung ei-
nes von ei-
nem Strah-
lenschutz-
verantwort-
lichen eigen-
verantwortlich
verwendeten
oder bereitge-
haltenen Gerä-
tes

350 bis
2 400

1225304 Prüfung einer oder eines Strahlenschutzverantwort-
lichen, welcher oder welche einen nach § 5 Abs. 9
StrlSchG betriebenen Röntgenstrahler für Untersu-
chungen und Interventionen eigenverantwortlich
verwendet oder bereitstellt (einschließlich eines
Arbeitsplatzes)

  120 bis 980

1225305 Prüfung eines jeden weiteren Arbeitsplatzes (z. B.
einer weiteren Anwendungsform oder Funktion,
auch eines weiteren mit dem Röntgengerät verbun-

  90 bis 600
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denen Strahlers) eines nach Nr. 1225304 geprüften
Strahlers mit eigenständigen technischen Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen

1225306 Vertiefte Prüfung eines Forschungsvorhabens
(§ 130 Abs. 1 Satz 3 StrlSchV)

  40 bis 500

1225307 Prüfung eines Endausgabegerätes (Dokumenta-
tionsgerätes) oder eines Bildwiedergabesystems
(auch in der Teleradiologie nach § 5 Abs. 38
StrlSchG), die nach Vorgaben des Strahlenschutz-
rechts einer Qualitätssicherung unterliegen

  40 bis 220

1225308 Prüfung eines in der Teleradiologie nach § 5 Abs. 38
StrlSchG eingesetzten Röntgenstrahlers mit einer
Teleradiologieverbindung (inkl. der Verbindungen
zu Heimarbeitsplätzen von Teleradiologinnen oder
Teleradiologen oder zu einem in die Teleradiologie
einbezogenen Hintergrunddienst)

  300 bis
1 250

1225309 Prüfung eines jeden weiteren Strahlers eines nach
Nr. 1225308 geprüften Teleradiologieverbund-
systems oder einer jeden zusätzlichen Teleradiolo-
gieverbindung

  180 bis 900

1225310 Prüfung eines Röntgenstrahlers zur Röntgenbe-
handlung

  300 bis
1 400

12254 Anordnung einer Untersuchung einer Person durch
eine ermächtigte Ärztin oder einen ermächtigten
Arzt
(§ 143 Abs. 1)

nach Zeitauf-
wand

 

12255 Zustimmung zur weiteren Anwendung radioaktiver
Stoffe oder ionisierender Strahlung an einer Person
(§ 143 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12256 Gestattung der Verwendung eines Messgerätes
(§ 157 Abs. 2 Nr. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12257 Gestattung einer Fristverlängerung für die Einrei-
chung der Messgeräte
(§ 157 Abs. 3 Satz 3)

  100
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12258 Festlegung einer Ersatzdosis
(§ 157 Abs. 5 Satz 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12259 Ausnahme von der Pflicht zum Führen eines Strah-
lenpasses nach § 158 Abs. 1 Satz 1, wenn die Per-
son in nicht mehr als einer fremden Betriebsstätte
eine berufliche Betätigung an anmeldepflichtigen
Arbeitsplätzen ausübt
(§ 158 Abs. 1 Satz 2)

  50

12260 Ausnahme vom Weiterbeschäftigungsverbot bei ei-
ner Überschreitung eines Dosisgrenzwerts
(§ 158 Abs. 2 Satz 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12261 Abkürzung der Frist zur erneuten Untersuchung bei
einer ermächtigten Ärztin oder einem ermächtigten
Arzt
(§ 158 Abs. 3 Satz 3)

nach Zeitauf-
wand

 

12262 Anordnung von Maßnahmen zu weiteren Anforde-
rungen des beruflichen Strahlenschutzes
(§ 158 Abs. 4)

nach Zeitauf-
wand

 

12263 Anordnung von Maßnahmen zum Schutz der
Arbeitskräfte bei radioaktiven Altlasten
(§ 165 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12264 Anordnung von Maßnahmen zum Schutz der
Arbeitskräfte bei sonstigen bestehenden Expositi-
onssituationen
(§ 166 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

12265 Ermächtigung einer Ärztin oder eines Arztes
(§ 175 Abs. 1)

  150

12266 Zustimmung zu einer Erweiterung einer Bestim-
mung nach § 172 Abs. 1 StrlSchG durch das Hinzu-
kommen einer prüfenden Person in einer Sachver-
ständigenorganisation oder durch eine Erweiterung
des Tätigkeitsumfangs der Einzelsachverständigen
oder des Einzelsachverständigen
(§ 178 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand
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123 Amtshandlungen nach der AtEV    

1231 Zustimmung zum Buchführungssystem
(§ 2 Abs. 2)

  100

1232 Anordnung der Art der Behandlung und Verpackung
radioaktiver Abfälle
(§ 3 Abs. 1 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

1233 Zulassung der Ablieferung anderer radioaktiver Ab-
fälle an eine Anlage des Bundes zur Sicherstellung
und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle
(§ 5 Abs. 3)

nach Zeitauf-
wand

 

1234 Zulassung der Ablieferung der in § 5 Abs. 1 und
Abs. 2 genannten radioaktiven Abfälle an eine
Landessammelstelle
(§ 5 Abs. 5)

nach Zeitauf-
wand

 

1235 Genehmigung oder Anordnung einer Ausnahme von
der Ablieferungspflicht
(§ 6 Abs. 1)

  600

124 Sonstige Amtshandlungen    

1241 Beratung vor Antragstellung
Schließt sich innerhalb eines Jahres ein Genehmi-
gungs- oder Freigabeverfahren an, wird die Ge-
bühr bei der Gebühr nach 12101 bis 12108, 12115,
12116, 12118, 12202 und 1242 angerechnet.

nach Zeitauf-
wand

 

1242 Änderungsgenehmigung, soweit keine wesentliche
Änderung nach § 12 Abs. 2 StrlSchG

nach Zeitauf-
wand

 

13 Umweltschadensrecht    

131 Amtshandlungen nach dem Umweltscha-
densgesetz (USchadG)

   

1311 Anordnung von Maßnahmen (§ 7 Abs. 2 USchadG),
mit Ausnahme der Fälle nach Art. 8 Abs. 3 Buchst.
a und b der Richtlinie 2004/35/EG.

nach Zeitauf-
wand
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1312 Überwachung der Erfüllung der Vermeidungs-,
Schadensbegrenzungs- und Sanierungsmaß-
nahmen (§ 7 Abs. 1 USchadG), mit Ausnahme der
Fälle nach Art. 8 Abs. 3 Buchst. a und b der Richt-
linie 2004/35/EG.

nach Zeitauf-
wand

 

132 Amtshandlungen nach dem Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetz (UmwRG)

   

1321 Anerkennung einer inländischen Vereinigung nach
§ 3 Abs. 3 UmwRG

   30 bis
3 000

14 Chemie, Gentechnik    

141 Amtshandlungen nach dem Chemikalien-
gesetz (ChemG) und aufgrund dieses Geset-
zes erlassener Verordnungen

   

1411 Durchführung der Inspektion über die Einhaltung
der Grundsätze der Guten Laborpraxis (GLP) nach
§ 19d Abs. 3 ChemG in Verbindung mit der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zum Verfahren der
behördlichen Überwachung der Einhaltung der
Grundsätze der Guten Laborpraxis und Erteilen ei-
ner GLP-Bescheinigung nach § 19b Abs. 1 ChemG

nach Zeitauf-
wand

 

1412 Maßnahmen der Überwachung nach § 21 Abs. 1,
2, 3 oder 4 ChemG, wenn die Ermittlungen einen
Verstoß gegen eine Vorschrift des ChemG oder
gegen eine Vorschrift einer auf dieses Gesetz ge-
stützten Rechtsverordnung oder einer EG- oder
EU-Verordnung, die Sachbereiche dieses Gesetzes
betrifft, ergeben, sowie Anordnungen im Einzelfall
nach § 23 ChemG. Für die An- und Abreisezeit sind
insgesamt höchstens zwei Stunden anzusetzen.
Die Auslagen für die Fahrtkosten sind mit der Ge-
bühr abgegolten.

nach Zeitauf-
wand

 

1413 Amtshandlungen nach der Gefahrstoffverordnung    

14131 Anerkennung eines Betriebs zur Reinigung von
Transformatoren (Anhang IV Nr. 14 Abs. 3 Satz 3)

  300 bis
3 000
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1414 Amtshandlungen nach der Chemikalien-Verbots-
verordnung

   

14141 Erlaubnis (§ 6 Abs. 1)   300

141411 Prüfung einer Anzeige (§ 7 Abs. 1)   150

14142 Prüfung der Sachkunde (§ 11)

Die Auslagen sind mit der Gebühr abgegolten.

   

141421 Einzelprüfung    

1414211 Zusatzprüfung I je Prüfung
und teilneh-
mende Per-
son

 150

1414212 Zusatzprüfung II je Prüfung
und teilneh-
mende Per-
son

 80

1414213 Zusatzprüfung III je Prüfung
und teilneh-
mende Per-
son

 80

1414214 Zusatzprüfung auf einen anderen Stoff je Prüfung
und teilneh-
mende Per-
son

 35

141422 Gruppenprüfung (ab 3 Personen)    

1414221 Zusatzprüfung I je Prüfung
und teilneh-
mende Per-
son

 75

1414222 Zusatzprüfung II je Prüfung
und teilneh-

 45
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mende Per-
son

1414223 Zusatzprüfung III je Prüfung
und teilneh-
mende Per-
son

 45

1414224 Zusatzprüfung auf einen Stoff je Prüfung
und teilneh-
mende Per-
son

 35

141423 Anerkennung einer anderen Prüfung    50

14143 Anerkennung einer Einrichtung für Fortbildungs-
veranstaltungen

(§ 11 Abs. 1 Nr. 2)

   1 500

14144 Anerkennung einer Einrichtung zur Abnahme von
Prüfungen

(§ 11 Abs. 1 Nr. 1)

   1 500

141441 Änderung der Anerkennung von Einrichtungen zur
Abnahme von Prüfungen oder zur Durchführung
von Fortbildungsveranstaltungen

(§ 11 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

141442 gleichzeitige Anerkennung einer Einrichtung zur
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen
und zur Abnahme von Prüfungen

(§ 11 Abs. 1)

   2 500

1415 Amtshandlungen nach der Chemikalien-Klima-
schutzverordnung

   

14151 Zertifizierung von Betrieben (§ 6 Abs. 1)    300

141511 Änderung der Zertifizierung von Betrieben nach Zeitauf-
wand
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14152 Anerkennung einer Aus- und Fortbildungsein-
richtung, eines Unternehmens oder eines Betrie-
bes

(§ 5 Abs. 3)

   300

14153 Änderung der Anerkennung einer Aus- und Fortbil-
dungseinrichtung, eines Unternehmens oder eines
Betriebes

(§ 5 Abs. 3)

nach Zeitauf-
wand

 

1416 Amtshandlungen nach der Chemikalien-
Ozonschichtverordnung

   

14161 Anerkennung einer Aus- und Fortbildungsein-
richtung zur Erlangung der Sachkunde

(§ 5 Abs. 2 Nr. 1)

   300

141611 Änderung der Anerkennung einer Aus- und Fortbil-
dungseinrichtung zur Erlangung der Sachkunde

(§ 5 Abs. 2 Nr. 1)

nach Zeitauf-
wand

 

142 Amtshandlungen nach dem Gentechnik-
gesetz (GenTG)

   

1421 Genehmigungsverfahren:

Ergehen mehrere Entscheidungen über Teilgeneh-
migungen, ist für jede eine Gebühr zu erheben.

Von der Zahlung von Gebühren sind die als
gemeinnützig anerkannten Forschungseinrich-
tungen befreit.

Die Auslagen für das Genehmigungsverfahren
sind mit Ausnahme von Gutachterkosten, Kos-
ten der Zentralen Kommission für die Biologische
Sicherheit, Veröffentlichungskosten und den im
Zusammenhang mit der Durchführung von Erörte-
rungsterminen entstandenen Aufwendungen mit
der Gebühr abgegolten.

Investitionskosten sind die Gesamtkosten der An-
lage oder derjenigen Anlagenteile, die von der
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Entscheidung umfasst werden, ohne Umsatz-
steuer.

14211 Genehmigung (§ 8 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2
Satz 2), Teilgenehmigung (§ 8 Abs. 3) oder Geneh-
migung einer wesentlichen Änderung (§ 8 Abs. 4
Satz 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Satz 2 oder
Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Satz 2)
mit Investitionskosten

   

142111 bis 500 000 EUR

Entstehen keine Investitionskosten, wird die
Mindestgebühr erhoben.

1,8 v. H. der
Investitions-
kosten

mindestens
1 800

142112 bis 50 000 000 EUR 1,2 v. H. der
Investitions-
kosten

mindestens
10 800

142113 über 50 000 000 EUR 0,6 v. H. der
Investitions-
kosten

mindestens
720 000
höchstens
1 500 000

14212 Genehmigung einer weiteren gentechnischen Ar-
beit der Sicherheitsstufe 2, 3 oder 4 (§ 9 Abs. 2
Satz 2, § 9 Abs. 3)

  1 200

14213 Erörterungstermin (§ 18)

Die Auslagen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des
Hessischen Verwaltungskostengesetzes (HVw-
KostG) sind mit der Gebühr abgegolten.

je Tag 1 500

1422 Anmeldeverfahren:

Von der Zahlung von Gebühren sind die als
gemeinnützig anerkannten Forschungseinrich-
tungen befreit.

Die Auslagen des Anmeldeverfahrens sind mit
Ausnahme von Gutachterkosten und Kosten der
Zentralen Kommission für die Biologische Sicher-
heit mit der Gebühr abgegolten.

Investitionskosten sind die Gesamtkosten der
Anlage oder derjenigen Anlagenteile, die nach
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der Anmeldung errichtet werden dürfen, ohne
Umsatzsteuer.

14221 Anmeldung zu Errichtung und Betrieb einer
gentechnischen Anlage (§ 8 Abs. 2 Satz 1), zu ei-
ner wesentlichen Änderung (§ 8 Abs. 4 Satz 2 in
Verbindung mit § 8 Abs. 2 Satz 1) mit Investitions-
kosten

   

142211 bis 500 000 EUR

Entstehen keine Investitionskosten, wird die
Mindestgebühr erhoben.

1,5 v. H. der
Investitions-
kosten

mindestens
1 200

142212 über 500 000 EUR 1,0 v. H. der
Investitions-
kosten

mindes-
tens 9 000
höchstens
720 000

1423 Prüfung einer Anzeige:

Von der Zahlung von Gebühren sind die als
gemeinnützig anerkannten Forschungseinrich-
tungen befreit.

Die Auslagen, die im Zusammenhang mit der Prü-
fung einer Anzeige entstehen, sind mit Ausnah-
me von Gutachterkosten und Kosten der Zentra-
len Kommission für die Biologische Sicherheit mit
der Gebühr abgegolten.

Investitionskosten sind die Gesamtkosten der An-
lage oder derjenigen Anlagenteile, die nach der
Anzeige errichtet werden dürfen, ohne Umsatz-
steuer.

   

14231 Anzeige zur Errichtung und zum Betrieb einer
gentechnischen Anlage (§ 8 Abs. 2 Satz 1), zu ei-
ner wesentlichen Änderung (§ 8 Abs. 4 Satz 2 in
Verbindung mit Abs. 2 Satz 1) oder zu einer weite-
ren gentechnischen Arbeit (§ 9 Abs 2 Satz 1)

   

142311 mit Investitionskosten bis 500 000 EUR 1,5 v. H. der
Investitions-
kosten

mindestens
1 200
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142312 mit Investitionskosten über 500 000 EUR 1,0 v. H. der
Investitions-
kosten

mindes-
tens 9 000
höchstens
720 000

142313 ohne Investitionskosten mit Prüfaufwand   1 200

142314 ohne Investitionskosten mit einem Prüfaufwand,
der unter der Hälfte des durchschnittlichen
Prüfaufwandes liegt

  600

14232 vorläufige Untersagung der Durchführung oder
Fortführung einer gentechnischen Arbeit (§ 12 Ab-
s. 5a Satz 2)

nach Zeitauf-
wand

 

1424 Untersagung einer angezeigten oder angemel-
deten gentechnischen Arbeit (§ 12 Abs. 7)

nach Zeitauf-
wand

 

1425 nachträgliche Anordnung einer Nebenbestimmung
oder Auflage (§ 19 Satz 3)

nach Zeitauf-
wand

 

1426 sonstige Amtshandlungen nach dem GenTG    

14261 Anordnung der einstweiligen Einstellung der Tätig-
keit (§ 20)

nach Zeitauf-
wand

 

14262 Überwachung nach GenTG:

Von der Zahlung von Gebühren sind die als
gemeinnützig anerkannten Forschungseinrich-
tungen befreit.

   

142621 Maßnahme der Überwachung (§ 25)

(Innen- und Außendienst)

Für die An- und Abreise sind insgesamt höchstens
zwei Stunden je teilnehmende Person anzusetzen.

Auslagen für die experimentelle Überwachung
werden nicht erhoben, wenn kein Verstoß gegen
eine Rechtsvorschrift oder einen Verwaltungsakt
festgestellt wird. § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Hessischen
Verwaltungskostengesetzes bleibt unberührt.

nach Zeitauf-
wand
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142622 Pauschale für die Ausführung von Dienstge-
schäften außerhalb der Dienststelle (§ 9 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 HVwKostG)

   30

14263 Anordnung im Einzelfall (§ 26 Abs. 1) nach Zeitauf-
wand

 

14264 Untersagung des Anlagenbetriebs (§ 26 Abs. 2) nach Zeitauf-
wand

 

14265 Anordnung der Stilllegung oder Beseitigung (§ 26
Abs. 3)

nach Zeitauf-
wand

 

14266 Fristverlängerung (§ 27 Abs. 3)   300

143 Amtshandlungen nach der Gentech-
nik-Sicherheitsverordnung

   

1431 Anerkennung einer anderen Aus-, Fort- oder
Weiterbildung (§ 28 Abs. 4)

  500

1432 Anerkennung einer Fortbildungsveranstaltung
(§ 28 Abs. 5 Satz 2)

  1 800

14321 Zustimmung zur Änderung einer anerkannten
Fortbildungsveranstaltung

nach Zeitauf-
wand

 

1433 Gestattung der Bestellung eines nicht betriebsan-
gehörigen Beauftragten für die biologische Sicher-
heit (§ 29 Abs. 2)

  600

1434 Zulassung eines anderen Inaktivierungsverfahrens
(§ 25 Abs. 2 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 23
und § 26 Abs. 4 Satz 1 und 2)

  1 000

1435 Anerkennung der Aktualisierung der Kenntnisse
auf andere geeignete Weise (§ 28 Abs. 3 Satz 2
und 5)

  500

1436 Gestattung der Bestellung einer Projektleiterin
oder eines Projektleiters, die oder der bei einer
dritten Person tätig ist (§ 28 Abs. 6)

  600

- Seite 35 von 222 -



15 Immissionsschutz
Amtshandlungen nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG), den aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen und dem
Benzinbleigesetz (BzBlG)

   

151 Genehmigungs- und Anzeigeverfahren nach
dem BImSchG
Die Gebühr nach Nr. 1511 bis 15113, 1512, 1513
bis 15132 und 1517 bis 15172 ermäßigt sich um
20 v. H., wenn die Anlage Teil eines nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 761/2001 (EMAS) registrierten
Unternehmens ist.

Ergehen mehrere Entscheidungen über Teilgeneh-
migungen, ist jede gesondert abzurechnen.

Die Auslagen für das Genehmigungsverfahren
sind mit Ausnahme von Sachverständigen-, Gut-
achter- und Veröffentlichungskosten und mit Aus-
nahme der Auslagen, die im Zusammenhang mit
der Durchführung von Erörterungsterminen ent-
stehen, mit der Gebühr abgegolten.

Investitionskosten sind die Gesamtkosten der An-
lage oder derjenigen Anlagenteile, die von der
Entscheidung umfasst werden, ohne Umsatz-
steuer.

Bei einem Steinbruch sind die Investitionskosten

mit 0,5 EUR pro m3 des abzubauenden Gesteins
anzusetzen.

   

1511 Erstgenehmigung (§ 4), Teilgenehmigung (§ 8),
Änderungsgenehmigung (§§ 16 oder 16a), Geneh-
migung im vereinfachten Verfahren (§ 19) oder
störfallrechtliches Genehmigungsverfahren
(§ 23b) mit Investitionskosten

   

15111 bis 500 000 EUR

Entstehen keine Investitionskosten, wird die
Mindestgebühr erhoben.

2 v. H. der
Investitions-
kosten

mindestens
2 500

15112 bis 50 000 000 EUR 1,5 v. H. der
Investitions-
kosten

mindestens
12 000
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15113 über 50 000 000 EUR 0,8 v. H. der
Investitions-
kosten

mindestens
750 000
höchstens
1 800 000

1512 Zulassung einer vorzeitigen Errichtung (§ 8a
Abs. 1) oder eines vorzeitigen Betriebs (§ 8a
Abs. 3)

25 v. H. von
Nr. 15111 bis
15113

 

1513 Vorbescheid (§ 9)    

15131 Entscheidung (§ 9 Abs. 1) 25 v. H. von
Nr. 1511 bis
15113

mindestens
600

15132 Fristverlängerung (§ 9 Abs. 2) 5 v. H. von
Nr. 1511 bis
15113

mindestens
180

1514 Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG    

15141 Vorprüfung nach den §§ 7 und 9 bis 12 UVPG, so-
weit kein Verfahren 200 nach Nr. 15142 durchge-
führt wird

nach Zeitauf-
wand

mindestens
200

15142 Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (§ 1 Abs. 2 der Verordnung über das
Genehmigungsverfahren (9. BImSchV))

30 v. H. von
Nr. 15111 bis
15113

mindestens
600

1515 Durchführung des Erörterungstermins (§ 10
Abs. 6)

je Tag 2 000

15151 Auslagen für die Durchführung des Erörterungs-
termins, einschließlich der Aufwendungen für
Stenographen und Verwaltungshelfer

nach § 9
HVwKostG

 

1516 Fristverlängerung (§ 18 Abs. 3)   1 300 bis
5 300

1517 Prüfung einer Anzeige (§ 15 Abs. 1, 2 und 2a,
§ 23a BImSchG)
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Schließt sich innerhalb eines Jahres nach der Mit-
teilung, dass die Änderung einer Genehmigung
bedarf, ein Genehmigungsverfahren an, wird die
Gebühr zu 70 v. H. bei der Gebühr nach Nr. 15111
bis 15113 angerechnet.

15171 mit Investitionskosten 50 v. H. von
Nr. 15111 bis
15113

mindestens
1 000

15172 ohne Investitionskosten   1 000

1518 Prüfung einer Anzeige (§ 15 Abs. 3 BImSchG) nach Zeitauf-
wand

 

1519 Beratung vor Antragstellung

Schließt sich innerhalb eines Jahres ein Genehmi-
gungsverfahren an, wird die Gebühr bei der Ge-
bühr nach Nr. 1511 bis 15113 angerechnet.

nach Zeitauf-
wand

 

152 Andere Amtshandlungen nach BImSchG
Der Zeitaufwand berechnet sich bei Nr. 15201 bis
15213 mit Ausnahme der Nr. 15212 ab Beginn
des Anhörungsverfahrens nach § 28 des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG)
bis zum Erlass des Verwaltungsakts unter der
Voraussetzung, dass ein solcher ergeht.

Bei der Bemessung des Zeitaufwands wird der
im Rahmen der Überwachung nach § 52 Abs. 1
BImSchG entstandene Ermittlungsaufwand nicht
erfasst.

   

15201 nachträgliche Anordnung (§ 17) nach Zeitauf-
wand

 

15202 Untersagung des Betriebs einer genehmigungsbe-
dürftigen Anlage (§ 20 Abs. 1 oder 1a)

  1 200

15203 Anordnung der Stilllegung oder Beseitigung einer
genehmigungsbedürftigen Anlage (§ 20 Abs. 2)

  1 200
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15204 Untersagung des Betriebs einer genehmigungs-
bedürftigen Anlage bei Unzuverlässigkeit (§ 20
Abs. 3 Satz 1)

  1 200

15205 Erlaubnis zum Betrieb einer genehmigungsbe-
dürftigen Anlage durch eine andere Person (§ 20
Abs. 3 Satz 2)

  600

15206 Anordnung im Einzelfall (§ 24) nach Zeitauf-
wand

 

15207 Untersagung des Betriebs einer nicht genehmi-
gungsbedürftigen Anlage (§ 25 Abs. 1 oder 1a)

  1 200

15208 Untersagung des Betriebs einer nicht genehmi-
gungsbedürftigen Anlage ( § 25 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

15209 Anordnung von Messungen (§ 26 Abs. 1, § 28
Satz 1 oder § 29 Abs. 1 und 2)

 nach Zeitauf-
wand

 

15210 Zulassung von Ermittlungen durch den Immissi-
onsschutzbeauftragten (§ 28 Satz 2)

  1 800

15211 Anordnung einer sicherheitstechnischen Prüfung
(§ 29 a)

nach Zeitauf-
wand

 

15212 Überwachung nach BImSchG    

152121 Überwachungsmaßnahme (§ 52 Abs. 1)

Bei der Überwachung einer Anlage, die Teil ei-
nes nach der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 regis-
trierten Unternehmens ist, ist die Gebühr nur
dann zu erheben, wenn die Ermittlungen ergeben,
dass

nach Zeitauf-
wand

 

  1. eine Auflage oder Anordnung nach einer
Vorschrift des BImSchG oder einer auf die-
ses Gesetz gestützten Rechtsverordnung
nicht erfüllt worden ist oder
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2. eine Anordnung nach einer Vorschrift des
BImSchG oder einer auf dieses Gesetz ge-
stützten Rechtsverordnung geboten ist.

 

  Für die An- und Abreisezeit sind insgesamt höchs-
tens zwei Stunden je teilnehmende Person anzu-
setzen. Die Fahrtkosten sind mit der Gebühr abge-
golten.

   

15213 Anordnung zur Bestellung einer oder eines Immis-
sionsschutzbeauftragten (§ 53 Abs. 2 oder § 55
Abs. 2 Satz 2) oder Störfallbeauftragten (§ 58a
Abs. 2 oder § 58c Abs. 1 in Verbindung mit § 55
Abs. 2 Satz 2)

  360

15214 Anordnung zur Erteilung einer Auskunft, zur Vor-
lage von Unterlagen, zur Hinzuziehung einer
oder eines Immissionsschutz- oder Störfallbeauf-
tragten, zur Entnahme von Stichproben oder zum
Zutritt zu Grundstücken (§ 52 Abs. 2 Satz 1, 3
oder 4, auch in Verbindung mit Abs. 3 Satz 1 oder
2 oder Abs. 6 Satz 1) oder Aufforderung zur Abga-
be einer Anzeige (§ 52b Abs. 1 oder 2, § 55 Abs. 1
oder § 58c Abs. 1)

nach Zeitauf-
wand

 

15215 Messung mit Schallpegelmesseinrichtung, zusätz-
lich zu Nr. 152121

je Viertel-
stunde

30

153 Amtshandlungen nach den Verordnungen
zur Durchführung des BImSchG

Bei einem belastenden Verwaltungsakt wird der
Zeitaufwand ab Beginn des Anhörungsverfahrens
nach § 28 HVwVfG bis zum Erlass des Verwal-
tungsakts gerechnet, vorausgesetzt, dass ein sol-
cher ergeht. Bei der Bemessung des Zeitaufwands
wird der im Rahmen der Überwachung nach § 52
Abs. 1 BImSchG entstandene Ermittlungsaufwand
nicht erfasst.

Bei einem begünstigenden Verwaltungsakt be-
misst sich der Zeitaufwand von der Bearbeitung
des Antrags bis zum Erlass des Verwaltungsakts.
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15301 Verordnung über kleine und mittlere Feuerungs-
anlagen (1. BImSchV)

   

153011 Prüfung einer Anzeige (§ 20 Abs. 1)  nach Zeitauf-
wand

 

153012 Ausnahme (§ 22)   120 bis 600

15302 Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leicht-
flüchtigen halogenierten organischen Verbin-
dungen (2. BImSchV)

   

153021 Ausnahme (§ 19)   900

15303 Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen (4. BImSchV)

   

153031 Verlängerung (§ 2 Abs. 3 Satz 1)   1 200

15304 Verordnung über Immissionsschutz- und Störfall-
beauftragte (5. BImSchV)

   

153041 Anordnung zur Bestellung mehrerer Immissions-
schutz- oder Störfallbeauftragter (§ 2)

  360

153042 Gestattung der Bestellung einer oder eines für
den Konzernbereich zuständigen Immissions-
schutz- oder Störfallbeauftragten (§ 4)

nach Zeitauf-
wand

 

153043 Gestattung der Bestellung einer oder eines nicht
betriebsangehörigen Immissionsschutz- oder
Störfallbeauftragten (§ 5)

nach Zeitauf-
wand

 

153044 Befreiung von der Verpflichtung zur Bestellung ei-
ner oder eines Immissionsschutz- oder Störfallbe-
auftragten (§ 6)

  600

153045 Anerkennung einer Ausbildung oder Qualifikation
und von Kenntnissen als Voraussetzung der Fach-
kunde (§ 8 Abs. 1)

nach Zeitauf-
wand
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153046 Anerkennung einer Ausbildung in einem anderen
Fachgebiet (§ 8 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

15305 Verordnung zur Auswurfbegrenzung von Holz-
staub (7. BImSchV)

   

153051 Ausnahme (§ 6)   600

15306 Verordnung über die Beschaffenheit und die
Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstoffen
(10. BImSchV)

   

153061 Bewilligung von Ausnahmen (§ 16 Abs. 1 und 3) nach Zeitauf-
wand

 

153062 Entnahme von Proben (§ 52 Abs. 3 Satz 2
BImSchG in Verbindung mit § 18 Abs. 3 Satz 1 der
10. BImSchV)

nach Zeitauf-
wand

 

15307 Verordnung über Emissionserklärungen (11.
BImSchV)

   

153071 Zulassung von Teilangaben oder abweichenden
Regelungen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 oder § 3 Abs. 3
Satz 3)

  240

153072 Fristverlängerung (§ 4 Abs. 2 Satz 2)   240

153073 Ausnahme (§ 6)   600

15308 Störfall-Verordnung (12. BImSchV)    

153081 Auferlegung der Pflicht zur Erstellung eines
Sicherheitsberichts, von Alarm- und Gefahrenab-
wehrplänen, zur Information über Sicherheitsmaß-
nahmen und sonstiger Pflichten (§ 1 Abs. 2)

nach Zeitauf-
wand

 

153082 Zustimmung nach § 11 Abs. 6 Satz 2, bestimmte
Teile des Sicherheitsberichts nicht offenlegen zu
müssen

nach Zeitauf-
wand
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153083 Feststellung der Möglichkeit eines Domino-Effekts
(§ 15)

nach Zeitauf-
wand

 

15309 Verordnung über Großfeuerungs- und Gasturbi-
nenanlagen (13. BImSchV)

1. § 30 Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten Anlagen fin-
den bis zum 31. Dezember 2018,

 

2. § 30 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Anlagen
finden bis zum 31. Dezember 2022 die
Nr. 15309 bis 153095 in der bis zum 14. Juli
2017 geltenden Fassung Anwendung.

 

   

153091 Zulassung eines Durchschnittswertes (§ 10 Abs. 3
Satz 2)

  1 200

153092 Bestimmung einer Maßnahme (§ 15 Abs. 1, § 18
Satz 3, § 19 Abs. 1 Satz 2, § 20 Abs. 6 Satz 2)

nach Zeitauf-
wand

 

153093 Verzicht auf die kontinuierliche Messung (§ 21
Abs. 5 Satz 1)

  600

153094 Billigung eines Nachweisverfahrens (§ 21 Abs. 6
Satz 2 und 3)

nach Zeitauf-
wand

 

153095 Prüfung eines Messergebnisses oder Berichts
(§ 22 Abs. 2, § 24 Abs. 1, § 25 Abs. 3 Satz 1)

 nach Zeitauf-
wand

 

153096 Zulassung einer Ausnahme (§ 26 Abs. 1)   300 bis
12 000

15310 Verordnung über die Verbrennung und die Mitver-
brennung von Abfällen (17. BImSchV).

   

153101 Zulassung anderer Verbrennungsbedingungen
(§ 6 Abs. 6 Satz 1 oder § 7 Abs. 6 Satz 1)

  600 bis
24 000

153102 Erteilung einer Ausnahme von der Pflicht zur
kontinuierlichen Messung (§ 16 Abs. 1 Satz 3)

  600 bis
24 000
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153103 Verzicht auf kontinuierliche Messungen (§ 16
Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 8)

  600 bis
24 000

153104 Zulassung einer Einzelmessung (§ 16 Abs. 6)   600 bis
24 000

153105 Zulassung einer Ausnahme (§ 24 Abs. 1 oder 2)   600 bis
24 000

153106 Genehmigung einer Ausnahme (Anlage 3
Nr. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2 oder 2.4.2)

  600 bis
24 000

153107 Verwendung eines höheren Emissionswerts als
Berechnungsgrundlage (Anlage 3 Nr. 3.1.2)

  600 bis
24 000

15311 Sportanlagenlärmschutzverordnung (18.
BImSchV)

   

153111 Festsetzung (§ 5 Abs. 2)   240

153112 Zulassung einer Ausnahme (§ 6)   30 bis 500

15312 Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüch-
tiger organischer Verbindungen beim Umfüllen
und Lagern von Ottokraftstoffen (20. BImSchV)

   

153121 Ausnahme (§ 11)   200 bis 800

15313 Verordnung zur Begrenzung der Kohlenwasser-
stoffemissionen bei der Betankung von Kraftfahr-
zeugen (21. BImSchV)

   

153131 Ausnahme (§ 7)   200 bis 800

15314 Verordnung über elektromagnetische Felder (26.
BImSchV)

   

153141 Prüfung einer Anzeige (§ 7 Abs. 2)   50

153142 Zulassung einer Ausnahme (§ 8 Abs. 1 oder 2)   60 bis
6 000
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15315 Verordnung über Anlagen zur Feuerbestattung
(27. BImSchV)

   

153151 Ausnahme (§ 12)   600 bis
6 000

15316 Verordnung über Anlagen zur biologischen Be-
handlung von Abfällen (30. BImSchV)

   

153161 Ausnahme (§ 16)   600 bis
6 000

15317 Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüch-
tiger organischer Verbindungen bei der Verwen-
dung organischer Lösemittel in bestimmten Anla-
gen (31. BImSchV)

   

153171 Annahme des Reduzierungsplans (§ 5 Abs. 7) nach Zeitauf-
wand

 

153172 Ausnahme (§ 11)   600 bis
6 000

15318 Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32.
BImSchV)

   

153181 Ausnahme (§ 7 Abs. 2)   50 bis
3 000

15319 Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahr-
zeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbe-
lastung (35. BImSchV)

   

153191 Entscheidung über eine Ausnahme (§ 1 Abs. 2) je Fahrzeug 10 bis 100

153192 Ausgabe einer Plakette (§ 4)   5

15320 Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühl-
türme und Nassabscheider (42. BImSchV)

   

153201 Zulassung einer Ausnahme (§ 15)   200 bis 800
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154 Sonstige Amtshandlungen nach dem
BImSchG, den aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen, der Techni-
schen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA
Luft) und BzBlG

   

1541 Bekanntgabe einer sachverständigen Stelle    

154101 nach § 29b BImSchG in Verbindung mit der
Bekanntgabeverordnung (41. BImSchV)

nach Zeitauf-
wand

 

154102 nach § 13 Abs. 3 oder § 18 Abs. 2 der 1. BImSchV nach Zeitauf-
wand

 

154103 nach § 12 Abs. 4, 5, 6 und /oder 9 der 2. BImSchV nach Zeitauf-
wand

 

154104 nach § 19 Abs. 3 und/oder 4 der 13. BImSchV nach Zeitauf-
wand

 

154105 nach § 15 Abs. 3 und/oder 4 der 17. BImSchV nach Zeitauf-
wand

 

154106 ach § 18 Abs. 1 und/oder 2 der 17. BImSchV nach Zeitauf-
wand

 

154107 nach § 7 Abs. 3 der 27. BImSchV nach Zeitauf-
wand

 

154108 nach § 9 der 27. BImSchV nach Zeitauf-
wand

 

154109 nach § 8 Abs. 3 und/oder 4 der 30. BImSchV nach Zeitauf-
wand

 

154110 nach § 11 Abs. 1 und/oder 3 der 30. BImSchV nach Zeitauf-
wand

 

154111 nach § 5 Abs. 4 und/oder Anhang 6 Nr. 2 der 31.
BImSchV

nach Zeitauf-
wand
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154112 nach Nr. 5.3.3 der TA Luft nach Zeitauf-
wand

 

154113 nach Art. 15 der Richtlinie 2000/14/EG

(Benennung einer zugelassenen Stelle)

nach Zeitauf-
wand

 

154114 Überwachung der Tätigkeiten der nach § 29b
BImSchG bekannt gegebenen Stelle

nach Zeitauf-
wand

 

154115 Widerruf einer Bekanntgabe einer nach Zeitauf-
wand nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen
Stelle

nach Zeitauf-
wand

 

1542 Bekanntgabe von Sachverständigen, Lehrgängen
und sonstige Amtshandlungen

   

15421 Bekanntgabe als Sachverständiger nach § 29b
BImSchG in Verbindung mit der Bekanntgabever-
ordnung (41. BImSchV)

nach Zeitauf-
wand

 

15422 Überwachung der Tätigkeiten der nach § 29b
BImSchG bekannt gegebenen Sachverständigen

nach Zeitauf-
wand

 

15423 Widerruf einer Bekanntgabe eines nach § 29b
BImSchG bekannt gegebenen Sachverständigen

nach Zeitauf-
wand

 

15424 Anerkennung eines Lehrgangs nach § 7 Nr. 2 der
5. BImSchV

nach Zeitauf-
wand

 

15425 Entnahme von Proben (§ 5 Abs. 3 BzBlG). Die Aus-
lagen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HVwKostG sind
mit der Gebühr abgegolten.

je Probe 72 

15426 Nachtragsbescheid (§§ 48, 49 und 51 HVwVfG in
Verbindung mit den §§ 6, 17 und 24 BImSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

155 Amtshandlungen nach den Regelungen zum
europäischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregister

   

1551 Überprüfung von Betreiberdaten/Fristeinhaltung    
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15511 Qualitätssicherung (bei unvollständigen Betrei-
berdaten) nach Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG)
Nr. 166/2006

nach Zeitauf-
wand

 

15512 Fristverlängerung (§ 3 Abs. 2 des Gesetzes zur
Ausführung des Protokolls über Schadstofffrei-
setzungs- und -verbringungsregister vom 21. Mai
2003 sowie zur Durchführung der Verordnung
(EG) Nr. 166/2006)

  240

16 Wasserrecht/Wasserwirtschaft    

161 Auslagen und Gebühren
Die Auslagen nach § 9 HVwKostG sind mit Aus-
nahme von Sachverständigen- und Bekanntma-
chungskosten mit der Gebühr abgegolten. Dies
gilt nicht bei Gebühren nach Zeitaufwand. Sofern
bei Nr. 164011, 164012 oder 164091 einem ex-
ternen Sachverständigen die Prüfungsaufgabe an
Stelle der Prüfbehörde übertragen wird, sind des-
sen Kosten als Auslage zu erheben. Die Gebühr
reduziert sich dann entsprechend dem Anteil die-
ser Sachverständigenleistung an der Amtshand-
lung der Prüftätigkeit.

Bei Zugrundelegung von Investitionskosten
als Bemessungsgrundlage sind die Kosten für
Ingenieurleistungen und Baunebenkosten nicht zu
berücksichtigen.

Wird eine Erlaubnis oder eine gehobene Erlaub-
nis nach Nr. 16203, 16204, 16205, 16211, 16213,
16215, 16218 oder 16219 befristet, ist die Gebühr
um 2 v. H. je Jahr der kürzeren Befristung als 30
Jahre zu vermindern.

Schließt eine Erlaubnis oder Bewilligung nach § 9
Abs. 2 des Hessischen Wassergesetzes (HWG)
eine Befreiung, Genehmigung oder Zulassung
nach § 38 Abs. 5 Satz 1, § 60 Abs. 3 Satz 1 oder
§ 78 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG), eine Genehmigung
nach § 23 Abs. 4 Satz 1 HWG oder eine Bauge-
nehmigung nach der Hessischen Bauordnung, der
für die Vornahme der Gewässerbenutzung erfor-
derlichen Anlagen ein, wird die Summe der jewei-
ligen Einzelgebühren um 25 v. H. reduziert. In je-
dem Fall ist aber mindestens die höchste der für
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die einzelnen Gebührentatbestände festgelegten
Gebühren zu erheben. Soweit eine zugelassene
Wassermenge in eine erlaubte und eine bewilligte
Wassermenge aufgeteilt wird, darf die gesamte
Gebühr den Betrag nicht überschreiten, welcher
zu erheben wäre, wenn die Gesamtwassermenge
nach dem Status der Bewilligung zugelassen wor-
den wäre.

Die Planfeststellung und Plangenehmigung um-
fassen alle Gebühren für die durch die Konzen-
trationswirkung ersetzten behördlichen Entschei-
dungen mit Ausnahme der wasserrechtlichen
Zulassungen für die im Zusammenhang mit den
Maßnahmen vorgesehenen Gewässerbenut-
zungen.

162 Erlaubnisse, gehobene Erlaubnisse, Bewilli-
gungen, Prüfungen, Bestätigungen

   

16201 Enthält ein Gebührentatbestand nur die Erlaub-
nis, wird aber eine gehobene Erlaubnis oder eine
Bewilligung erteilt, so sind 200 v. H. der Gebühr
der entsprechenden Erlaubnis zu erheben.

   

162011 Wird im Zusammenhang mit der Erteilung einer
Erlaubnis für eine Abwassereinleitung eine Prü-
fung der Abwasserbehandlungsanlage oder der
zugehörigen Abwasseranlage erforderlich, so er-
höht sich die jeweilige Gebühr um 25 v. H.

   

16202 Erlaubnis für die Errichtung und/oder den Betrieb    

162021 eines Feuchtbiotops   200

162022 einer nicht gewerblich genutzten Teichanlage    

1620221 für die Grund- oder Oberflächenwasserentnahme je Entnahme-
stelle

150

mindestens
300

1620222 für die Wassereinleitung je Einleite-
stelle

200
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mindestens
400

162023 bei einer gewerblich genutzten Teichanlage 200 v. H. von
Nr. 1620221
und 1620222

 

16203 Erlaubnis für die Oberflächenwasserentnahme und
Wiedereinleitung zur Betriebswasserversorgung
für Kühlzwecke für eine Jahresmenge

   

1620301 bis 300 000 m³   3 600

1620302 bis 500 000 m³   5 400

1620303 bis 1 Mio. m³   10 500

1620304 bis 2,5 Mio. m³   27 000

1620305 bis 5 Mio. m³   39 000

1620306 bis 10 Mio. m³   60 000

1620307 bis 25 Mio. m³   92 000

1620308 bis 50 Mio. m³   130 000

1620309 bis 100 Mio. m³   210 000

1620310 bis 250 Mio. m³   300 000

1620311 bis 500 Mio. m³   395 000

1620312 bis 1 Mrd. m³   525 000

1620313 über 1 Mrd. m³   650 000

 

1620314

bei Zulassung nur der Entnahme oder nur der Ein-
leitung von Kühlwasser

50 v. H. von
Nr. 1620301
bis 1620313
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16204 Erlaubnis für die Oberflächenwasserentnahme für
Brauchwasserzwecke, ggf. einschließlich Kühlwas-
ser (ohne Wiedereinleitung), für eine Jahresmenge

   

1620401 bis 10 000 m3   350

1620402 bis 100 000 m3   780

1620403 bis 250 000 m3   2 000

1620404 bis 500 000 m3   4 800

1620405 bis 1 Mio. m3   9 000

1620406 bis 2,5 Mio. m3   15 000

1620407 bis 5 Mio. m3   21 500

1620408 bis 10 Mio. m3   32 500

 

1620409

bis 25 Mio. m3   54 000

1620410 bis 50 Mio. m3   84 000

1620411 bis 100 Mio. m3   120 000

1620412 bis 200 Mio. m3   150 000

1620413 über 200 Mio. m3   180 000

16205 Erlaubnis nach Nr. 16203 oder 16204 für die Ent-
nahme aus Grundwasser

150 v. H. von
Nr. 1620301
bis 1620314
oder 1620401
bis 1620413
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162051 Prüfung von Jahresberichten oder Eigenkontrollbe-
richten für zugelassene Grundwasserentnahmen

nach Zeitauf-
wand

 

16206 Erlaubnis zur Wassernutzung für eine Wasserkraft-
anlage mit einer Leistung

   

162061 bis 30 kW   1 800

162062 über 30 kW bis 100 kW je weiteres
kW zusätzlich

75

162063 über 100 kW bis 1 000 kW je weiteres
kW zusätzlich

40

162064 über 1 000 kW je weiteres
kW zusätzlich

25

16207 Erlaubnis für die Gewässerbenutzung für den Be-
trieb einer Erdwärmegewinnungsanlage oder den
Einbau eines Wärmetauschers zum Wärmeentzug
für eine Anlage

   

162071 bis 30 kW   350

162072 über 30 kW je weitere kW
zusätzlich

20

höchstens

3 000

162073 Hydrogeologische Stellungnahme des Hessischen
Ladesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geolo-
gie

nach
Nr. 191141
und 191142

 

162074 bei Lage des Vorhabens in einem als ungünstig
eingestuften Gebiet

zusätzlich zu
Nr. 162071
bis 162073

 100

16208 Erlaubnis für die Wasserentnahme aus Oberflä-
chengewässer zur Bewässerung
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162081 einer landwirtschaftlichen Nutzfläche, einer Baum-
schule oder für den Erwerbsgartenbau, für eine zu
bewässernde Fläche

   

1620811 bis 30 ha je ha 23

mindestens
240

1620812 bis 100 ha   1 050

1620813 bis 500 ha   2 100

1620814 bis 1 000 ha   3 500

1620815 über 1 000 ha je weitere
500 ha zu-
sätzlich

480

162082 einer sonstigen Fläche (z.B. Sport- oder Grünanla-
ge)

  180

16209 Erlaubnis für die Wasserentnahme aus Grund-
wasser zur Bewässerung

   

162091 einer landwirtschaftlichen Nutzfläche, einer Baum-
schule oder für den Erwerbsgartenbau, für eine
Entnahmemenge

   

1620911 bis 500 m³   370

1620912 bis 1 000 m³   820

1620913 bis 50 000 m³   2 100

1620914 bis 500 000 m³   3 470

1620915 bis 750 000 m³   6 300

1620916 bis 1 Mio. m³   7 670
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1620917 bis 2,5 Mio. m³   15 750

1620918 über 2,5 Mio. m³   25 200

162092 einer sonstigen Fläche   290

162093 eines Golfplatzes

je Entnahmemenge

   

1620931 bis 1 000 m³   370

1620932 bis 50 000 m³   820

1620933 bis 500 000 m³   2 100

1620934 bis 750 000 m³   3 470

1620935 bis 1 Mio. m³   6 300

16210 Erlaubnis für die Wasserentnahme aus Grund-
wasser für Notversorgungszwecke

  350

16211 Erlaubnis für die Wasserentnahme aus Grund-
wasser für Trinkwasserzwecke oder Erlaubnis
nach Nr. 16203 oder 16204 für die Entnahme aus
Grundwasser, jeweils für eine Jahresmenge

   

1621101 bis 500 m³   470

1621102 bis 1 000 m³   1 040

1621103 bis 50 000 m³   2 650

1621104 bis 100 000 m³   3 310

1621105 bis 250 000 m³   4 640

1621106 bis 500 000 m³   6 620
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1621107 bis 750 000 m³   7 940

1621108 bis 1 Mio. m³   9 660

1621109 bis 2,5 Mio. m³   19 850

1621110 bis 5 Mio. m³   31 760

1621111 bis 10 Mio. m³   44 970

1621112 bis 20 Mio. m³   96 000

1621113 über 20 Mio. m³   129 680

16212 Erlaubnis, gehobene Erlaubnis oder Bewilligung
für die Entnahme von mineralisiertem Grund-
wasser als Heilwasser und für die Mineralwasse-
rentnahme

500 v. H. von
Nr. 1621101
bis 1621113

 

16213 Erlaubnis für die Wasserentnahme aus Oberflä-
chengewässer für Trinkwasserzwecke, für eine
Jahresmenge

   

1621301 bis 500 m³   420

1621302 bis 1 000 m³   936

1621303 bis 50 000 m³   1 920

1621304 bis 500 000 m³   3 120

1621305 bis 750 000 m³   5 400

1621306 bis 1 Mio. m³   7 200

1621307 bis 2,5 Mio. m³   13 200

1621308 bis 5 Mio. m³   21 600
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1621309 bis 10 Mio. m³   36 000

1621310 bis 20 Mio. m³   54 000

1621311 über 20 Mio. m³   72 000

16214 Erlaubnis für die Grundwasserabsenkung, Ablei-
tung und Einleitung des geförderten Wassers in
ein Gewässer (Gewässerbenutzung) oder in eine
Abwasseranlage (Indirekteinleitung)

   

162141 zum Trockenhalten von Siedlungseinrichtungen
in Gebieten, in denen das Grundwasser aufgrund
der geologischen Gegebenheiten und unterschied-
lichen meteorologischen Verhältnisse starken
Schwankungen unterliegt

 nach Zeitauf-
wand

mindestens
500

162142 für andere Anlagen bei Benutzung bis zur Dauer
von einem Jahr und einer Wassermenge

   

1621421 bis 150 m³ je Tag   360

1621422 bis 300 m³ je Tag   720

1621423 bis 1 500 m3 je Tag   2 880

1621424 bis 3 000 m3 je Tag   4 320

1621425 über 3 000 m3 je Tag   5 040

162143 für andere Anlagen bei Benutzung über einem
Jahr

je weiteres
angefange-
ne Jahr zu-
sätzlich 10
v. H. von
Nr. 1621421
bis 1621425

 

162144 Beratung vor Antragstellung   100 bis 300
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Schließt sich unmittelbar ein Erlaubnisverfahren
an, wird die Gebühr bei den Gebühren nach
Nr. 162141 bis 1621425 angerechnet.

162145 Erlaubnis für eine Grundwasserhaltung zur
Trockenhaltung von Baugruben und Ableitung in
einen Vorfluter, in einen Kanal oder Wiederversi-
ckerung in den Untergrund für eine Monatsmenge

   

1621451 bis 2 500 m³   500

1621452 bis 5 000 m³   1 000

1621453 bis 10 000 m³   2 000

1621454 bis 25 000 m³   3 300

1621455 bis 50 000 m³   4 600

1621456 bis 100 000 m³   6 000

1621457 über 100 000 m³   6 500

1621458 bei Grundwasserhaltung über einen Monat für jeden wei-
teren Monat
zusätzlich
5 v. H. der
Gebühr nach
Nr. 1621451
bis 1621457

 

16215 Erlaubnis für die Entnahme von Oberflächen-
wasser zur Grundwasseranreicherung oder zur
Einleitung des Wassers in den Untergrund (Infil-
tration)

   

162151 für die Entnahme   4 320 bis
84 000

162152 für die Einleitung (Infiltration)   2 880 bis
57 600
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16216 Erlaubnis für die Einleitung von Niederschlags-
wasser aus einem Trennsystem in ein Oberflä-
chengewässer oder in den Untergrund

nach Zeitauf-
wand

 

16217 Erlaubnis für die Einleitung von Mischwasser aus
einer Regenentlastungsanlage

Die Gebühr schließt den EDV-Aufwand bei
Schmutzfrachtsimulationsmodell (SMUSI)-Nach-
weis nicht ein.

nach Zeitauf-
wand

 

162171 bei Anwendung eines Rechnerprogramms oder ei-
ner EDV-Anlage (beispielsweise SMUSI) zusätzlich

je Rechnerar-
beitsminute

0,38

16218 Erlaubnis für die Einleitung aus einer kommunalen
Kläranlagen oder einer Kleinkläranlage

Die Gebühr bezieht sich auf Einwohnerwerte (EW),
für die die Anlage bemessen ist (1 EW entspricht
60 g BSB5 je Tag oder 150 l Wasser je Tag).

   

162181 bis 50 EW

Die Gebühr schließt die Einleitung von Nieder-
schlagswasser hinter der Kleinkläranlage ein.

  500 bis
1 499

162182 bis 1 000 EW   1 500

162183 bis 5 000 EW   2 400

162184 bis 10 000 EW   3 600

162185 bis 100 000 EW   6 000

162186 über 100 000 EW   10 500

16219 Erlaubnis für die Einleitung von Abwasser aus dem
Anwendungsbereich der Anhänge 2 bis 57 der
Abwasserverordnung (AbwV) für eine Anlage mit
überwiegend organisch belastetem Abwasser

   

162191 bis 1 000 EW   300 bis
3 000
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162192 bis 5 000 EW   4 800

162193 bis 10 000 EW   7 200

162194 bis 100 000 EW   12 000

162195 bis 500 000 EW   21 000

162196 bis 1 Mio. EW   42 000

162197 über 1 Mio. EW   72 000

162198 mit überwiegend anorganisch belastetem Abwas-
ser

  300 bis
21 000

 

16220

Erlaubnis für die Einleitung aus einer Teilortskana-
lisationen bis zum Anschluss an die Kläranlage,

für eine Anlage

   

162201 bis 50 angeschlossene EW   750

162202 bis 500 angeschlossene EW   1 300

162203 bis 2 000 angeschlossene EW   2 000

162204 über 2 000 angeschlossene EW   2 400

16221 Erlaubnis für das Einleiten oder Versickern von
gereinigtem Abwasser in den Untergrund (ohne
Niederschlagswasser),

für eine Jahreswassermenge

   

162211 bis 3 000 m³   720

162212 über 3 000 m³   1 200 bis
12 000
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16222 Erlaubnis für die Einleitung von oberflächennahem
Grundwasser (z. B. Drainagen) in ein Oberflächen-
gewässer oder in den Untergrund

   

162221 bis zu 5 Einleitestellen   280

162222 über 5 Einleitestellen je weitere
Einleitestelle
zusätzlich

12

16223 Einleitungen in Abwasseranlagen    

162231 Genehmigungspflichtige Einleitung in eine öffent-
liche oder private Abwasseranlage (Indirektein-
leitung, § 58 Abs. 1 oder § 59 Abs. 1 WHG)

  300 bis
12 000

162232 Freistellung von der Genehmigungsbedürftigkeit
nach § 59 WHG

  300 bis
12 000

 

16224

Erlaubnis für das Aufstauen, Absenken, Ableiten
oder Umleiten von Oberflächengewässer

  300 bis
3 000

16225 Erlaubnis für die Entnahme von Feststoffen aus
Oberflächengewässer

  600 bis
6 000

16226 Erlaubnis für die Zulassung von Versuchsboh-
rungen zur Grundwassererschließung einschließ-
lich der Grundwasserentnahme zum Zwecke von
Pumpversuchen und zur Ableitung des geför-
derten Wassers

  500 bis
3 000

 

16227

Zulassung vorzeitigen Beginns    

162271 einer Benutzung nach § 17 Abs. 1 WHG 20 v. H. von
Nr. 16201
bis 16226
oder von
Nr. 16228,
oder von
Nr. 16232

mindestens
300
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162272 einer Ausbaumaßnahme durch Abbau von Lager-
stätten (§ 69 Abs. 2 WHG)

20 v. H. von
Nr. 16311 bis
16316 oder
1633

mindestens
480

162273 einer sonstigen Ausbaumaßnahme (§ 69 Abs. 2
WHG)

0,1 v. H. der
Investitions-
kosten

mindestens
180

162274 bei Genehmigung einer Anlage nach § 60 Abs. 3
Satz 1 WHG

20 v. H. der
Gebühr nach
Nr. 164012
bis 1640123

 

16228 Erlaubnis für das Einbringen fester Stoffe in ein
Gewässer (einschließlich Gestattung des Befah-
rens von Gewässern mit Motorfahrzeugen im Ein-
zelfall)

nach Zeitauf-
wand

 

16229 Ausgleich von Rechten und Befugnissen (§ 22
WHG)

  200 bis
3 000

16230 Erlaubnis für die Benutzung von Grundwasser
oder Oberflächengewässer bei der Zulassung ei-
ner Kies- oder Sandgrube oder einer sonstigen
Lagerstätte, wenn eine planmäßige Verfüllung
vorgesehen ist (§9 Abs. 1 oder 2 WHG)

40 v. H. von
Nr. 16311 bis
16316

 

 

16231

Erlaubnis für die Benutzung von Grundwasser
oder Oberflächengewässer bei der Verfüllung ei-
ner in früherer Zeit ausgebeuteten Kiesgrube oder
einer sonstigen Lagerstätte

(§ 9 Abs. 1 oder 2 WHG)

20 v. H. von
Nr. 16311 bis
16316

 

16232 Erlaubnis für eine Gewässerbenutzung, die nicht
von Nr. 162 bis 16231 erfasst wird

nach Zeitauf-
wand

 

16233 Umweltverträglichkeitsprüfung    

162331 Die Auslagen sind mit Ausnahme von Sachver-
ständigenkosten mit der Gebühr abgegolten.
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162332 Vorprüfung des Einzelfalls (§§ 7 und 9 bis 12
UVPG)

Schließt sich unmittelbar die Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung an, wird die Ge-
bühr bei der Gebühr nach Nr. 162333 angerech-
net.

nach Zeitauf-
wand

mindestens
180

162333 Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen eines
wasserrechtlichen Verfahrens nach dem HWG in
Verbindung mit WHG, UVPG

für Maßnahmen mit Investitionskosten

   

1623331 bis 50 000 EUR nach Zeitauf-
wand

mindestens
350

1623332 über 50 000 EUR Zuschlag von
20 v. H. auf
die Gebühr
des wasser-
rechtlichen
Verfahrens,
dem die Maß-
nahme zuge-
ordnet ist

 

16234 Bestätigung der Wasserbehörde über die Errei-
chung des guten ökologischen Zustands oder der
wesentlichen Verbesserung des ökologischen Zu-
stands einer Wasserkraftanlage nach § 23 Abs. 5
Satz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

  300 bis
5 000

16235 Amtshandlungen nach der Rohrfernleitungsver-
ordnung

   

162351 Prüfung aller für die Beurteilung der Sicherheit
erforderlichen Unterlagen (§ 4a Abs. 1 Nr. 1)

bei Investitionskosten

   

1623511 bis 125 000 EUR   200

1623512 bis 250 000 EUR   400
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1623513 bis 500 000 EUR   600

1623514 bis 2,5 Mio. EUR   1 200

1623515 bis 10 Mio. EUR   2 400

1623516 bis 25 Mio. EUR   4 800

1623517 bis 50 Mio. EUR   9 600

1623518 über 50 Mio. EUR   12 000

162352 Beanstandung eines Vorhabens (§ 4a Abs. 2) nach Zeitauf-
wand

 

162353 Anordnung nach § 4 Abs. 5, § 5 Abs. 2, § 7 Abs. 3
Satz 1 oder § 11 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

162354 Verlängerung des Zeitpunkts für die wiederkeh-
renden Prüfungen (§ 5 Abs. 1 Satz 2)

nach Zeitauf-
wand

 

162355 Anerkennung als Prüfstelle (§ 6) nach Zeitauf-
wand

 

16236 Prüfung von Rückbaukonzepten Wasserbenut-
zungsanlagen und Messstellen

nach Zeitauf-
wand

 

163 Entscheidungen über den Ausbau, Planfest-
stellungen, Plangenehmigungen (§ 68 Abs. 1
oder 2 WHG)

   

1631 durch Planfeststellung bei einer Kies- oder Sand-
grube oder bei einer sonstigen Lagerstätte

Die Berechnungsmenge umfasst das gesamte
Abbauvolumen des auszubeutenden oder ausge-
beuteten Materials einschließlich Abraum und
Deckschichten.

Für eine Maßnahme mit einem Abbauvolumen

   

16311 bis 50 000 m³   1 350
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16312

bis 100 000 m3   1 350

    zuzüglich je

m3
0,015

16313 bis 500 000 m3   3 000

    zuzüglich je

m3
0,012

16314 bis 1 Mio. m3   11 500

    zuzüglich je

m3
0,010

16315 bis 2 Mio. m3   21 000

    zuzüglich je

m3
0,006

16316 über 2 Mio. m3   33 000

    zuzüglich je

m3
0,005

1632 durch Planfeststellung in einem sonstigen Fall, für
eine Maßnahme mit Investitionskosten

   

16321 bis 26 000 EUR nach Zeitauf-
wand

 

 

16322

bis 25 Mio. EUR 24 v. H. des
Mittelsatzes
des Honorars
der jewei-
ligen Honor-
arzone nach
der Honor-
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artafel zu
§ 44 Abs. 1
der Honorar-
ordnung
für Archi-
tekten- und
Ingenieurleis-
tungen (HO-
AI), der das
Bauprojekt
nach Anlage
12, Nr. 12.2
HOAI zuge-
ordnet ist

16323 über 25 Mio. EUR   265 000

1633 durch Plangenehmigung

für eine Maßnahme mit Investitionskosten

   

16331 bis 26 000 EUR nach Zeitauf-
wand

 

16332 bis 25 Mio. EUR und darüber 60 v. H. von
Nr. 16322
oder 16323

 

164 Zulassungen und Befreiungen, Ausnahmege-
nehmigungen, Feststellungen, Anordnungen

   

16401 Zulassung nach § 65 in Verbindung mit Anlage 1
Nr. 19.3 bis 19.9 UVPG für Maßnahmen mit Inves-
titionskosten

   

164011 bis 50 000 EUR nach Zeitauf-
wand

 

164012 bis 25 Mio. EUR 7,5 v. H. des
Mittelsatzes
des Honorars
der jewei-
ligen Honor-
arzone nach
der Honorar-
tafel zu § 44
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Abs. 1 HOAI,
der das Bau-
objekt nach
Anlage 12
Nr. 12.2 HO-
AI zugeordnet
ist

164013 über 25 Mio. EUR    90 000

16402 Maßnahmen bei Anlagen nach § 60 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 WHG

   

164021 Genehmigung einschließlich technischer Ausrüs-
tung und Befreiung von einem Verbot nach § 49
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 in Verbindung mit Abs. 3 HWG
mit Investitionskosten

   

1640211 bis 50 000 EUR    500 bis
2 000

1640212 bis 25 Mio. EUR 16,5 v. H. des
Mittelsatzes
des Honorars
der jewei-
ligen Honor-
arzone nach
der Honorar-
tafel zu § 44
Abs. 1 HOAI,
der das Bau-
objekt nach
Anlage 12
Nr. 12.2 HO-
AI zugeordnet
ist

 

1640213 über 25 Mio. EUR   198 000

164022 zusätzlich zur Gebühr Nr. 1640211 bis 1640213
bei Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung

nach Zeitauf-
wand

 

16403 Maßnahmen bei Anlagen nach § 60 Abs. 3 Satz 1
Nr. 2 oder 3 WHG
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164031 Genehmigung einschließlich technischer Ausrüs-
tung und Befreiung von einem Verbot nach § 49
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 in Verbindung mit Abs. 3 HWG
mit Investitionskosten

   

1640311 bis 50 000    500 bis
2 000

1640312 bis 25 Mio. EUR 16,5 v. H. des
Mittelsatzes
des Honorars
der jewei-
ligen Honor-
arzone nach
der Honorar-
tafel zu § 44
Abs. 1 HOAI,
der das Bau-
objekt nach
Anlage 12
Nr. 12.2 HO-
AI zugeordnet
ist

 

1640313 über 25 Mio. EUR   198 000

164032 zusätzlich zur Gebühr Nr. 1640311 bis 1640313

Durchführung eines Erörterungstermins (§ 4
Abs. 1 Industriekläranlagen-Zulassungs- und
Überwachungsverordnung (IZÜV) in Verbindung
mit § 10 Abs. 6 BImSchG und den §§ 14 bis 19 der
9. BImSchV)

je Tag 2 000

16404 Prüfung einer Anzeige nach § 60 Abs. 4 Satz 2
WHG

Schließt sich unmittelbar ein Genehmigungsver-
fahren an, wird die Gebühr bei der Gebühr nach
Nr. 164013 bis 164032 angerechnet.

 nach Zeitauf-
wand

 

16405 Mitteilung des Nichtvorliegens einer Genehmi-
gungspflicht nach § 60 Abs. 4 Satz 4 WHG, zusätz-
lich zur Gebühr nach Nr. 16404

50 v. H. der
Gebühr nach
Nr. 1640311
bis 1640313

mindestens
500 EUR
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16406 Untersagung des Betriebs einer Anlage nach § 60
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 WHG oder eines Teils dieser
Anlage (§ 60 Abs. 5 WHG)

nach Zeitauf-
wand

 

16407 Anordnung der Stilllegung einer Anlage nach § 60
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 WHG oder eines Teils dieser
Anlage

(§ 60 Abs. 6 WHG)

nach Zeitauf-
wand

 

16408 Anordnung oder Befreiung in einem Wasser-
schutzgebiet (§ 52 Abs. 1 WHG), vorläufige Anord-
nung in einem als Wasserschutzgebiet vorgese-
henen Gebiet (§ 52 Abs. 2 WHG) oder Anordnung
außerhalb eines Wasserschutzgebiets (§ 52 Abs. 3
WHG); entsprechende Entscheidungen betreffend
den Heilquellenschutz (§ 53 Abs. 5 in Verbindung
mit § 52 Abs. 1 bis 3 WHG) oder Genehmigung
von Arbeiten nach § 74 Abs. 1 HWG

nach Zeitauf-
wand

mindestens
220

16409 Zulassung einer Abweichung vom Regelumfang
oder -turnus der Rohwasseruntersuchungen nach
§ 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 4 der Rohwasseruntersu-
chungsverordnung (RUV)

   30 bis
1 200

16410 Befreiung von einem Verbot nach § 49 Abs.3 HWG
in den Fällen des § 49 Abs.1 Satz 1 Nr.5 HWG

   120

16411 Genehmigung der Außerbetriebsetzung einer
Stauanlage (§ 51 Abs. 4 HWG)

 je 1 Mio. m3

Stauraum

6 mindes-
tens 120

16412 Setzen von Staumarken (§ 51 Abs. 1 HWG) nach Zeitauf-
wand

 

16413 Erweiterung oder Beschränkung einer erlaubnis-
freien Benutzung nach § 29 HWG

nach Zeitauf-
wand

 

16414 Entscheidung über das Entfallen der Pflicht zur
Übernahme des Abwassers (§ 37 Abs. 5 Satz 1
Nr. 7 HWG) oder Zulassung einer Ausnahme von
den Bestimmungen der Abwassereigenkontrollver-
ordnung (§ 9 EKVO)

  120 bis
1 200
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16415 Genehmigung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 HWG, § 78
Abs. 5 WHG oder Zulassung nach § 78 Abs. 2 oder
§ 78a Abs. 2 Satz 1 WHG oder Befreiung nach § 49
Abs. 3 HWG von einem Verbot nach § 49 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 HWG

   

164151 für die Errichtung oder Erweiterung einer bauli-
chen Anlage in Gewässern nach § 22 Abs. 1 HWG
oder in Überschwemmungsgebieten nach § 78
Abs. 5 WHG oder die Errichtung und Erweiterung
einer baulichen Anlage sowie die Verlegung von
Leitungen an und auf Deichen nach § 49 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 HWG für eine Anlage mit Investitions-
kosten

   

1641511 bis 25 000 EUR   120 bis
1 800

1641512 bis 1 Mio. EUR   1 801 bis
6 000

1641513 bis 5 Mio. EUR   6 001 bis
18 000

1641514 bis 10 Mio. EUR   18 001 bis
30 000

1641515 über 10 Mio. EUR   36 000

164152 ür eine Maßnahme in Gewässerrandstreifen nach
§ 38 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 bis 3, jeweils in Verbin-
dung mit Abs. 5 WHG oder nach § 78 Abs. 4 Satz 1
WHG in Überschwemmungsgebieten oder nach
§ 49 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 und 6 HWG an und auf Dei-
chen

 nach Zeitauf-
wand

 

164153 Ausweisung neuer Baugebiete in Überschwem-
mungsgebieten nach § 78 Abs. 2 WHG

 nach Zeitauf-
wand

 

16416 Amtshandlungen nach der Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen (AwSV) in Verbindung mit dem WHG und dem
HWG
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164161 Eignungsfestellung nach § 63 Abs. 1 WHG, § 42
AwSV

  120 bis
12 000

164162 Prüfung der eingereichten Unterlagen im Verfah-
ren nach § 41 Abs. 2 AwSV

  120 bis
3 000

16417 Zulassung einer Ausnahme von den Anforde-
rungen in Kapitel 3 der AwSV nach § 16 Abs. 3
AwSV

  120 bis
12 000

16418 Befreiung nach § 49 Abs. 4 von den Anforde-
rungen in § 49 Abs. 1 oder 2 AwSV für eine Anla-
ge in einem Wasser- oder Heilquellenschutzgebiet
oder nach § 50 Abs. 2 von den Anforderungen in
§ 50 Abs. 1 AwSV für Anlagen in festgesetzten und
vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten

  300 bis
3 000

16419 Ändern einer Eignungsfeststellung (§ 63 WHG)   120 bis
3 000

16420 Zulassung von Ausnahmen von den Anforde-
rungen des Kapitels 3 der AwSV (§ 16 Abs. 3
AwSV)

  120 bis
12 000

16421 Nachträgliche Anordnung einer Maßnahme nach
§ 13 WHG ausgenommen nach einem entschädi-
gungspflichtigen Widerruf nach § 18 Abs. 2 Satz 1
und § 20 Abs. 2 Satz 1 WHG oder Anordnung einer
Maßnahme nach § 14 HWG

nach Zeitauf-
wand

 

16422 Mindestabflussfestsetzung bei einer Wasserkraft-
anlage nach § 13 WHG und § 63 HWG

  180 bis 720

16423 Anordnung einer Duldungspflicht nach § 25 Abs. 6,
§ 51 Abs. 2 oder § 60 Abs. 1 oder 2 HWG oder § 4
Abs. 4 Satz 1, § 41 Abs. 1 Satz 1, § 91 Satz 1, § 92
Satz 1 oder § 93 Satz 1 WHG oder Verpflichtung
zur Gestattung der Mitbenutzung einer Anlage
nach § 94 Abs. 1 Satz 1 WHG oder zur Duldung
oder Selbstvornahme der Änderung nach § 94
Abs. 2 Satz 1 WHG

nach Zeitauf-
wand
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16424 Festsetzungsbescheid über eine Entschädigung
(§ 61 Abs. 2 und 3 HWG)

nach Zeitauf-
wand

 

16425 Bestimmung von Inhalt und Umfang eines alten
Rechts nach § 17 Abs. 2 HWG (ausgenommen
Mindestabflussfestsetzung bei Wasserkraftan-
lagen) sowie dem Widerruf eines alten Rechts
nach § 20 Abs. 2 WHG

 nach Zeitauf-
wand

 

16426 EDV-gesteuerte Anordnung der Prüfung einer An-
lage nach § 62 Abs. 1 WHG

   45

16427 EDV-gesteuerte Anordnung der Beseitigung von
Mängeln einer Anlage nach § 62 Abs. 1 WHG

  60

16428 Anordnung einer Unterhaltungsmaßnahme für
oberirdische Gewässer (§ 24 Abs. 2 HWG)

nach Zeitauf-
wand

45

16429 Anordnung zur Sicherung des Hochwasserab-
flusses (§ 40 Abs. 3 HWG)

nach Zeitauf-
wand

 

16430 Anordnung zur Deichwiederherstellung (§ 48
Abs. 2 HWG)

nach Zeitauf-
wand

 

16431 Anordnung zur Beseitigung baulicher Anlagen an
Deichen (§ 50 Abs. 2 HWG)

nach Zeitauf-
wand

 

16432 Anordnung zu Gewässerausbauten oder von Maß-
nahmen zur Wiederherstellung der Durchgän-
gigkeit oberirdischer Gewässer nach § 34 Abs. 2
WHG

nach Zeitauf-
wand

 

16433 Anordnung nach § 100 Abs. 1 Satz 2 WHG von
Maßnahmen nach § 35 Abs. 2 WHG

nach Zeitauf-
wand

 

16434 Widerrufliche Befreiung nach § 38 Abs. 5 Satz 1
WHG von einem Verbot nach § 38 Abs. 4 Satz 2
WHG

nach Zeitauf-
wand

 

16435 Zulassung einer Ausnahme von einer Verände-
rungssperre nach § 86 Abs. 4 WHG

nach Zeitauf-
wand
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16436 Prüfung von Rückbaukonzepten von Wasserbenut-
zungsanlagen

nach Zeitauf-
wand

 

165 Überwachung und Untersuchungen    

1651 Überwachungsmaßnahme (§§ 63 und 70 HWG)    

16511 Örtliche Prüfung nach § 70 HWG sowie damit
verbundene Auswertung und Bewertung (ohne
Probenahme und Abwasseruntersuchungen) von
Abwasserbehandlungsanlagen

   

165111 bis 50 EW   120

165112 bis 1 000 EW   180

165113 bis 5 000 EW   240

165114 bis 10 000 EW   300

165115 bis 100 000 EW   600

165116 bis 500 000 EW   950

165117 bis 1 Mio. EW   1 200

165118 über 1 Mio. EW   1 440

165119 mit überwiegend anorganisch belastetem Abwas-
ser

  200 bis 600

16512 Überprüfung der Erlaubnis oder Genehmigung
sowie Überwachung der Einhaltung (§§ 8 und 9
IZÜV)

 nach Zeitauf-
wand

mindestens
500

1652 Abwasseruntersuchung (§ 70 Abs. 2 HWG)

Probenahme und Feldmessung von Abwasser mit
Probenahme an einer Messstelle, einschließlich
Berichterstellung
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Die Auslagen sind mit Ausnahme der Kosten für
Laboruntersuchungen mit der Gebühr abgegolten.

16521 Einleitung aus einer kommunalen Abwasserbe-
handlungsanlage, für eine Anlage

   

1652101 bis 50 EW   100

1652102 bis 1 000 EW   200

1652103 bis 5 000 EW   270

1652104 bis 10 000 EW   330

1652105 bis 100 000 EW   400

1652106 über 100 000 EW   470

1652107 jede weitere Probenahme (Abwasser oder Gewäs-
ser) zusätzlich zu Nr. 1652101 bis 1652106

je Messstelle 45

1652108 jede weitere Berichterstellung zu Nr. 1652101 bis
1652107

nach Zeitauf-
wand

 

1652109 Probenahme und Feldmessung mit geringem Auf-
wand einschließlich Berichterstellung

je Messstelle 190

1652110 jede weitere Probenahme (Abwasser oder Gewäs-
ser) zusätzlich

je Messstelle 45

 

16522

Einleitung von gewerblichem oder industriellem
Abwasser aus Abwasserbehandlungsanlagen

   

165221 bis 5 000 Einwohnergleichwerte (EGW)   320

165222 bis 10.000 EWG   480

165223 bis 100.000 EGW   720
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165224 über 100.000 EGW   840

165225 Probenahme, Feldmessung mit Berichterstellung
bei einer Kühlwassereinleitung, einschließlich ei-
ner Probe an der Messstelle

  540

165226 jede weitere Probenahme zusätzlich zu
Nr. 165221 bis 165223 oder 16224

je Messstelle 70

165227 jede zusätzliche Berichterstellung zu Nr. 165221
bis 165225

nach Zeitauf-
wand

 

165228 Probenahme und Feldmessung mit geringen Auf-
wand, einschließlich Berichterstattung

je Messstelle 190

165229 jede weitere Probenahme (Abwasser oder Gewäs-
ser) zusätzlich

je Messstelle 45

16523 Küvettenschnelltest je Probe und
Parameter

30

16524 Einleiterkontrolle im Industriepark Höchst    

165241 Probenahme von Abwasser oder gereinigtem Ab-
wasser an einer Untersuchungsstelle (einschließ-
lich Feldmessungen)

Die Reisekosten sind mit der Gebühr abgegolten.

je Probenah-
mefahrt

670

1652411 jede weitere Probenahme je weite-
re Untersu-
chungsstelle

90

165242 Berichterstellung im Rahmen der Einleiterkontrolle    

1652421 Einleitung je Einlei-
tungsstelle

300

1652422 Kühl- und Regenwassereinleitung je Einlei-
tungsstelle

100
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1652423 Vorbehandlungsanlage je Einlei-
tungsstelle

80 bis 200

1652424 Betriebsbegehung entsprechend dem jeweiligen
Einleitungsbescheid

je Anlage 400

 

1653

Probenahme und Feldmessung zur Überwachung
der Salzwasserversenkung (Brunnen oder Quelle)

   

16531 Sachaufwand für die Einrichtung und den Betrieb
der Messeinrichtung

je Tag 70

16532 Personalaufwand für die Einrichtung und den Be-
trieb der Messeinrichtung

nach Zeitauf-
wand

 

16533 Berichterstellung nach Zeitauf-
wand

 

16534 Gewässerkundliche Tabellen (Jahreslisten, Monats-
listen, Häufigkeits- oder Dauerzahlen)

je Kopie 0,24

16535 Abflussmessung    

165351 Grundkosten je Messung 84

165352 bis 3 Lotrechte zusätzlich je Lotrechte 12

165353 jede weitere Lotrechte zusätzlich   6

165354 ADCP-Messung zusätzlich  je Messung 48

165355 Auswertung   23

16536 Umweltanalytik, allgemeine und apparative
Bestimmungen

   

165361 Härte eines Wassers nach DIN 38 409-H6 je Probe 54
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(Säuren-/Basenkapazität) oder Calcium, maßana-
lytisch nach DIN 38 406-E3-2 oder Chlorid, poten-
tiometrisch nach DIN 38 405- D1-2

165362 Sulfat, gravimetrisch nach DIN 38 405-D5-2 aus
ungefärbter Probe

  42

165363 Bromid, Chlorid, Nitrat, Nitrit, Othophosphat, Sul-
fat mit Ionenchromatograph nach DIN 38 405-
D19, Stickstoff gesamt mit Ionenchromatograph
nach DIN 38 409-H27

je Probe und
Parameter

36

165364 Aluminium, Barium, Calcium, Eisen, Magnesium,
Mangan, Natrium, Zink, Kalium, Phosphor nach
DIN EN ISO 1185

je Probe und
Element

48

1654 Bauaufsicht, Bauüberwachung und Bauabnahme    

16541 Überprüfung einer Talsperre (§ 43 Abs. 2 und § 70
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 HWG)

   

165411 Becken mit einem Stauraum bis 1 Mio. m³ und ei-
nem Stauziel bis 15 m

  2 840

165412 Becken mit einem Stauraum von über 1 Mio. m³
oder einem Stauziel von über 15 m

  5 680

1655 Andere Überwachungsmaßnahme oder Anord-
nung im Rahmen der Gewässeraufsicht nach § 57
Abs. 4, den §§ 63 oder 70 HWG oder § 100 WHG
oder Anordnung nach § 14 Abs. 1 Satz 1, auch
in Verbindung mit Abs. 4, HWG sowie nach § 16
Abs. 1 oder 2, § 41 Abs. 2 AwSV

nach Zeitauf-
wand

 

1656 Wasserrechtliche Bauaufsicht, Bauüberwachung
und Bauabnahme (§ 42 oder §§ 63 und 70 HWG)

nach Zeitauf-
wand

mindestens
180

1657 Berichterstellung nach Vor-Ort-Besichtigung (§ 9
Abs. 5 IZÜV)

nach Zeitauf-
wand

 

166 Änderung oder Verlängerung von Entschei-
dungen
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1661 Änderung oder Verlängerung einer Entscheidung   50 bis
5 000

1662 Verlängerung der im Genehmigungsbescheid ge-
nannten Frist für den Beginn der Errichtung oder
des Baus einer Maßnahme

  300

167 Umwelttechnische Tätigkeiten und Prüfun-
gen

   

1671 Umwelttechnische Untersuchungen, zusätzlich zu
Nr. 16201 bis 1662

nach
Nr. 19101 bis
1933 und 196
bis 1987

 

1672 Stellungnahme, Gutachten oder Berichterstellung
zu Verfahren der Abwasserbehandlung und
zu verfahrenstechnischen Fragestellungen, zu
Genehmigungsanträgen für Abwasserbehand-
lungsanlagen aus verfahrenstechnischer Sicht, zu
Schmutzfrachtberechnungen, zu Ergebnissen der
Eigenkontrolle, zur Festlegung von Einleitungs-
bedingungen, zu Anträgen nach BImSchG, zu
Vermeidungsmaßnahmen (Menge, Schädlichkeit
von Abwasser), zu Belastungen mit organischen
Einzelkomponenten und zu deren Bewertung zu
Gewässerverunreinigungen und Fischsterben auf-
grund Proben Dritter, zu Fragen wassergefähr-
dender Stoffe oder zur Belastung stehender und
fließender Gewässer

nach Zeitauf-
wand

 

1673 Fachliche Beratung, Untersuchung, Bewertung
der Funktion von Abwasserbehandlungsmaß-
nahmen, der Lagerung und Handhabung wasser-
gefährdender Stoffe im Rahmen von Betriebs-
begehungen, Beurteilung von Abwasserbehand-
lungsanlagen hinsichtlich Verfahrenstechnik und
Reinigungsleistung (Stand der Technik, allgemein
anerkannte Regeln der Technik), Bewertung der
Auswirkungen von Abwassereinleitungen auf den
Vorfluter, Aufstellung von Eigenmessprogrammen
nach der EKVO und nach dem HWG oder physi-
kalische, chemische oder biologische Sonderun-
tersuchungen im Rahmen von limnologischen
Gutachten, betrieblichen Gewässerschutzinspek-

nach Zeitauf-
wand
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tionen (BGI) bei Betrieben, die nicht gewässer-
schutzkonform sind

Abwasseruntersuchungen nach § 70 Abs. 2 HWG
sind nach Nr. 1652101 bis 165223 zu berechnen

17 Bodenschutz und Altlasten    

171 Auslagen und Gebühren nach Nr. 161  

172 Maßnahmen zum Bodenschutz sowie zur Er-
kundung, Sicherung oder Sanierung von Alt-
lasten

   

 

17201

Anordnung zur Entsiegelung (§ 5 Satz 2 des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG))

nach Zeitauf-
wand

 

17202 Anordnung oder Zustimmung zur Durchführung
von Untersuchungen durch die in § 4 Abs. 3, 5 und
6 BBodSchG genannten Personen bei Verdacht auf
schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten
(§ 9 Abs. 2 BBodSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

 

17203

Anordnung oder Zustimmung zur Durchführung
von Untersuchungen zur Entscheidung über
Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen
(§ 13 Abs. 1 BBodSchG und den §§ 10 und 11 des
Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes
(HAltBodSchG))

nach Zeitauf-
wand

 

17204 Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Untersu-
chungsvereinbarung (§ 54 Satz 2 HVwVfG in Ver-
bindung mit § 10 Abs. 1, § 9 Abs. 2 oder § 13
Abs. 1 BBodSchG und nach §§ 10 und 11 HAltBo-
dSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

17205 Anordnung der notwendigen Maßnahmen oder Zu-
stimmung zur Erfüllung der Pflichten aus §§ 4 und
7 BBodSchG und den aufgrund von § 5 Satz 1, §§ 6
und 8 BBodSchG erlassenen Rechtsverordnungen
gegenüber den Verpflichteten (§ 10 Abs. 1 BBo-
dSchG und § 2 Abs. 2 HAltBodSchG)

nach Zeitauf-
wand
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17206 Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Sanierungs-
vereinbarung (§ 54 Satz 2 HVwVfG in Verbindung
mit § 10 Abs. 1, § 4 Abs. 3, 5 oder 6 BBodSchG so-
wie §§ 10 und 11 HAltBodSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

17207 Anordnung zur Vorlage eines Sanierungsplans
(§ 13 Abs. 1 BBodSchG und §§ 10 und 11 HAltBo-
dSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

17208 Verbindlichkeitserklärung eines Sanierungsplans,
Zustimmung zu einer Sanierung oder sonstigen
Veränderung (§ 13 Abs. 6 BBodSchG sowie §§ 10
und 11 HAltBodSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

17209 Anordnung von Eigenkontrollmaßnahmen oder
Zustimmung hierzu; sonstige Anordnungen oder
Zustimmungen zur Erfüllung der Pflichten aus
dem Dritten Teil des BBodSchG (§ 15 Abs. 2 und 3
und § 16 BBodSchG, auch in Verbindung mit §§ 10
und 11 HAltBodSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

17210 Festsetzung eines Ausgleichbetrags (§ 25 Abs. 1
BBodSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

17211 Duldungsverfügung (§ 9 Abs. 1 und 2, § 10 Abs. 1,
§ 13 Abs. 1 oder § 16 Abs. 1 BBodSchG, § 2 Abs. 2
und § 5 Abs. 1 und 2 HAltBodSchG sowie §§ 10
und 11 HAltBodSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

17212 Feststellung der Sanierungsbedürftigkeit (§ 11
Abs. 5 HAltBodSchG) oder der Sanierungspflich-
tigkeit (§ 11 Abs. 6 HAltBodSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

17213 Feststellung über das Erreichen des Sanierungs-
ziels (§ 11 Abs. 5 HAltBodSchG entsprechend,
§ 5 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 3 Satz 4 der Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung)

nach Zeitauf-
wand

 

17214 Beratung, Begutachtung und Bewertung von
Untersuchungsergebnissen oder Maßnahmen auf
Anforderung

nach Zeitauf-
wand
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17215 Behördliche Begleitung von Untersuchungs- und
Sanierungsmaßnahmen

nach Zeitauf-
wand

 

17216 Datenauskünfte aus dem Altflächen-Informations-
system Hessen (ALTIS) und der Analysendatei Alt-
lasten und Grundwasserschadensfälle (ANAG)

nach
Nr. 19271 bis
19273

 

173 Änderung oder Verlängerung von Entschei-
dungen

   

1731 Änderung oder Verlängerung einer Entscheidung,
soweit nicht in Nr. 17201 bis 17209 enthalten

nach Zeitauf-
wand

 

1732 Verlängerung der im Genehmigungsbescheid ge-
nannten Frist für den Beginn der Errichtung oder
des Baus einer Maßnahme

  300

174 Geologische und umwelttechnische Untersu-
chungen

zusätzlich zu Nr. 17201 bis 1732

nach
Nr. 19101
bis 1933
und 1961 bis
1987

 

18 Kreislauf-/Abfallwirtschaft    

181 Amtshandlungen nach dem Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (KrWG)

   

18101 Anerkennung eines Trägers der Qualitätssi-
cherung nach § 12 Abs. 5 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

18102 Amtshandlungen nach § 18    

181021 Prüfung der Anzeige einer gewerblichen Samm-
lung nach Abs. 1 und 2

  100

181022 Prüfung der Anzeige einer gemeinnützigen Samm-
lung nach Abs. 1 und 3

  30

181023 Prüfung der Anzeige, wenn Einwendungen im Rah-
men der Anhörung nach Abs. 4 erhoben wurden

 nach Zeitauf-
wand
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oder eine Anordnung nach Abs. 5 oder 6 erfor-
derlich ist

181024 Nachträgliche Anordnung nach Abs. 5 oder 6  nach Zeitauf-
wand

 

18103 Zustimmung zum Ausschluss von Abfällen von der
Entsorgung oder zum Widerruf des Ausschlusses
nach § 20 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

18104 Prüfung der Anzeige einer freiwilligen Rücknahme
nach § 26 Abs. 2, Prüfung des Antrages auf Frei-
stellung nach § 26 Abs. 3, Anordnungen zur Rück-
gabe und Entsorgung nach § 26 Abs. 5 Satz 2 oder
Feststellung der Wahrnehmung der Produktver-
antwortung nach § 26 Abs. 6

nach Zeitauf-
wand

 

18105 Zulassung einer Ausnahme von der Pflicht zur Be-
handlung, Lagerung oder Ablagerung in Abfallbe-
seitigungsanlagen nach § 28 Abs. 2

   100 bis
3 000

18106 Verpflichtung zur Gestattung der Mitbenutzung
einer Abfallbeseitigungsanlage nach § 29 Abs. 1
Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

18107 Festsetzung des Entgeltes nach § 29 Abs. 1 Satz 2 nach Zeitauf-
wand

 

18108 Verpflichtung zur Übernahme von Abfällen glei-
cher Art und Menge nach § 29 Abs. 1 Satz 3

nach Zeitauf-
wand 

 

18109 Übertragung der Abfallbeseitigung nach § 29
Abs. 2

  120 bis 3
600

18110 Verpflichtung eines Dritten zur Duldung der Abfall-
beseitigung nach § 29 Abs. 3 Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

18111 Anordnung der Aufrechterhaltung bei Erkundung
geeigneter Standorte geschaffener Einrichtungen
nach § 34 Abs. 2 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

18112 Planfeststellung und Genehmigung einer Deponie.    
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Die Auslagen für das Genehmigungsverfahren
sind mit Ausnahme von Sachverständigen-, Gut-
achter- und Veröffentlichungskosten und mit Aus-
nahme der Auslagen, die im Zusammenhang mit
der Durchführung von Erörterungsterminen ent-
stehen, mit der Gebühr abgegolten. Anrechen-
bare Kosten nach Nr. 181121 sind die im Antrag
genannten Gesamtkosten der Anlage oder derje-
nigen Anlagenteile, die nach der Genehmigung,
Teilgenehmigung oder Änderungsgenehmigung
errichtet werden dürfen.

181121 Planfeststellung oder Plangenehmigung zur Er-
richtung und zum Betrieb einer Deponie oder
zur wesentlichen Änderung einer solchen Anlage
oder ihres Betriebes nach § 35 Abs. 2 Satz 1 oder
Abs. 3 Satz 1 mit Investitionskosten

   

1811211 bis 500 000 EUR. Entstehen keine Investitions-
kosten, wird die Mindestgebühr erhoben.

2 v. H. der
Investitions-
kosten

mindestens
2 500

1811212 bis 50 000 000 EUR 1,5 v. H. der
Investitions-
kosten

mindestens
12 000

1811213 über 50 000 000 EUR 0,8 v. H. der
Investitions-
kosten

mindestens
750 000

höchstens
1 800 000

181122 Durchführung eines Erörterungstermins je Tag 2 000

18113 Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG im
Rahmen eines abfallrechtlichen Zulassungsver-
fahrens einer Deponie nach § 35

20 v. H. von
Nr. 1811211
bis 1811213

 

18114 Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen eines
abfallrechtlichen Zulassungsverfahrens einer De-
ponie nach § 35 in Verbindung mit § 3c oder 3e
UVPG

nach Zeitauf-
wand

 

18115 Prüfung einer Anzeige nach § 35 Abs. 4    
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181151 ohne Investitionskosten   1 000 

181152 mit Investitionskosten 50 v. H. von
Nr. 181121
bis 1811213

mindestens
1 000 

18116 Überprüfung eines Planfeststellungsbeschlusses
oder Plangenehmigung einer Deponie nach
§ 36 Abs. 4 Satz 2 KrWG in Verbindung mit § 22
Deponieverordnung (DepV)

nach Zeitauf-
wand

 

18117 Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Aufla-
gen über Anforderungen an eine Deponie oder ih-
ren Betrieb nach Planfeststellungsbeschluss oder
Genehmigung nach § 36 Abs. 4 Satz 3 in Verbin-
dung mit der DepV soweit nicht die Gebührentat-
bestände der Nr. 18312 zutreffen

nach Zeitauf-
wand

 

18118 Aufhebung eines Planfeststellungsbeschlusses ei-
ner Deponie nach § 77 Verwaltungsverfahrens-
gesetz

nach Zeitauf-
wand

 

18119 Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 37 25 v. H. von
Nr. 181121
bis 1811213

 

18120 Anordnung von Auflagen, Bedingungen oder
Befristungen nach § 39 Abs. 1 Satz 1 oder Unter-
sagung nach § 39 Abs. 1 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

18121 Anordnung bei Stilllegung einer Deponie nach § 40
Abs. 2 Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

18122 Feststellung des Abschlusses der Stilllegung oder
der Nachsorgephase nach § 40 Abs. 3 oder 5

nach Zeitauf-
wand

 

18123 Prüfung einer Emissionserklärung und Anordnung
einer kürzeren Frist nach § 41 Abs. 1

nach Zeitauf-
wand

 

18124 Aufforderung zur Vorlage einer Kostenübersicht
unter Fristsetzung nach § 44 Abs. 2

  30
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18125 Überwachungsmaßnahmen nach § 47    

181251 Überwachungsmaßnahmen mit Ausnahme der
Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen, so-
weit ein Verstoß gegen abfallrechtliche Vorschrif-
ten festgestellt wird oder die Überwachungsmaß-
nahme durch einen Verstoß veranlasst wurde ein-
schließlich Sachverhaltsermittlung und erforder-
licher Nachkontrolle nach Abs. 1 bis 3

Für die An- und Abreisezeit sind insgesamt höchs-
tens zwei Stunden je teilnehmende Person anzu-
setzen. Fahrtkosten werden nicht erhoben

nach Zeitauf-
wand

 

181252 Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen nach
Abs. 1 bis 3

Bei der Überwachung einer Anlage, die Teil ei-
nes nach der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 regis-
trierten Unternehmens ist, ist die Gebühr nur
dann zu erheben, wenn die Ermittlungen ergeben,
dass

1. eine Auflage oder Anordnung nach den Vor-
schriften des KrWG oder einer aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnung nicht erfüllt worden ist oder

 

2. eine Anordnung nach einer Vorschrift des
KrWG oder einer aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnung geboten ist.

 

Für die An- und Abreisezeit sind insgesamt höchs-
tens zwei Stunden je teilnehmende Person anzu-
setzen. Die Fahrtkosten sind mit der Gebühr abge-
golten.

nach Zeitauf-
wand

 

181253 Anordnung zur Prüfung des Zustands und Betriebs
einer Anlage nach Abs. 4

nach Zeitauf-
wand

 

18126 Registerprüfung einschließlich einer erforderlichen
Nachprüfung nach § 49 Abs. 4, soweit ein Verstoß
gegen abfallrechtliche Vorschriften festgestellt
wird oder die Registerprüfung durch einen Verstoß
veranlasst wurde

nach Zeitauf-
wand
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18127 Anordnung der Nachweis- oder Registerführung
oder Festlegung von Anforderungen nach § 51
Abs. 1

nach Zeitauf-
wand

 

18128 Prüfung einer Anzeige eines Sammlers, Beför-
derers, Händlers oder Maklers einschließlich
Eingangsbestätigung nach § 53 Abs. 1 KrWG
in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Anzeige- und
Erlaubnisverordnung (AbfAEV); für die Prüfung ei-
ner elektronischen Anzeige nach § 8 Abs. 1 wird
keine Gebühr erhoben.

  50

18129 Nachträgliche Anordnung nach § 53 Abs. 3 zur An-
zeige eines Sammlers, Beförderers, Händlers oder
Maklers nach den §§ 7 und 8 AbfAEV

nach Zeitauf-
wand

 

18130 Erlaubnis für einen Sammler, Beförderer, Händler
oder Makler nach § 54 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2,
auch durch Fristablauf nach § 54 Abs. 6 Satz 2

   

181301 Neue Erlaubnis, erstmalig beantragt nach § 9
Abs. 1 oder § 11 Abs. 1 Satz 1 AbfAEV oder bei Än-
derung wesentlicher Umstände nach § 10 Abs. 6
Satz 1 AbfAEV

  200 bis 500

181302 Prüfung der Anzeige nach § 10 Abs. 6 Satz 2 Ab-
fAEV

  nach Zeit-
aufwand

 

18131 Entzug des Überwachungszertifikats und der
Berechtigung zum Führen des Überwachungszei-
chens sowie Untersagung der Verwendung der Be-
zeichnung „Entsorgungsfachbetrieb“ nach § 56
Abs. 8 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

18132 Anordnung der Bestellung eines Betriebsbeauf-
tragten für Abfall nach § 59 Abs. 2

  300

18133 Anordnung im Einzelfall nach § 62 nach Zeitauf-
wand

 

182 Amtshandlungen nach dem Hessischen
Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (HAKrWG)
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1821 Zulassung einer Ausnahme nach § 9 Abs. 4   180 bis
1 800

1822 Verlangen des Ersatzes von Aufwendungen nach
§ 10

nach Zeitauf-
wand

 

1823 Anordnung einer Veränderungssperre nach § 11
Abs. 2, Festlegung eines Planungsgebiets nach
§ 11 Abs. 4 oder Zulassung einer Ausnahme von
der Veränderungssperre nach § 11 Abs. 6

  180 bis
1 800

1824 Überwachungsmaßnahmen nach § 15 Abs. 2 nach Zeitauf-
wand

 

183 Amtshandlungen nach den Verordnungen
zur Durchführung des KrWG

   

18301 Amtshandlungen nach der Altölverordnung    

183011 Zulassung von Ausnahmen nach § 4 Abs. 2 Satz 2 nach Zeitauf-
wand

 

183012 Anordnung zur Durchführung der Untersuchung
durch eine bestimmte Untersuchungsstelle nach
§ 5 Abs. 2 Satz 2

  120

18302 Amtshandlungen nach der Abfallbeauftrag-
tenverordnung

   

183021 Anordnung zur Bestellung mehrerer betriebsan-
gehöriger Abfallbeauftragter nach § 3, Gestattung
der Bestellung eines oder mehrerer nicht betriebs-
angehöriger Abfallbeauftragter nach § 5, Gestat-
tung der Bestellung eines Abfallbeauftragten für
den Konzernbereich nach § 6 oder Befreiung von
der Pflicht zur Bestellung eines Abfallbeauftragten
nach § 7

   

1830211 Anordnung zur Bestellung mehrerer betriebsange-
höriger Abfallbeauftragter nach § 3

  100 bis
3 000

1830212 Gestattung der Bestellung eines oder mehrerer
nicht betriebsangehöriger Abfallbeauftragter nach

  500
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§ 5, Gestattung der Bestellung eines Abfallbeauf-
tragten für den Konzernbereich nach § 6 oder Be-
freiung von der Pflicht zur Bestellung eines Abfall-
beauftragten nach § 7

183022 Anerkennung eines Fachkundelehrgangs nach § 9
Abs. 2

  1 000

183023 Verlängerung einer Anerkennung eines Fachkun-
delehrgangs nach § 9 Abs. 2

  600

18303 Amtshandlungen nach dem Verpackungs-
gesetz

   

183031 Verlangen der Hinterlegung einer Vollständigkeits-
erklärung nach § 11 Abs. 4 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

183032 Verlangen der Vorlage des Nachweises über die
Erfüllung der Rücknahme- und Verwertungsanfor-
derungen nach § 15 Abs. 4 Satz 5

nach Zeitauf-
wand

 

183033 Genehmigung des Betriebs eines Systems nach
§ 18 Abs. 1

nach Zeitauf-
wand

 

183034 nachträgliche Anordnung von Nebenbestim-
mungen zum Genehmigungsbescheid nach § 18
Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

183035 teilweiser oder vollständiger Widerruf der Geneh-
migung des Betriebs eines Systems nach § 18
Abs. 3

nach Zeitauf-
wand

 

183036 Verlangen einer Sicherheitsleistung nach § 18
Abs. 4

nach Zeitauf-
wand

 

183037 Verlangen der Vorlage von Konformitätserklärung
und Jahresbericht nach Anlage 3 Nr. 5 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

183038 Verlangen der Vorlage der Messergebnisse aus
Produktionsstätten und der verwendeten Messme-
thoden nach Anlage 4 Nr. 3 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand
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18304 Amtshandlungen nach der Abfallverzeichnis-
Verordnung

   

183041 Abweichende Einstufung eines Abfalls nach § 3
Abs. 3 Satz 1 oder 2

  180 bis
3 000

18305 Amtshandlungen nach der Nachweisver-
ordnung

   

1830501 Bestätigung eines Entsorgungs- oder Sammelent-
sorgungsnachweises nach § 5 Abs. 1, auch durch
Fristablauf nach § 5 Abs. 5

   220

1830502 Änderung eines bestätigten Entsorgungs- oder
Sammelentsorgungsnachweises nach § 5 Abs. 1,
auch durch Fristablauf nach § 5 Abs. 5

   100

1830503 Aufforderung zur Vorlage eines Entsorgungsnach-
weises/einer Nachweiserklärung nach den §§ 6
und 7 Abs. 4

  40

1830504 Freistellung eines Abfallentsorgers nach § 7 Abs. 3   30 bis 12
000

1830505 Prüfung einer Nachweiserklärung im privilegierten
Verfahren

   

18305051 durch die für den Erzeuger oder Sammler zustän-
dige Behörde nach § 7 Abs. 4 oder § 9 Abs. 3

  80

18305052 bei nachträglicher Änderung einer Nachweiser-
klärung nach § 7 Abs. 4 oder § 9 Abs. 3

  60

1830506 Anordnung zur Nachweisführung nach § 8 Abs. 1
oder 2 oder Bestimmung einer besonderen
Nachweisführung nach § 27 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

1830507 Zulassung zur besonderen Nachweisprüfung nach
§ 14

nach Zweit-
aufwand

 

1830508 Bearbeitung eines Begleitscheins, der nicht den
Vorgaben der DV-Schnittstelle nach § 18 Abs. 1

   40
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entspricht oder dessen Bearbeitung durch ei-
ne sonstige Fehlermeldung veranlasst wird, die
dem Verantwortungsbereich eines bestimmten
Nachweispflichtigen zuzuordnen ist oder Bearbei-
tung eines unvollständig oder unrichtig ausge-
füllten Begleitscheins nach § 11

1830509 Anordnungen im Zusammenhang mit Störungen
des Kommunikationssystems nach § 22 Abs. 2
oder 3

nach Zeitauf-
wand

 

1830510 Freistellung von der Pflicht zur Führung von Nach-
weisen und Registern nach § 26 Abs. 1

  200 bis 5
000

1830511 Anordnung zur Registrierung weiterer Angaben
über die Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle
nach § 26 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

18306 Amtshandlungen nach der Entsorgungsfach-
betriebeverordnung (EfbV) in Verbindung
mit § 56 Abs. 5 Satz 3, Abs. 6 Satz 2 oder
Abs. 8 Satz 2 KrWG

   

183061 Anerkennung eines Fachkundelehrgangs nach § 9
Abs. 1 Nr. 3 EfbV

  1 000 

183062 Verlängerung einer Anerkennung eines Fachkun-
delehrgangs nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 EfbV

  600

183063 Zustimmung zu einem Überwachungsvertrag nach
§ 12 Abs. 1 EfbV in Verbindung mit § 56 Abs. 5
Satz 3 KrWG

   

1830631 Zustimmung zu einem Überwachungsvertrag   400 bis
3 000

1830632 Zustimmung zu einer Änderung eines Überwa-
chungsvertrags

  140 bis 3
000 

1830633 Herstellung des Benehmens zur Zustimmung zu
einem Überwachungsvertrag nach § 12 Abs. 1
Satz 4 EfbV in Verbindung mit § 56 Abs. 5 Satz 3
KrWG

nach Zeitauf-
wand
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183064 Anerkennung von Entsorgergemeinschaften nach
§ 16 EfbV in Verbindung mit § 56 Abs. 6 Satz 2
KrWG

   

1830641 Allgemeine Zustimmung zu Überwachungsver-
trägen oder Anerkennung von Entsorgergemein-
schaften

  3 000 bis
30 000

1830642 Zustimmung zu einer Änderung eines allgemein
zugestimmten Überwachungsvertrags oder einer
Anerkennung von Entsorgergemeinschaften

nach Zeitauf-
wand 

 

183065 Gestattung nach § 26 Abs. 2 Satz 4 EfbV   120

18307 Amtshandlungen nach der AbfAEV    

183071 Anerkennung eines Fachkundelehrgangs nach § 4
Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5, § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
und Abs. 3 Satz 2 sowie § 16 Abs. 2 und 5

   

1830711 Anerkennung   1 000

1830712 Verlängerung der Anerkennung   600

18308 Amtshandlungen nach der Bioabfallver-
ordnung (BioAbfV)

   

1830801 Zulassung von Ausnahmen der Anforderungen an
die Prozessführung nach § 3 Abs. 3 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

1830802 Zulassung einer anderweitigen hygienisierenden
Behandlung nach § 3 Abs. 3 Satz 4

nach Zeitauf-
wand

 

1830803 Durchführung einer technischen Abnahme und
Ausstellung einer Abnahmebescheinigung nach
§ 3 Abs. 5 Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

1830804 Festlegung der Anforderungen an die Prozess-
führung und -prüfung nach § 3 Abs. 5 Satz 4

nach Zeitauf-
wand
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1830805 Zustimmung zur Abgabe zur Verwertung nach § 3
Abs. 5 Satz 5

nach Zeitauf-
wand

 

1830806 Zulassung der Ermittlung der Behandlungstempe-
ratur im Abluftstrom nach § 3 Abs. 6 Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

1830807 Zulassung der Messung und Dokumentation der
Behandlungstemperatur in regelmäßigen Abstän-
den nach § 3 Abs. 6 Satz 4

nach Zeitauf-
wand

 

1830808 Anordnung von Maßnahmen zum Verbleib der
unzureichend hygienisierend behandelten Bioab-
fälle sowie zur Behebung der Mängel nach § 3
Abs. 6 Satz 7

nach Zeitauf-
wand

 

1830809 Zulassung der Durchführung der Prüfung hygie-
nisierter Bioabfälle erst ab einer Menge von mehr
als 2 000 Tonnen nach § 3 Abs. 7 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

1830810 Anordnung der Durchführung der Prüfung hygie-
nisierter Bioabfälle für Mengen von weniger als
2 000 Tonnen nach § 3 Abs. 7 Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

1830811 Anordnung von Maßnahmen zur Behebung der
Mängel nach § 3 Abs. 7 Satz 6

nach Zeitauf-
wand

 

1830812 Zulassung der Überschreitung einzelner Schwer-
metallgehalte nach § 4 Abs. 3 Satz 4

nach Zeitauf-
wand

 

1830813 Zulassung der Durchführung der Untersuchung
behandelter Bioabfälle erst ab einer Menge von
mehr als 2 000 Tonnen nach § 4 Abs. 5 Satz 2,
auch in Verbindung mit Abs. 6 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

1830814 Anordnung der Durchführung der Untersuchung
behandelter Bioabfälle für Mengen von weniger
als 2 000 Tonnen nach § 4 Abs. 5 Satz 3, auch in
Verbindung mit Abs. 6 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

1830815 Entscheidung über das weitere Vorgehen bei
Nichteinhaltung der Grenzwerte nach § 4 Abs. 7
Satz 3 oder Abs. 8 Satz 3

nach Zeitauf-
wand
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1830816 Zulassung einer höheren Aufbringungsmenge
nach § 6 Abs. 1 Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

1830817 Zustimmung für das Aufbringen von Bioabfällen
oder Gemischen, die andere als in Anhang 1 ge-
nannte Bioabfälle enthalten einschließlich der An-
ordnung der Durchführung zusätzlicher Schadstof-
funtersuchungen nach § 6 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

1830818 Zustimmung zur Aufbringung von Bioabfällen oder
Gemischen auf forstwirtschaftlich genutzte Böden
nach § 6 Abs. 3

nach Zeitauf-
wand

 

1830819 Verlängerung des Zeitraums des Verbots einer Be-
weidung oder einer Futtermittelgewinnung nach
§ 7 Abs. 4 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

1830820 Untersagung der erneuten Aufbringung nach § 9
Abs. 2 Satz 5

nach Zeitauf-
wand

 

1830821 Zulassung von Ausnahmen von der Untersu-
chungspflicht für Bodenuntersuchungen bei Abfall-
stoffen mit niedrigen Schadstoffgehalten nach § 9
Abs. 3

nach Zeitauf-
wand

 

1830822 Zulassung der Aufbringung bei geogen bedingt
erhöhten Schwermetallgehalten nach § 9 Abs. 4
Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

1830823 Zustimmung zur Abgabe von Bioabfällen an Drit-
te oder Aufbringung auf selbst bewirtschaftete
Betriebsflächen nach § 9a Abs. 1 Satz 1 ein-
schließlich des Verlangens der Vorlage von weite-
ren Untersuchungsergebnissen nach § 9a Abs. 1
Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

1830824 Zulassung von Freistellungen von Behandlungs-
pflichten nach § 10 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

1830825 Befreiung von der Vorlage von Untersuchungser-
gebnissen oder dem Lieferscheinverfahren nach
§ 11 Abs. 3 Satz 1

nach Zeitauf-
wand
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1830826 Verlangen der Vorlage von Untersuchungsergeb-
nissen oder sonstiger Nachweise nach § 11 Ab-
s. 3a Satz 5

nach Zeitauf-
wand

 

1830827 Zustimmung zur elektronischen Vorlage oder
Übermittlung der Daten nach § 12a

nach Zeitauf-
wand

 

1830828 Zulassung einer Konformitätsprüfung nach § 13a
Abs. 1 Satz 4

nach Zeitauf-
wand

 

1830829 nachträgliche Befristung einer Ausnahmezu-
lassung auf längstens zwölf Monate nach § 13b
Abs. 2 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

18309 Amtshandlungen nach der Klärschlammver-
ordnung (AbfKlärV)

   

1830901 Beschränkung der Untersuchung auf Schwerme-
talle oder auf den ph-Wert nach § 4 Abs. 5

   

18309011 bis 10 Bodenproben   45

18309012 je weitere 10 Bodenproben   10

1830902 Befreiung von Wiederholungsuntersuchungen
nach § 4 Abs. 7 oder § 6 Abs. 2 Satz 3 oder Verkür-
zung oder Verlängerung des zeitlichen Abstands
zwischen den Untersuchungen oder Ausdehnung
der Untersuchung auf weitere Inhaltsstoffe nach
§ 6 Abs. 2 Satz 2

  100

1830903 Anordnung der Untersuchung auf weitere Inhaltss-
toffe oder Verkürzung des Abstandes zwischen
den Untersuchungen nach § 5 Abs. 5 Satz 1

  50

1830904 Festlegung der Anwendung der Vorsorgewerte
nach § 7 Abs. 1 nach der überwiegenden Bodenart
nach § 7 Abs. 2 Satz 1

  100

1830905 Zulassung der Auf- oder Einbringung bei geogen
bedingt erhöhten Schwermetall- Hintergrund-
werten nach § 7 Abs. 3 Satz 1
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18309051 bis 10 Bodenproben   50

18309052 je weitere 10 Bodenproben   10

1830906 Verpflichtung zur Entnahme einer Rückstellprobe
nach § 9 Abs. 1 Satz 1

  50

1830907 Anordnung der Untersuchung der Rückstellprobe
nach § 9 Abs. 3

  30

1830908 Anordnung der Herausgabe der Rückstellprobe
nach § 9 Abs. 4

  30

1830909 Zulassung der Auf- oder Einbringung auf oder in
einen Boden mit landwirtschaftlicher Nutzung
nach § 15 Abs. 6 Satz 2

  85

1830910 Zulassung anderer Flächennachweise nach § 16
Abs. 1 Satz 2 oder § 30 Abs. 2 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

1830911 Zulassung einer Anzeige bis spätestens eine Wo-
che vor der beabsichtigten Auf- oder Einbringung
nach § 16 Abs. 2 Satz 3

   

18309111 bis 5 Voranzeigen   10

18309112 je weitere 10 Voranzeigen   10

1830912 Verlangen der Vorlage des Originals des Liefer-
scheins nach § 17 Abs. 7 Satz 1 oder § 18 Abs. 7
Satz 1 oder der Kopie des Lieferscheins nach § 17
Abs. 7 Satz 2 oder § 18 Abs. 7 Satz 2 oder der
Untersuchungsergebnisse nach § 32 Abs. 5 Satz 2

   

18309121 bis 10 Lieferscheine oder Ergebnisberichte   30

18309122 je weitere 10 Lieferscheine oder Ergebnisberichte   10

1830913 Anforderungen und Erleichterungen im Rah-
men der regelmäßigen Qualitätssicherung

   

- Seite 94 von 222 -



18309131 Anerkennung als Träger der Qualitätssicherung
nach § 20 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

18309132 Verlangen der Vorlage des Prüftagebuchs nach
§ 22 Abs. 2 Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

18309133 Überprüfung des Vorliegens der Anerkennungs-
voraussetzungen nach § 24 Abs. 1

nach Zeitauf-
wand

 

18309134 erneute befristete Anerkennung als Träger der
Qualitätssicherung nach § 25 Abs. 2 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

18309135 Genehmigung der Führung des Qualitätszeichens
für eine Übergangszeit nach § 25 Abs. 3 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

1830914 Verlängerung der Frist oder Befreiung von der
Pflicht zur Vorlage der Untersuchungsergebnisse
nach § 31 Abs. 1 Nr. 4

  100

1830915 Verlangen der Vorlage der verbindlichen Regelun-
gen über die Weiterverwendung nach § 31 Abs. 1
Nr. 5 Buchst. c oder der Unterlagen nach § 31
Abs. 2 Satz 3

  50

1830916 Befreiung von der Pflicht zur Erstellung und Über-
sendung des Lieferscheins nach § 31 Abs. 4 Satz 1
und 2

  100

18310 Amtshandlungen nach der Gewerbeabfall-
verordnung

   

183101 Prüfung der Erfüllung der Anforderungen an die
gemeinsame Erfassung von Abfallfraktionen nach
§ 3 Abs. 2 Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

183102 Verlangen der Vorlage der Dokumentation nach
§ 3 Abs. 3 Satz 3 oder § 8 Abs. 3 Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

183103 Verlangen der Vorlage der Dokumentation und
des Nachweises nach § 4 Abs. 5 Satz 3 und 5

nach Zeitauf-
wand
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183104 Entgegennahme und Prüfung der Mitteilung über
die Unterschreitung der Sortierquote nach § 6
Abs. 4 Satz 2 und 3

nach Zeitauf-
wand

 

183105 Entgegennahme und Prüfung der Dokumen-
tation der Recyclingquote nach § 6 Abs. 6 Satz 1
oder der Mitteilung über die Unterschreitung der
Recyclingquote nach § 6 Abs. 6 Satz 2 und 3

   

183106 Bekanntgabe einer Stelle zur Fremdkontrolle nach
§ 11 Abs. 4

nach Zeitauf-
wand

 

18311 Amtshandlungen nach der Altholzver-
ordnung

   

183111 Zustimmung zu einfachen Prüfverfahren nach § 6
Abs. 3 Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

183112 Anordnung der Untersuchung von Parametern
nach § 6 Abs. 6 Satz 4

nach Zeitauf-
wand

 

183113 Zulassung anderer Methoden nach Anhang IV
Nr. 1.5 zu § 6

nach Zeitauf-
wand

 

18312 Amtshandlungen nach der DepV    

1831201 Zulassung von Ausnahmen von Anforderungen
an die Errichtung einer Deponie nach § 3 Abs. 3
Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

1831202 Herabsetzung der Anforderungen an die Errich-
tung einer Deponie nach § 3 Abs. 4

nach Zeitauf-
wand

 

1831203 Anerkennung eines Fachkundelehrgangs nach § 4
Nr. 2

  1 000 

1831204 Verlängerung einer Anerkennung eines Fachkun-
delehrgangs nach § 4 Nr. 2

   600

1831205 Abnahme einer Deponie, eines Deponieabschnitts
oder einer wesentlichen Änderung nach § 5 in Ver-
bindung mit § 13 Abs. 2 HAKrWG

nach Zeitauf-
wand
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1831206 Zustimmung zur Ablagerung trotz Überschreitung
einzelner Zuordnungswerte nach § 6 Abs. 6

nach Zeitauf-
wand

 

1831207 Zustimmung oder Änderung einer Zustimmung
zur Ablagerung von Abfällen mit einem höheren
Brennwert nach § 7 Abs. 2 Nr. 3

  200 bis 3
000

1831208 Zustimmung zum Verzicht auf Abfalluntersu-
chungen nach § 8 Abs. 2 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

1831209 Zustimmung zur Reduzierung der Häufigkeit der
Beprobungen oder Untersuchungen nach § 8
Abs. 3 Satz 3 oder Abs. 5 Satz 7

nach Zeitauf-
wand

 

1831210 Zulassung von Abweichungen nach § 8 Abs. 6 nach Zeitauf-
wand

 

1831211 Zulassung abweichender Reglungen nach § 8
Abs. 9 Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

1831212 Festlegung einer höheren Anzahl von Kontrollun-
tersuchungen nach § 8 Abs. 5 Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

1831213 Aufhebung von Kontroll- und Überwachungsmaß-
nahmen nach § 11 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

1831214 Festlegung von Auslöseschwellen nach § 12 Abs. 1
Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

1831215 Änderungen der festgelegten oder Verzicht auf die
Festlegung von Auslöseschwellen nach § 12 Abs. 1
Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

1831216 Zulassung von Ausnahmen nach § 12 Abs. 3
Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

1831217 Zustimmung zu Maßnahmenplänen nach § 12
Abs. 4 Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

1831218 Anordnung der Ermittlung eventueller Emissionen
nach § 12 Abs. 5 Satz 1

nach Zeitauf-
wand
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1831219 Festsetzung von Art und Umfang der Sicherheit
nach § 18 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

1831220 Änderung oder Freigabe einer Sicherheit nach
§ 18 Abs. 3

nach Zeitauf-
wand

 

1831221 Überprüfung einer Sicherheit nach § 18 Abs. 3 oh-
ne Änderung und Freigabe

nach Zeitauf-
wand

 

1831222 Bestimmung von Sachverständigen nach § 23
Abs. 3 Satz 1 oder § 24 Abs. 1 Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

1831223 Zulassung einer temporären Abdeckung nach § 25
Abs. 3 Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

1831224 Zulassung einer Befeuchtung oder Belüftung des
Abfallkörpers oder einer Kombination der Verfah-
ren nach § 25 Abs. 4 Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

1831225 Prüfung von Nachweisen nach Anhang 1 Nr. 2.1
Satz 1, 10 und 13 und Zustimmung zum Qualitäts-
managementplan nach Anhang 1 Nr. 2.1 Satz 22

nach Zeitauf-
wand

 

1831226 Zulassung von Ausnahmen nach Anhang 1 Nr. 2.1
Satz 11

nach Zeitauf-
wand

 

1831227 Zustimmung nach Anhang 1 Nr. 2.2. Tabelle 1
Fußnote 3, Zulassung von Abweichungen nach An-
hang 1 Nr. 2.3.1.1 Satz 2 und Nr. 2.3.2, Fußnote
4 oder Herabsetzung der Anforderungen nach An-
hang 1 Nr. 3 bei Abdichtungssystemen

nach Zeitauf-
wand

 

1831228 Festlegung zusätzlicher Anforderungen bei
Abdichtungssystemen nach Anhang 1 Nr. 2.3.1.2
Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

1831229 Zulassung von Ausnahmen bei Zuordnungskri-
terien nach Anhang 3 Nr. 1 Tabelle 1 Fußnote 1
oder 2, Nr. 2 Satz 2, 10 oder 11 oder Tabelle 2
Fußnote 3

nach Zeitauf-
wand
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1831230 Zustimmung zur Verwendung gleichwertiger Ver-
fahren nach Anhang 4 Nr. 3

nach Zeitauf-
wand

 

1831231 Zustimmung zum Verzicht der Mengenerfassung
des Oberflächenwassers nach Anhang 5 Nr. 3.1
Satz 1 Nr. 4 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

1831232 Zustimmung zu abweichenden Festlegungen von
Umfang und Häufigkeit durchzuführender Kontrol-
len und Messungen nach Anhang 5 Nr. 3.2 Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

1831233 Zustimmung zum Verzicht auf die Fassung gerin-
ger Restemissionen an Deponiegas nach Anhang
5 Nr. 7 Satz 4

nach Zeitauf-
wand

 

18313 Amtshandlungen nach der Altfahrzeug-Ver-
ordnung

   

183131 Erlaubnis zur Überlassung von Restkarossen an ei-
ne sonstige Anlage zur weiteren Behandlung nach
§ 4 Abs. 4 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

183132 Zulassung von Abweichungen nach Nr. 5 Satz 2
des Anhangs

nach Zeitauf-
wand

 

18314 Amtshandlungen im Rahmen der Notifi-
zierung von Untersuchungsstellen nach Ab-
fKlärV, BioAbfV und AltholzV

   

183141 Notifizierung einer Untersuchungsstelle nach § 33
Abs. 2 bis 4 AbfKlärV, § 3 Abs. 8 Satz 1 und § 4
Abs. 9 Satz 1 BioAbfV oder § 6 Abs. 6 Satz 1 Alt-
holzV im Rahmen eines Erst-, Änderungs- oder
Verlängerungsantrags unter Berücksichtigung
bestehender Notifizierungen, Kompetenzfeststel-
lungen oder Akkreditierungen (ohne die unter
Nr. 183142 genannten Tätigkeiten)

nach Zeitauf-
wand

 

183142 Kompetenzfeststellung als Grundlage für eine
Notifizierung einer Untersuchungsstelle in den
in Nr. 183141 genannten Fällen in Verbindung
mit § 23 Abs. 2 HAKrWG unter Berücksichtigung
bestehender Notifizierungen, Kompetenzfeststel-
lungen oder Akkreditierungen, einschließlich der

nach Zeitauf-
wand
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fachtechnischen Stellungnahme, Laborbegehung,
Fachgespräche und Durchführung von Prüfungen

183143 Durchführung eines durch die Notifizierungsbe-
hörde nach Nr.183141 vorgeschriebenen Überwa-
chungsaudits oder veranlassten Zwischenau-
dits oder Fachgesprächs in einer Untersuchungs-
stelle nach § 23 Abs. 2 HAKrWG, einschließlich der
fachtechnischen Stellungnahme, Laborbegehung
und Durchführung von Prüfungen

nach Zeitauf-
wand

 

183144 Durchführung einer Fortbildungsveranstaltung zur
Qualitätssicherung nach Anhang 1 Nr. 4 Satz 1
AbfKlärV, Anhang 3 Nr. 3 Satz 1 BioAbfV oder An-
hang IV Nr. 3 Satz 1 AltholzV in Verbindung mit
§ 23 Abs. 2 HAKrWG

je Teilnehmer 600

184 Amtshandlungen nach der Deponieeigenkon-
troll-Verordnung

   

1841 Anordnung zusätzlicher Überwachungsmaß-
nahmen nach § 3 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

1842 Reduzierung von Anforderungen nach § 3 Abs. 1
oder § 5 Abs. 1 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

1843 Anordnung einer abschnittsweisen Auswertung
und Darstellung der Überwachungsmaßnahmen
nach § 5 Abs. 1 Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

185 Amtshandlungen nach der Verordnung (EG)
Nr. 1013/2006 über die Verbringung von Ab-
fällen und dem Abfallverbringungsgesetz
(AbfVerbrG)

   

1851 Genehmigung, Zustimmung und Überwachung
nach Art. 9 Absatz 1 i.V.m. Art. 10, 13 bis 16, 17
Absatz 2, 35, 37, 40 bis 42, 44 bis 46 und 63 der
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006

   

18511 Einzelgenehmigungen, Sammelgenehmigungen
oder Zustimmung nach Art. 9 Abs. 1, ggf. i.V.m.
Art. 10, 13 bis 15, 17 Abs. 2, Art. 35, 37, 40

nach Zeitauf-
wand
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bis 42, 44 bis 46 und 63 der Verordnung (EG)
Nr. 1013/2006

18512 Prüfung der einzelnen Begleitscheine bei der Ver-
bringung aufgrund einer Sammelgenehmigung
nach Art. 9 Abs. 1 i.V.m. Art. 16 der Verordnung
(EG) Nr. 1013/2006

  25

1852 Erhebung eines Einwands nach Art. 7 Abs. 3,
Art. 11, 12, 14 Abs. 4, Art. 15, 35, 37, 38, 42, 44
und 63 der Verordnung (EG) Nr. 1023/2006

nach Zeitauf-
wand

 

1853 Widerruf einer Zustimmung nach Art. 9 Abs. 8 der
Verordnung (EG) Nr. 1023/2006

nach Zeitauf-
wand

 

1854 Vorabzustimmung nach Art. 14 der Verordnung
(EG) Nr. 1023/2006

nach Zeitauf-
wand

 

1855 Überwachung der grenzüberschreitenden Verbrin-
gung von Abfällen nach Art. 50 der Verordnung
(EG) Nr. 1023/2006

nach Zeitauf-
wand

 

1856 Maßnahmen aufgrund einer gescheiterten oder il-
legalen Abfallverbringung nach Art. 22 bis 25 der
Verordnung (EG) Nr. 1023/2006

nach Zeitauf-
wand

 

1857 Bearbeitung eines unvollständig, unrichtig oder
unleserlich ausgefüllten oder erst nach Anfor-
derung vorgelegten Begleitdokuments nach An-
hang IB oder nach der Bescheinigung nach Art. 15
Buchst. e der Verordnung (EG) Nr. 1023/2006

  30

1858 Durchführung von Analysen und Kontrollen nach
Art. 29 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006, ein-
schließlich der Entnahme und Untersuchung von
Proben

nach Zeitauf-
wand

 

1859 Anordnungen im Einzelfall nach § 13 AbfVerbrG nach Zeitauf-
wand

 

186 Amtshandlungen nach der Verordnung (EG)
Nr. 850/2004 über persistente organische
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Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie
79/117/EWG

1861 Zulassung von Ausnahmen nach Art. 7 Abs. 4
Buchst. b

nach Zeitauf-
wand

 

187 Amtshandlungen nach dem Elektro- und
Elektronikgerätegesetz

   

1871 Festsetzung der Kosten nach § 6 Abs. 1 Satz 3 nach Zeitauf-
wand

 

188 Amtshandlungen nach dem Batteriegesetz    

1881 Genehmigung eines herstellereigenen Rücknah-
mesystems nach § 7 Abs. 1 Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

19 Umwelttechnische Tätigkeiten    

191 Hydrologie, Hydrogeologie, Gewässergüte    

19101 Grundlegende Recherche zu hydrologischen Da-
ten (Jahreslisten, Jahrbuchseiten)

je Anfrage 48

191011 weitergehende Recherche je angefordertes Jahr je Messstelle 3,60

19102 Hydrologische Hauptwerte je Messstelle 30

19103 Synthetisch erzeugte langjährige Niederschlags-
zeitreihe (NiedSim)

Reihe je Ort 200

19104 Flächengeometrien der amtlich ausgewiesenen
Überschwemmungsgebiete

je Gewässer 100

191041 Versandkosten   5

19105 Grundlegende Recherche zu Gewässerprofildaten je Anfrage 73

191051 zuzüglich je Querprofil   5,50
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19106 Ermittlung hydrologischer Bemessungswerte    

191061 Grundkosten einschließlich Hq 100 je Bezugs-
punkt

200

191062 jeder weitere Bemessungswert (Hq 1 - Hq 50;
MNq, Mq) zusätzlich

  je 25

19107 Gangliniengrafik der Grundwasserstände oder
Quellschüttungen (gesamte Zeitreihe in einer Gra-
fik oder Grafik in 10 Jahresschritten)

je Grafik 25

191071 zuzüglich 1 Datensatz Messwerte je 10 Jahre je Datensatz 18

191072 Versandkosten   5

19108 Plotten einer Grundwasserkarte je Plot 47

19109 Prüfung von Pegelentwürfen nach Zeitauf-
wand

 

19110 Gutachten mit Angabe für Abflüsse an nicht durch
Pegel erfassten Gewässerstellen

nach Zeitauf-
wand

 

19111 Gutachten mit Angabe gewässerkundlicher Haupt-
werte für einen Gewässerlauf

nach Zeitauf-
wand

 

19112 Blaualgenuntersuchung in Badeseen nach Zeitauf-
wand

 

19113 Gutachten, Berichterstattung, Beratung oder Aus-
kunft zur Hydrologie, Hydrogeologie, Gewässer-
ökologie, Gewässergüte oder zu Wasserschutz-
gebieten, Wasserrechten, Grundwasserschadens-
fällen, Mineral-, Thermal- und Heilwässern

nach Zeitauf-
wand

 

19114 Stellungnahme zu Erdwärmesondenvorhaben    

191141 bis 30 kW je Antrag 200
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191142 über 30 kW nach Zeitauf-
wand

 

19115 Überwachung der Salzwasserversenkung nach Zeitauf-
wand

 

19116 Hydrogeologische Felduntersuchung    

191161 An- und Abfahrt zu Felduntersuchungen    

1911611 Personalaufwand nach Zeitauf-
wand

 

1911612 Fahrtkosten je An- und
Abfahrt

40

191162 Felduntersuchungen    

19116201 Abflussmessungen an Vorflutern im Wasserschutz-
gebiet (An- und Abstrom)

je 3 Mess-
stellen und 3
Messwieder-
holungen

190

19116202 Abflussmessungen an Vorflutern im Wasserschutz-
gebiet (An- und Abstrom)

je 5 Mess-
stellen und 5
Messwieder-
holungen

310

19116203 Entnahme von Wasserproben einschließlich der
Bestimmung der Wassertemperatur auf 0,1 C°,
der elektrischen Leitfähigkeit des Wassers und
des Redoxpotentials im Messgerät

   

191162031 bis 50 m Tiefe, Abpumpen bis maximal 30 Minu-
ten

je Probe 34

191162032 bis 50 m Tiefe, Abpumpen bis maximal 60 Minu-
ten

je Probe 65

191162033 bis 100 m Tiefe, Abpumpen bis maximal 30 Minu-
ten

je Probe 44
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191162034 bis 100 m Tiefe, Abpumpen bis maximal 60 Minu-
ten

je Probe 75

19116204 Pumpversuch je Sonde 185

19116205 Pumpversuch (hydrogeologisches Dreieck-Mess-
feld)

je 3 Sonden 500

19116206 Bestimmung der Gesamthärte nach Analy-
senaufwand

 

19116207 Bestimmung des Chloridgehalts, des Sauerstoffge-
halts oder der freien Kohlensäure

nach Analy-
senaufwand

 

19116208 Auswertung und Dokumentation der Feldpara-
meter

je Messfahrt 45

19116209 Messung des Grundwasserstands bis 20 m
Messtiefe

je Messung 3

19116210 Messung des Grundwasserstands über 20 m
Messtiefe

je Messung 4

19116211 Messung der Sohltiefe eines Brunnens je Messung 16

19116212 Nivellement einer Messstrecke je 100 m 21

19116213 Bestimmung der Gesteinsdurchlässigkeit durch
(Rohr-) Versickerungsversuch oder durch Wieder-
anstiegsmessung des Grundwasserstands nach
Abpumpen

nach Zeitauf-
wand

 

19116214 Färbeversuch, je nach Gelände, Anzahl der Probe-
nahmen und beobachteten Austrittsstellen

nach Zeitauf-
wand

 

19117 Erstellen von Kartenplots aus Trinkwasser- und
Heilquellenschutzgebieten, die bereits in der
WSG-Datenbank erfasst sind

je Plot 30

191171 Porto und Verpackung   mindestens
10
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191172 Erstellung einer Stammdatentabelle je Tabelle 6

19118 Digitalisierte Daten von Trinkwasser- und
Heilquellenschutzgebieten

je Teilgebiet 30

19119 (aufgehoben)    

19120 (aufgehoben)    

19121 Mitwirkung bei der Schadensabwehr im Rahmen
akuter Gewässerverunreinigung

nach Zeitauf-
wand

 

19122 Stellungnahmen und Berichte zu abwassertechni-
schen Fragestellungen und zum Gewässerschutz

nach Zeitauf-
wand

 

191221 Stellungnahmen, Berichte und Gutachten zur Ein-
haltung der Zertifikatsanforderungen von Fachun-
ternehmen für die Wartung von Kleinkläranlagen

nach Zeitauf-
wand

 

1912211 Überprüfung der analytischen Qualitätssicherung
(Küvettentest)

je Probe und
Parameter

 30

19123 Sachverständigenorganisationen nach § 52 AwSV
oder Güte- und Überwachungsgemeinschaften
nach § 57 AwSV

   

191231 Anerkennung nach Zeitauf-
wand

 

191232 Neufassung oder Verlängerung der Anerkennung nach Zeitauf-
wand

 

19124 Zulassung der Prüftätigkeit im Einzelfall (Ausnah-
megenehmigung)

nach Zeitauf-
wand

 

19125 Amtshandlungen nach § 4 der Indirekteinleiterver-
ordnung

   

191251 Anerkennung einer sachverständigen Stelle nach Zeitauf-
wand
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191252 Neufassung oder Verlängerung der Anerkennung nach Zeitauf-
wand

 mindes-
tens 680

191253 Ergänzung der Anerkennung je Antrag 480

191254 Rücknahme der Anerkennung oder Ablehnung des
Antrags mit Prüfaufwand

  480

191255 Rücknahme der Anerkennung oder Ablehnung des
Antrags ohne Prüfaufwand

  240

191256 Maßnahme zur Überwachung der sachverstän-
digen Stelle, zu der diese Stelle Anlass gegeben
hat

nach Zeitauf-
wand

 

19126 Staatliche Anerkennung einer Untersuchungsstelle
-EKVO Laboratorium- (§ 40 Abs. 2 Nr. 6 HWG, § 10
Abs. 2 EKVO). Die Auslagen sind mit Ausnahme
der Kosten für die externe fachliche Stellung-
nahme und Begehung mit der Gebühr abgegolten.

   

191261 Anerkennung für ein Laboratorium je Antrag 680

191262 Neufassung oder Verlängerung der Anerkennung nach Zeitauf-
wand

mindestens
480

191263 Ergänzung der Anerkennung je Antrag 480

191264 Rücknahme der Anerkennung oder Ablehnung des
Antrags mit Prüfaufwand

  480

191265 Rücknahme der Anerkennung oder Ablehnung des
Antrags ohne Prüfaufwand

  240

191266 Maßnahme zur Überwachung der Untersuchungs-
stelle, zu der diese Stelle Anlass gegeben hat

nach Zeitauf-
wand

 

191267 Teilnahme an einem Ringversuch und einer
Vergleichsuntersuchung für eine staatlich aner-
kannte Untersuchungsstelle

nach Zeitauf-
wand
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19127 Staatliche Anerkennung einer Untersuchungsstelle
- EKVO Überwachungsstelle- (§ 40 Abs. 2 Nr. 6
HWG, § 10 Abs. 2 EKVO) einschließlich Begehung
und Fachgespräche

   

191271 Anerkennung für eine Überwachungsstelle nach Zeitauf-
wand

 

191272 Neufassung oder Verlängerung der Anerkennung nach Zeitauf-
wand

mindestens
680

191273 Ergänzung der Anerkennung je Antrag 480

191274 Rücknahme der Anerkennung oder Ablehnung des
Antrags mit Prüfaufwand

  480

191275 Rücknahme der Anerkennung oder Ablehnung des
Antrags ohne Prüfaufwand

  240

191276 Maßnahme zur Überwachung der Untersuchungs-
stelle, zu der diese Stelle Anlass gegeben hat

nach Zeitauf-
wand

 

19128 Staatliche Anerkennung einer Prüfstelle für Durch-
flussmessungen nach § 11 Abs. 2 EKVO, die Ausla-
gen sind mit Ausnahme der Kosten für die fachli-
che Stellungnahme der staatlichen Prüfstelle mit
der Gebühr abgegolten

   

191281 Anerkennung einer Prüfstelle für Durchflussmes-
sungen

je Antrag 680

191282 Neufassung, Ergänzung, Verlängerung, sowie die
Rücknahme der Anerkennung oder Ablehnung des
Antrags mit Prüfaufwand

je Antrag 480

191283 Rücknahme der Anerkennung oder Ablehnung des
Antrags ohne Prüfaufwand

  240

191284 Maßnahme zur Überwachung der Untersuchungs-
stelle, zu der diese Stelle Anlass gegeben hat

nach Zeitauf-
wand
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19129 Teilnahme an einer Schulungsveranstaltung für ei-
ne EKVO-Untersuchungsstelle/Prüfstelle

nach Zeitauf-
wand

 

19130 Erstellen und Plotten von Karten auf besondere
Anfrage oder als Anlage für hydrogeologische Gut-
achten, Stellungnahmen und Berichterstattung;
einschließlich zwei Exemplare des Lageplans

je ¼ Stunde 16,70

191301 jedes weitere Exemplar des Lageplans   20

192 Geologie, Boden und Altlasten    

1921 Geologische Untersuchungen, Gutachten,
Stellungnahmen und Auskunft

   

19211 Recherche aus dem Geoarchiv je ¼ Stunde 17

1922 Geophysikalische Untersuchungen, Gutach-
ten, Beratung und Auskunft

   

19221 An- und Abfahrt zur Untersuchungsstelle    

192211 Personalkosten nach Zeitauf-
wand

 

192212 Fahrtkosten je An- und
Abfahrt

40

19222 Geophysikalische Untersuchungen    

192221 (aufgehoben)    

192222 (aufgehoben)    

192223 (aufgehoben)    

192224 (aufgehoben)    

192225 (aufgehoben)    
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192226 (aufgehoben)    

192227 (aufgehoben)    

192228 Auswertung und Interpretation der geophysikali-
schen Untersuchungen

nach Zeitauf-
wand

 

19223 An- und Abfahrt zur Untersuchungsstelle für sons-
tige geophysikalische Messungen je nach Schwie-
rigkeitsgrad im Gelände

   

192231 Personalkosten nach Zeitauf-
wand

 

192232 Fahrtkosten je An- und
Abfahrt

40

19224 Sonstige geophysikalische Untersuchungen    

192241 (aufgehoben)    

192242 Auswertung und Interpretation der geophysikali-
schen Untersuchungen

nach Zeitauf-
wand

 

19225 Gutachten, Beratung oder Auskunft über die nach
DIN 4149 eingestufte Erdbebenüberwachung

je ¼ Stunde 19,25

19226 Geophysikalische Gutachten, Beratung und Aus-
kunft

nach Zeitauf-
wand

 

19227 Geophysikalische Gutachten oder Stellungnahme
bei genehmigungsrechtlichen Verfahren

nach Zeitauf-
wand

 

1923 Ingenieurgeologische Felduntersuchung    

19231 An- und Abfahrt zu Felduntersuchungen    

192311 Personalkosten nach Zeitauf-
wand
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19232 Anlegen von Schürfen nach Zeitauf-
wand

 

1924 Ingenieurgeologische Gutachten, Berichter-
stattung, Beratung und Auskunft

   

19241 Begutachtung und Beratung im Rahmen der Si-
cherheit im Tagebau und der Standsicherheit von
Rückstandshalden

nach Zeitauf-
wand

 

19242 geotechnische/geowissenschaftliche Aufnahme,
Auswertung und Begutachtung

nach Zeitauf-
wand

 

19243 Aufnahme von Schürfen nach DIN 4044 und 4023 nach Zeitauf-
wand

 

19244 Bestimmung und Beurteilung einer gestörten Pro-
be nach DIN 4022 und 4023

nach Zeitauf-
wand

 

19245 Bestimmung und Beurteilung einer ungestörten
Probe (Sonderprobe) nach DIN 4022 und 4023

nach Zeitauf-
wand

 

19246 Bestimmung und Beurteilung von Bohrkernen
nach DIN 4022 und 4023

nach Zeitauf-
wand

 

1925 Bauwertbezogene ingenieurgeologische Gut-
achten, Berichterstattung, Beratung und
Auskunft

   

19251 Hoch- und Tiefbau (als Bauwert gelten die
Rohbaukosten, bei Tiefbauvorhaben die Herstel-
lungskosten zum Zeitpunkt der Begutachtung oh-
ne Umsatzsteuer)

   

192511 (aufgehoben)    

192512 Allgemeine Baugrundbeurteilung, Abschätzung
von Geogefahren

nach Zeitauf-
wand

 

1926 Tätigkeiten nach dem BBodSchG, HAltBo-
dSchG und der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV)
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19261 Gutachterliche Tätigkeiten bei akuten Schadens-
fällen

nach Zeitauf-
wand

 

19262 Friedhofsgutachten nach Friedhofs- und Bestat-
tungsgesetz

nach Zeitauf-
wand

 

19263 Anerkennung, Verlängerung, Änderung und Be-
kanntgabe von Sachverständigen und Untersu-
chungsstellen (§ 18 BBodSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

192631 Auslagen-, Aufwandspauschale für Versandkosten
und Ferngespräche

  mindestens
20

19264 Rücknahme der Anerkennung sowie Ablehnung
von Sachverständigen und Untersuchungsstellen
(§ 18 BBodSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

192641 Auslagen-, Aufwandspauschale für Versandkosten
und Ferngespräche

  mindestens
20

19265 Maßnahme zur Überwachung von Sachverstän-
digen und Untersuchungsstellen, zu der diese An-
lass gegeben haben

nach Zeitauf-
wand

 

192651 Auslagen-, Aufwandspauschale für Versandkosten
und Ferngespräche

mindestens
20

 

1927 Altlasten, schädliche Bodenveränderungen,
Altflächen

   

19271 Gutachten, Stellungnahme und Beratung (§ 17
HAltBodSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

19272 Recherche in der Altflächendatei einschließlich
entsprechender Auskunftserteilung

je ¼ Re-
cherche in
der Altflä-
chendatei
einschließ-
lich entspre-
chender
Auskunftser-
teilung Stun-
de

25

höchstens
600
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1928 Untersuchungen und Tätigkeiten im Rahmen
der Rohstoffsicherung

   

19281 Gutachten, Berichterstattung, umfangreiche Be-
ratung und Auskünfte zur Rohstoffsicherung mit
oder ohne Besprechung

nach Zeitauf-
wand

 

19282 Untersuchung der Steinbruchwände auf As-
best-Mineralisation

nach Zeitauf-
wand

 

192821 Auswertung der Befunde und gutachterliche
Stellungnahme

nach Zeitauf-
wand

 

192822 Mikroskopie von Dünnschliffen nach Zeitauf-
wand

 

192823 Arbeitsschutzmaßnahmen für eigenes Personal
bei Untersuchung auf Asbest-Mineralisation

nach Zeit-
und Sachauf-
wand

 

192824 Dekontamination des eigenen Personals bei
Untersuchung auf Asbest-Mineralisation

nach Zeit-
und Sachauf-
wand

 

193 Gebietsbezogener Immissionsschutz,
Luftreinhalteplanung

   

1931 Immissionsschutzrechtliche Einstufung von Stof-
fen nach BlmSchG, nach der technischen Anlei-
tung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)

nach Zeitauf-
wand

 

1932 Wirkungsuntersuchung nach Zeitauf-
wand

 

1933 Ausbreitungsrechnung nach der TA Luft, Stellung-
nahme zu Fragen der Luftreinhaltung im Rahmen
von Genehmigungsverfahren nach dem BlmSchG,
Stellungnahme zur Regional- und Bauleitplanung
aus der Sicht der Luftreinhaltung, Gutachten zu
Fragen der Luftreinhaltung im Rahmen von Ermitt-
lungs- und Gerichtsverfahren, Gutachten zur
Immissionsvorbelastung, Datenweitergabe aus
dem Emissions- und Immissionskataster an Drit-

nach Zeitauf-
wand
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te, Datenweitergabe mit Auswertungen, Berichter-
stellung oder Stellungnahme zu Fragestellungen
aus dem Emissions-, Immissions- oder Wirkungs-
kataster

194 Abfallwirtschaftliche Tätigkeiten    

1941 Stellungnahme zu Biomüll- und Kompostierungs-
anlagen, Sonderabfalldeponien, Verbrennungs-
anlagen für Hausmüll und Sonderabfall, Abfallbe-
handlungsanlagen für Abfälle aus dem medizini-
schen Bereich, Autowracklagerplätzen, Sortieran-
lagen, Zwischenlagern und Ähnlichem

nach Zeitauf-
wand

 

1942 Bericht, Stellungnahme oder Gutachten für
entsorgungspflichtige Gebietskörperschaften we-
gen Abfallentsorgungskonzepten oder -plänen
sowie der Deponie-Standortsuche, bei Abfallent-
sorgungsplanung und Bauleitplanung, bei An-
fragen zu Altlasten und Altablagerung, im Rah-
men von Überprüfungsmaßnahmen und im Zu-
ge von Ermittlungsverfahren/Strafverfahren we-
gen des Verdachts der umweltgefährdenden
Abfallbeseitigung, bei Einstufung von Abfällen
und Angabe des Entsorgungswegs, bei Anfragen
zu Einlagerungsbedingungen von Abfällen in die
Untertagedeponie, zu Sanierungsmaßnahmen bei
PCB-belasteten Bauteilen, zu Entsorgungs- und
Verwertungsmöglichkeiten und -verfahren von
Abfällen und Reststoffen sowie bei Anfragen zu
Abfallaufkommen

nach Zeitauf-
wand

 

195 Kernanlagen-Überwachung, Emissions-,
Immissions- oder Strahlenschutzmessung

   

1951 Kernanlagen-Kontrollmessung Biblis    

19511 Probenahme und Messung    

195111 Fortluftanlage Blöcke A und B je Quartal 2 125

195112 Wochen- oder Behältermischprobe der radioak-
tiven Abwässer

je Probe 2 850
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195113 nukleares Zwischenkühlsystem Block B 10, 20, 30,
40 oder Dampferzeugerabschlämmsystem 01 bis
04 und nukleares Zwischenkühlsystem 09 Block A

je Quartal 2 300

195114 Maschinenhausabwasser oder Nebenkühlwasser
Blöcke A und B

je Quartal 2 600

19512 Berichterstellung je Quartal 2 500

1952 Umgebungsüberwachungsprogramme an
Kernkraftwerken und anderen Anlagen

je Jahr 6 000 bis
600 000

1953 Strahlenschutzmessung bei besonderen Ereig-
nissen (zum Beispiel Freimessung vor Ort) ein-
schließlich regulärer Probenahme

nach
Nr. 19711 bis
19798

 

1954 Probenahme im Gelände bei besonderen Ereig-
nissen

   

19541 Probenahme je Auftrag 325

195411 zusätzlich je Stunde 205

19542 Berichterstellung nach Zeitauf-
wand

 

1955 Sachverständigentätigkeit, Stellungnahme, Gut-
achten im Zusammenhang mit der Überwachung
kerntechnischer Anlagen nach § 20 des Atomge-
setzes und den dazu ergangenen Verordnungen
zu Fragen der Emissions- und Immissionsüber-
wachung, zur innerbetrieblichen Überwachung,
soweit Strahlenschutzfragen betroffen sind,
zum baulichen, organisatorischen und appara-
tiven Strahlenschutz, bei Genehmigungsver-
fahren, bei Stilllegungsverfahren, bei besonderen
Vorkommnissen (Störfall oder Unfall), zu Fragen
der Kernstrahlungsmesstechnik oder zu Fragen
der Nuklearchemie

nach Zeitauf-
wand

 

1956 Sachverständigenprüfung nach § 19 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 StrlSchG und § 88 Abs. 4 Nr. 1 StrlSchV
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19561 an medizinischen Röntgeneinrichtungen    

195611 Aufnahmegerät, Durchleuchtungsgerät je Gerät 450

195612 Zusätzlicher Arbeitsplatz oder zusätzlicher Strahler je Gerät 120

195613 Knochendichtemessgerät je Gerät 350

195614 Kombiniertes Aufnahme- und Durchleuchtungs-
gerät, Angiographiegerät

je Gerät 600

195615 Computertomographiegerät je Gerät 550

195616 Röntgentherapiegerät je Gerät 400

19562 an zahnmedizinischen Röntgeneinrichtungen    

195621 Dentaltubusgerät je Gerät 230

195622 Panoramaschichtgerät je Gerät 350

195623 Kombiniertes Fernröntgen- und Panoramaschicht-
gerät

je Gerät 400

19563 an tiermedizinischen Röntgeneinrichtungen    

195631 Aufnahmegerät, Durchleuchtungsgerät je Gerät 350

19564 an technischen Röntgeneinrichtungen    

195641 Feinstrukturgerät, Grobstrukturgerät je Gerät 220

195642 Hochschutzgerät, Vollschutzgerät, Schulröntgen-
gerät, Störstrahler

je Gerät 160

195643 Sachverständigenprüfung nach § 19 Abs. 5 oder
§ 12 Abs. 2 StrlSchG an Röntgeneinrichtungen

nach Zeitauf-
wand
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196 Anlagenbezogener Immissionsschutz, Emis-
sion-Luft

   

1961 Vorbereitung der Durchführung von Probe- und
Messwertaufnahmen sowie Vorbereitung der
Analysenverfahren und Ergänzung der Geräteaus-
stattung durch Eigenbau

je Stunde 100

19611 An- und Abfahrt des Emissionsmesswagens je km 4

19612 Einsatz des Emissionsmesswagens mit Ausstat-
tung automatischer Emissionseinrichtungen

je 24 Stunden 1 700

19613 Messgeräteauf- und -abbau je Stunde 300

196131 Erfassung aller Betriebsparameter je Arbeitstag 160

196132 Ermittlung der emissionstechnischen Randbedin-
gungen

je Ermittlung 470

19614 PCDD/F, PCB, PAH Probenahme einschließlich
Sorptionsmittel

je Probe 1 070

196141 Probenahme partikelförmiger Stoffe, Flüssigs-
orption, Feststoffsorption, einschließlich Sorptions-
mittel auch mit Gassammelgefäßen

je Probe 110

19615 Probenkonditionierung je Probe 25

1962 Analytische Bearbeitung von Emissionsproben    

196201 Probenaufbereitung durch Elution, Extraktion und
so weiter

nach Zeitauf-
wand

 

196202 Erstellung von Test-/Kalibriergemischen für alle
analytischen Verfahren

nach Zeitauf-
wand

 

1962021 Sorbentinen und Chemikalien für alle analytischen
Verfahren

  mindestens
100

196203 GC-Analyse je ¼ Stunde 25
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196204 Gravimetrische Bestimmung je Probe 10

1962041 Trocknen je Probe 10

1962042 Veraschen je Probe 10

1962043 Equilibrieren je Probe 3

196205 GC/MS-Bestimmung je ¼ Stunde 30

196206 HPLC-Bestimmung je ¼ Stunde 25

196207 ICP-Analyse je ¼ Stunde 25

196208 IC-Analyse je ¼ Stunde 25

196209 Coulometrische Bestimmung je ¼ Stunde 20

196210 AAS-Bestimmung je ¼ Stunde 25

1962101 Aufschluß der Proben je ¼ Stunde 25

196211 UV/Vis-Bestimmung je ¼ Stunde 25

196212 Potentiometrische Bestimmung je ¼ Stunde 20

196213 Überprüfung von Prüfgasgemischen unter Einsatz
der statischen Injektion oder Standard-Referenz-
verfahren (SRM) mit Erstellung eines Prüfberichts
nach DIN EN ISO/IEC 17025

je Prüfung 200

1963 Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen von
Genehmigungsverfahren nach BImSchG, zur Er-
mittlung des Stands der Technik zu Problemen der
Luftreinhaltung, zu Fragen der Luftreinhaltung im
Rahmen staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen
oder zur Überprüfung der Zulassungsvorausset-
zungen der nach §§ 26 und 28 BImSchG bekannt-
zugebenden Stellen

nach Zeitauf-
wand
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1964 Qualitative Überwachung der nach § 29b BImSchG
bekanntgegebenen Stellen

   

196401 Planung, Durchführung und Auswertung von
Ringversuchen mit partikelförmigen Stoffen an
der Emissionssimulationsanlage

je Teilnehmer
und Ringver-
such

2 950

196402 Planung, Durchführung und Auswertung von
Ringversuchen mit gasförmigen Stoffen an der
Emissionssimulationsanlage

je Teilnehmer
und Ringver-
such

3 250

196403 Planung, Durchführung und Auswertung von
Geruchsringversuchen an der Emissionssimulati-
onsanlage

je Teilnehmer
und Ringver-
such

1 750

196404 Planung, Durchführung und Auswertung von
Ringversuchen ohne Nutzung der Emissionssimu-
lationsanlage

je Teilnehmer
nach Zeitauf-
wand

mindestens
250

196405 Zurverfügungstellung der Emissionssimulations-
anlage einschließlich Dosierung und Auswertung
für modellhafte Untersuchungen

nach Zeitauf-
wand

mindestens
1 000

196406 Zusendung einer Probe Referenzmaterial anorga-
nisch

  250

196407 Zusendung einer Probe Referenzmaterial orga-
nisch

  350

196408 Abstimmung von Emissionsmesskonzepten der
nach § 29b BImSchG bekanntgegebenen Stellen

nach Zeitauf-
wand

 

196409 Überprüfung von Emissionsmessberichten der
nach § 29b BImSchG bekanntgegeben Stellen

nach Zeitauf-
wand

 

196410 Vor-Ort-Überprüfung bei Emissions- und Immis-
sionsermittlungen von nach § 29b BImSchG
bekanntgegebenen Stellen

nach Zeitauf-
wand

 

197 Kerntechnische Messung im Bereich Strah-
lenschutz, Beseitigung radioaktiver Abfälle
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1971 Strahlenschutzprüfung an Anlagen zur Erzeugung
ionisierender Strahlen

   

19711 Erstmalige Prüfung je Anlage und
angefangener
Prüftag

1 250

19712 Wiederholungsprüfung je Anlage und
angefangener
Prüftag

650

1972 Strahlenschutzprüfung an Bestrahlungseinrich-
tungen mit radioaktiven Quellen und an fernbe-
dienten Applikationseinrichtungen in der Medizin

   

19721 Erstmalige Prüfung je Anlage und
angefangener
Prüftag

575

19722 Wiederholungsprüfung je Anlage und
angefangener
Prüftag

375

1973 Strahlenschutzprüfung beim Umgang mit offe-
nen und umschlossenen radioaktiven Stoffen in
Laboratorien und sonstigen Arbeits- oder Verwen-
dungsbereichen

   

19731 Kosten der Bereitstellung, Einrichtung und Ka-
librierung von Messgeräten für die Prüfung der
Strahlenschutzsituation hinsichtlich baulicher,
apparativer und organisatorischer Anforderungen,
die Messung äußerer Strahlenfelder, die Messung
fest haftender Oberflächenkontaminationen, die
Probenahme zur Ermittlung nicht fest haftender
Oberflächenkontaminationen, die Probenahme
zur Ermittlung luft getragener radioaktiver Stoffe
und die Prüfung der Dichtheit der Umhüllung bei
umschlossenen radioaktiven Stoffen oder Konta-
minationskontrollen an Strahlern

je Auftrag,
Aufgaben-
bereich und
angefangener
Prüftag

225

19732 Strahlenschutzprüfung (Mehrkomponenten-
messung) in Laborräumen einschließlich Messung
äußerer Strahlenfelder und fest haftender Oberflä-
chenkontaminationen sowie Beprobungen zur Er-

nach
Nr. 19731
und zusätz-

330
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mittlung nicht fest haftender Oberflächenkontami-
nationen und luft getragener radioaktiver Stoffe

lich je 50 m²
Laborfläche

19733 Messung äußerer Strahlenfelder nach
Nr. 19731
und zusätz-
lich je ange-
fangene 25
Messpunkte

60

19734 Ermittlung der Oberflächenkontamination durch
Direktmessungen oder Probenahme zur Ermitt-
lung nicht fest haftender Oberflächenkontami-
nation

nach
Nr. 19731
und zusätz-
lich je Verfah-
ren und an-
gefangene 25
Mess- oder
Probenahme-
stellen

90

19735 Luftprobenahme im Raum oder im Freien nach
Nr. 19731
und zusätz-
lich je Probe

70

19736 Entnahme von Wasser-, Boden-, Baustoff-, Materi-
al oder Bewuchsproben

je Probe 60

19737 Prüfung der Dichtheit umschlossener radioaktiver
Stoffe oder Kontaminationskontrollen an Strah-
lern, gegebenenfalls einschließlich orientierende
Vorortmessung der Proben

nach
Nr. 19731
und zusätz-
lich je radio-
aktiver Stoff

20

197371 Aufschlag für ungünstige Probenahmesituation je radioak-
tiver Stoff

25

1974 Vorortmessung von Proben und In-Situ-Messung    

19741 Kosten der Bereitstellung, Einrichtung und Kali-
brierung von Messgeräten für die Vorortmessung
von Proben mit tragbaren Oberflächenkontami-
nationsmonitoren und/oder mit NaJ-Detektorsys-
temen

je Auftrag,
Messver-
fahren und
angefangener
Prüftag

225
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19742 Vorortmessung von Proben zur Bestimmung der
Gesamt-Alpha und/oder Gesamt-Beta-Aktivität mit
tragbaren Oberflächenkontaminationsmonitoren
und/oder nuklidspezifische Aktivitätsbestimmung
von Gamma-Strahlern mit NaJ-Detektorsystemen

nach
Nr. 19741
und zusätz-
lich je Probe

7

19743 Nuklid- und Aktivitätsbestimmung mit Reinst-Ger-
manium-Detektor ausserhalb des HLUG-Labors

   

197431 Kosten der Bereitstellung, Einrichtung und Kali-
brierung von Messgeräten

je Auftrag
und angefan-
gener Prüftag

275

197432 Messung vor Ort nach
Nr. 197431

und zusätz-
lich je Einzel-
messung

125

1975 Messung der Emission radioaktiver Stoffe an
Abluftkaminen

   

19751 Kosten der Bereitstellung, Einrichtung und Kali-
brierung von Messgeräten für die Vorbereitung ei-
nes Messprogramms

je Auf-
trag und
Messkam-
pagne

1 500

19752 Kosten der Bereitstellung, Einrichtung und Kali-
brierung von Messgeräten für die Probenahmevor-
bereitung an einem Abluft- oder Abgaskamin

nach
Nr. 19751
und zusätz-
lich je Probe-
nahmetag
und Abluft-
oder Abgas-
kamin

250

19753 Probenahme zur Ermittlung der Emission radioak-
tiver Stoffe

nach
Nr. 19751
und 19752
und zusätz-
lich je Probe

190
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19754 Vorortauswertung von Proben nach
Nr. 19741 bis
197432

 

1976 Strahlenschutzprüfung bei besonderen Vorkomm-
nissen mit radioaktiven Stoffen

je Tag und
Person

1 250

1977 Radioaktivitätsbestimmung im Labor des HLUG    

19771 Gesamtanalyse und Probenaufbereitung    

197711 Herstellen einer Messprobe aus festem, flüssigen
oder pastösem Material einschließlich mechani-
scher und/oder thermischer Probenaufbereitung
für die Messung von nieder-energetischen Be-
ta-Strahlern, Gesamt-Alpha- und/oder Gesamt-Be-
ta-Aktivität und/oder Gamma-Strahlern

je Probe 160

197712 Herstellen einer Messprobe aus festem, flüssigen
oder pastösem Material ohne mechanischer und/
oder thermischer Probenaufbereitung für die Mes-
sung von niederenergetischen Beta-Strahlern, Ge-
samt-Alpha- und/oder Gesamt-Beta-Aktivität und/
oder Gamma-Strahlern

je Probe 25

197713 Sr-90/Sr-85-Analyse von wässrigen Proben ein-
schließlich Messung

je angefange-
ne 2 Proben

4 150

197714 Sr-90/Sr-85-Analyse von Klärschlamm, Boden, Le-
bens- und Futtermitteln einschließlich Messung

je angefange-
ne 2 Proben

6 900

197715 Alpha-spektrometrische Analyse von wässrigen
Proben einschließlich Messung

Nuklide: Pu, U

je angefange-
ne 2 Proben

3 900

197716 Alpha-spektrometrische Analyse von wässrigen
Proben einschließlich Messung

Nuklide: Pu, U, Th, Am/Cm

je angefange-
ne 2 Proben

6 725
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197717 Alpha-spektrometrische Analyse von Klär-
schlamm, Boden, Sediment-Proben einschließlich
Messung

Nuklide: Pu, U

je angefange-
ne 2 Proben

6 725

197718 Alpha-spektrometrische Analyse von Klär-
schlamm, Boden, Sediment-Proben einschließlich
Messung

Nuklide: Pu, U, Th, Am/Cm

je angefange-
ne 2 Proben

9 050

197719 Sonstige Probenaufbereitung nach Zeitauf-
wand

 

19772 Messungen    

197721 Messung von Einzelproben

Gesamt-Alpha-Messung, Gesamt-Beta-Messung,
Einzelnuklidbestimmung eines Gammastrahlers

je Einzel-
probe und
Messkompo-
nente

80

197722 Messung von Probenserien

Gesamt-Alpha-Messung, Gesamt-Beta-Messung,
Einzelnuklidbestimmung eines Gammastrahlers

je angefan-
gene 10 Pro-
ben und
Messkompo-
nente

150

197723 Messung niederenergetischer Betastrahler und
anderer Radionuklide mit Flüssig-Szintillations-
Spektrometer

je Probe 25

197724 Gammaspektrometrie mit Reinst-Germanium-De-
tektor oder Alpha-spektrometrische Messung

je Probe 250

19773 Beseitigung und Rückstellung von Proben    

197731 Beseitigung von Proben als radioaktiver Abfall nach
Nr. 197961
bis 197965

 

197732 Rückstellung von Probenmaterial je angefan-
gener Liter
Material und

50
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Aufbewah-
rungsjahr

19774 Berichterstattung über Aktivitäts- und Radionuk-
lidbestimmung an überstellten Proben

nach Zeitauf-
wand

 

1978 Gutachten oder Stellungnahme in Angelegen-
heiten des Strahlenschutzes, in Genehmigungs-
und Aufsichtsverfahren zum baulichen, organi-
satorischen oder apparativen Strahlenschutz mit
radioaktiven Stoffen im medizinischen und nicht-
medizinischen Bereich, zu Anlagen oder Einrich-
tungen zur Erzeugung ionisierender Strahlen, zu
Bestrahlungseinrichtungen mit radioaktiven Quel-
len, zu radioökologischen Fragestellungen, zur La-
gerung und Sicherung radioaktiver Stoffe, zur Ver-
wertung radioaktiver Reststoffe oder zur Besei-
tigung und Behandlung radioaktiver Abfälle

nach Zeitauf-
wand

 

1979 Beseitigung radioaktiver Abfälle (§ 9a Abs. 2 und 3
in Verbindung mit § 21a Abs. 1 des Atomgesetzes)

   

19791 Prüfung des Antrags und Übernahme radioaktiver
Abfälle

 nach Zeitauf-
wand

 

19792 Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle    

197921 bis 5 l Gebinde je Gebinde 37,50

197922 bis 10 l Gebinde je Gebinde 75

197923 bis 20 l Gebinde je Gebinde 150

197924 bis 40 l Gebinde je Gebinde 300

197925 bis 200 l Gebinde je Gebinde 1 500

19793 Abholung radioaktiver Stoffe    

197931 Vorbereitung und Durchführung Abholung nach Zeitauf-
wand
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197932 Benutzung eines Transportfahrzeuges    

1979321 Kleintransporter bis 3,5 t je km 0,8

1979322 Lastkraftwagen ab 3,5 t je km 1,80

19794 Radioaktivitätsbestimmung im Labor des HLNUG
und Bewertung der Messergebnisse

nach
Nr. 197711
bis 197732

 

198 Geräusch-, Erschütterungs- oder Lichtimmis-
sionsmessung oder Messung elektromagne-
tischer Felder

   

1981 Geräuschmessung oder -berechnung    

19811 Messung mit geringem Aufwand je Messstelle 490

19812 Messung mit höherem Aufwand je Messstelle 870

19813 Schallausbreitungsberechnung mit DV-Anlagen je Tag 260

19814 Auswertung und Berichterstellung nach Zeitauf-
wand

 

1982 Erschütterungsmessung je Messstelle 1 450

19821 Auswertung und Berichterstellung nach Zeitauf-
wand

 

1983 Lichtimmissionsmessung je Messstelle 750

19831 Auswertung und Berichterstellung nach Zeitauf-
wand

 

1984 Messung elektromagnetischer Felder je Messstelle 490

19841 Auswertung und Berichterstellung nach Zeitauf-
wand
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1985 Messung im Dauereinsatz    

19851 Auf- und Abbau von Geräten nach Zeitauf-
wand

 

19852 Geräuschmessung je Messstati-
on und Tag

90

19853 Erschütterungsmessung je Messstati-
on und Tag

110

19854 Auswertung und Berichterstellung nach Zeitauf-
wand

 

1986 Erstellen oder Weitergabe von Informationsdaten  nach Zeitauf-
wand

 

1987 Gutachten, Stellungnahme oder Beratung nach Zeitauf-
wand

 

2 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Futter-
mittelüberwachung

   

21 Allgemeines    

211 Beratung, die nicht in ein Verwaltungsverfahren
mündet, und die mehr als einen unwesentlichen
Zeit- und/oder Sachaufwand erfordert

nach Zeitauf-
wand

 

212 Entnahme von Kot- oder Tupferproben, Milch-
proben, Blutproben und Gewebeproben, Durch-
führung von Impfungen und Tuberkulinisierungen

Die Kosten des Impfstoffs sind als Auslagen zu-
sätzlich zu erheben.

Werden die Probenentnahmen, Impfungen oder
Tuberkulinisierungen im Rahmen einer amtlichen
Untersuchung durchgeführt, sind sie gebührenfrei.
In diesen Fällen werden auch keine Auslagen er-
hoben.

je Probe oder
Impfung

1,80 bis 6
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213 Kontrolltätigkeit nach Art. 28 Satz 1 und 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 882/2004 und bei Tätigkeiten
nach § 39 Abs. 1 Lebensmittel- und Futtermittel-
gesetzbuch (LFGB) und nach § 29 des Tabaker-
zeugnisgesetzes sowie sonstige, über die normale
Kontrolltätigkeit der zuständigen Behörde hinaus-
gehende Betriebskontrollen, Probeentnahmen,
Besichtigungen oder sonstige Überprüfungen, die
durch Auflagen oder Beanstandungen erforderlich
werden.

 

Normale Kontrolltätigkeiten nach Art. 28 Satz 2
der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 und vergleich-
bare regelmäßige Überprüfungen und Probe-
nahmen nach § 39 Abs. 1 Satz 2 LFGB und nach
§ 29 des Tabakerzeugnisgesetzes sind, soweit
nicht in anderen Vorschriften die Erhebung von
Gebühren vorgesehen ist, gebührenfrei.

nach Zeitauf-
wand

 

214 Für Amtshandlungen nach Nr. 211 bis 213, 22111
bis 2554 sowie 2711 bis 2811510, die auf An-
trag außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten
durchgeführt werden, ist ein Zuschlag von 50
v. H. zu den Gebühren zu erheben. Als regel-
mäßige Dienstzeit gilt für die Tierärztliche Grenz-
kontrollstelle Hessen Montag bis Freitag 6.30 bis
22.00 Uhr mit Ausnahme von gesetzlichen Feier-
tagen, für die übrigen Dienststellen der Veterinär-
verwaltung Montag bis Freitag 7.00 bis 18.00 Uhr.

  mindestens
12

215 Anordnung nach arzneimittel-, futtermittel-,
lebensmittel-, fleisch- und geflügelfleischhygiene-,
tierseuchen-, tierschutz- oder weinrechtlichen Vor-
schriften, gegebenenfalls in Verbindung mit § 11
des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung

nach Zeitauf-
wand

 

216 Änderung, Erweiterung, Verlängerung oder Anord-
nung des Ruhens einer Genehmigung, Zulassung,
Registrierung oder Erlaubnis

höchstens 75
v. H. der Ge-
bühr, die für
die zugrun-
de liegende
Amtshand-
lung zum
Zeitpunkt
der Ände-
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rung, Erwei-
terung oder
Verlängerung
vorgesehen
ist

217 Betriebszertifizierungen oder -zulassungen für den
Export (§ 9 Lebensmittelhygiene-Verordnung);
Gutachten für die Betriebszulassung durch Behör-
den des Drittlandes nach den Anforderungen des
Drittlandes für den Export auf Antrag eines Betrie-
bes (Art. 12 der VO (EG) Nr. 178/2002); Ausstel-
lung von Handelsbescheinigungen auf Antrag ei-
nes Herstellers oder Händlers zur Vorlage in Dritt-
ländern (Art. 12 der VO (EG) Nr. 178/2002)

nach Zeitauf-
wand

 

22 Tierseuchenbekämpfung    

221 Amtshandlungen nach dem Tiergesundheits-
gesetz (TierGesG) und den aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
einschließlich der Binnenmarkt-Tierseuchen-
schutzverordnung (BmTierSSchV), soweit
nicht in Nr. 23 gesondert geregelt

   

2211 Untersuchung von Tieren, tierischen Teilen und
Erzeugnissen sowie Waren mit oder ohne Gesund-
heitsbescheinigung oder -zeugnis

   

22111 Einzeltier nach Zeitauf-
wand

 

22112 Tierbestände, Tiersendungen aller Tierarten nach Zeitauf-
wand

 

22113 Tierische Teile, Waren, tierische Erzeugnisse nach Zeitauf-
wand

 

2212 Bescheinigung über Seuchenfreiheit, Unbedenk-
lichkeit, Desinfektion, Herkunftsgebiete oder
Ursprungszeugnis nach tierseuchenrechtlichen
Vorschriften ohne Untersuchung

  10 bis 150

22121 Mehrausfertigung einer Bescheinigung (Nr. 2212)   1
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2213 Kennzeichnung von Tieren je Tier 2,20

2214 Beaufsichtigung, Kontrolle, Überprüfung von
Einrichtungen, Betrieben, Personen, Fahrzeugen,
Anlagen und Veranstaltungen (§ 25 Abs. 1 und 3
TierGesG), Anordnung von Maßregeln (§§ 5 oder 8
TierGesG)

nach Zeitauf-
wand

 

22141 Befreiung der Beaufsichtigung von Jahr- und
Wochenmärkten (§ 25 Abs. 2 TierGesG)

  30 bis 180

2215 Zulassung von Ausnahmen (§ 11 Abs. 6 TierGesG)   100 bis 180

22151 Untersagung der Abgabe von Mitteln (§ 17c Abs. 5
TierSG)

nach Zeitauf-
wand

 

2216 Erlaubnis zur Herstellung von immunologischen
Tierarzneimittel oder In-vitro-Diagnostika (§ 12
TierGesG)

nach Zeitauf-
wand

 

2217 Genehmigung oder Zulassung, Ausnahme von
Verboten oder Beschränkungen nach dem Tier-
GesG oder den aufgrund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen

  40 bis 800

222 Amtshandlungen nach der Tierimpfstoff-Ver-
ordnung

   

2221 Zulassung einer Ausnahme (§ 15 Abs. 1)   60 bis 250

2222 Bescheinigung der Guten Herstellungspraxis (§ 18
Abs. 1)

  60 bis 250

2223 Prüfung des Betriebs (§ 19 Abs. 1) nach Zeitauf-
wand

 

2224 Prüfung einer Anzeige (§ 44 Abs. 6 Satz 1) oder ei-
ner wiederholten Anzeige (§ 44 Abs. 6 Satz 2)

nach Zeitauf-
wand

 

2225 Erteilung einer Einfuhrerlaubnis (§ 38) nach Zeitauf-
wand
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2226 Bescheinigung (§ 39 Abs. 2) über die Einhaltung
der anerkannten Regeln nach § 39 Abs. 1

nach Zeitauf-
wand

 

2227 Prüfung der Voraussetzungen nach § 39 Abs. 3
für das Absehen von der Vorlage einer Beschei-
nigung nach § 39 Abs. 1 oder der Ausstellung ei-
ner Bescheinigung nach § 39 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

223 Verordnung zum Schutz gegen die „Aujesz-
kysche Krankheit“

   

2231 Zulassung von Ausnahmen des Impfverbots (§ 3
Abs. 2)

  35

224 Amtshandlungen nach der Tierseuchener-
reger-Verordnung

   

2241 Erlaubnis (§ 2) nach Zeitauf-
wand 

 

2242 Prüfung einer Anzeige nach §§ 5, 6 nach Zeitauf-
wand

 

225 Amtshandlungen nach der Fischseuchen-
Verordnung

   

2251 Genehmigung (§ 4)   150 bis 300

2252 Registrierung (§ 6) nach Zeitauf-
wand

höchstens
50

2253 Erklärung eines Gebietes zum Schutzgebiet (§ 10
Abs. 1 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

226 Amtshandlungen nach der Verordnung (EU)
Nr. 576/2013

   

2261 Dokumenten- und Nämlichkeitskontrollen nach
Art. 34 Abs. 1

 je Heimtier 60
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2262 Maßnahmen nach Art. 35  nach Zeitauf-
wand

 

23 Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr oder innerge-
meinschaftliches Verbringen von leben-
den Tieren, tierischen und nichttierischen
Erzeugnissen

   

231 Genehmigungen, Zulassungen, Regis-
trierungen, Zeugnisse und Bescheini-
gungen nach der BmTierSSchV, der Lebens-
mitteleinfuhr-Verordnung (LMEV), der
Tierseuchenerreger-Einfuhrverordnung
und nach den Vorschriften der Verord-
nung (EG) Nr. 1069/2009, der Verordnung
(EU) Nr. 206/2010, der Verordnung (EU)
Nr. 142/2011 und der Verordnung (EU)
Nr. 576/2013

   

2311 Genehmigungen, die mindestens fünf Werktage
vor der Einfuhr beantragt werden

   

231101 Hunde, Hauskatzen, Frettchen, Füchse, Nerze    

2311011 bis 15 Tiere   80

2311012 16 bis 100 Tiere   150

2311013 über 100 Tiere   260

231102 Klauentiere, Kameliden, Strauße je Tier

 

50

mindestens
150

höchstens
400

231103 Affen    

2311031 bis 5 Tiere   100

2311032 6 bis 20 Tiere   200
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2311033 21 bis 100 Tiere   300

2311034 über 100 Tiere   400

231104 Hasen, Kaninchen    

2311041 bis 50 Tiere   80

2311042 über 51 bis 300 Tiere   150

2311043 über 300 Tiere   260

231105 Haus- und Wildgeflügel    

2311051 bis 100 Tiere   80

2311052 über 101 bis 500 Tiere   150

2311053 über 500 Tiere   260

231106 Eintagsküken    

2311061 bis 10 000 Tiere   150

2311062 10 001 bis 100 000 Tiere   280

2311063 über 100 000 Tiere   400

231107 Psittaciden, Vögel und deren Bruteier    

2311071 bis 30 Tiere/Bruteier   80

2311072 31 bis 500 Tiere/Bruteier   200

2311073 über 500 Tiere/Bruteier   400

231108 Bienen (Volk, Schwarm oder Königin gelten als ei-
ne Einheit)
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2311081 bis 50 Einheiten   80

2311082 über 50 Einheiten   150

231109 Bruteier von Geflügel außer

Bruteier von Laufvögeln

   

2311091 bis 200 000 Stück   80

2311092 200 001 bis 1 000 000 Stück   150

2311093 über 1 000 000 Stück   260

231110 Bruteier von Laufvögeln je angefange-
ne 10 Stück

9

mindestens
80

höchstens
400

231111 Sperma, Embryonen von Huftieren je angefange-
ne 10 Portio-
nen

 

9

mindestens
80

höchstens
400

231112 Impfstoffe, Tierseuchenerreger, Erzeugnisse
oder Warenmuster tierischer Herkunft, sonstiges
Probenmaterial tierischer Herkunft

   

2311121 Einzelsendung   80 bis 400

2311122 mehrere Sendungen innerhalb des genehmigten
Ein-, Aus- oder Durchfuhrzeitraums

je Antrag

zuzüglich je
genehmigten
Monat

80 bis 400

 

2

231113 Tierischer Dünger je angefange-
ne 1 000 kg

0,5
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mindestens
80

höchstens
250

231114 Fische, Fischeier, Fischembryonen,Weichtiere, De-
kapoden

   

2311141 Einzelsendung   80

2311142 mehrere Sendungen innerhalb des genehmigten
Ein-, Aus- oder Durchfuhrzeitraums

je Antrag

zuzüglich je
genehmigten
Monat

80

 

20

231115 Übrige Tiere nach Zeitauf-
wand

 

231116 Sonstige Genehmigungen nach Zeitauf-
wand

 

 

2312 Genehmigungen, die weniger als fünf Werktage
vor der Einfuhr oder die nachträglich (ab dem Ein-
treffen der Sendung) beantragt werden

zusätzlich 25
v. H. der Ge-
bühren nach
Nr. 231101
bis 231116

 

232 Zulassung von Betrieben und Einrichtungen (§ 12
Abs. 1, § 13 Abs. 2 Satz 1, § 13a Abs. 1 Nr. 2, § 15
Abs. 1 und 3, § 31 Abs. 2, § 35 Abs. 2 oder § 36a
Abs. 4 BmTierSSchV)

nach Zeitauf-
wand

 

2321 Regelmäßige Überprüfung der Zulassungsvoraus-
setzungen

nach Zeitauf-
wand

 

2322 Registrierung von Betrieben und Einrichtungen   18

233 Amtliche Kontrollen bei lebenden Tieren
und bei Erzeugnissen beim Innergemein-
schaftlichen Verbringen, bei der Einfuhr, der
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Durchfuhr und der Ausfuhr nach Tierseu-
chenrecht, Tierschutzrecht, Lebensmittel-
recht und Futtermittelrecht

2331 Erzeugnisse tierischen Ursprungs    

23311 bei Einfuhr aus Neuseeland nach dem Durchfüh-
rungsbeschluss (EU) 2015/1084 für Erzeugnisse,
die dem Abkommen zwischen der EU und Neu-
seeland über veterinärhygienische Maßnahmen
im Handel mit lebenden Tieren und tierischen
Erzeugnissen unterliegen und die als vollständig
gleichwertig anerkannt sind

je Sendung  

233111 Fleisch und Fleischerzeugnisse bis 1 t  je Sendung 58,12

233112 Fleisch und Fleischerzeugnisse über 1 t  je Sendung 65,87

233113 Geflügelfleisch und Geflügelfleischerzeugnisse bis
4 t

 je Sendung 62

233114 Geflügelfleisch und Geflügelfleischerzeugnisse
über 4 t

je Sendung 69,75

233115 sonstige Lebensmittel tierischen Ursprungs bis
200 Packstücke

je Sendung
bis 200 Pack-
stücke

58,12

233116 sonstige Lebensmittel tierischen Ursprungs über
200 Packstücke

je weiteres
kontrolliertes
Packstück ei-
ner Sendung

7,74

233117 andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs je Sendung 58,12

233118 nur Dokumentenkontrolle bei Nr. 233111 bis
233115

je Sendung 42,62

23312 bei anderen Einfuhren sowie Durchfuhren und
innergemeinschaftlichem Verbringen

   

233121 Fleisch und Fleischerzeugnisse bis 1 t je Sendung 75
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233122 Fleisch und Fleischerzeugnisse über 1 t je Sendung 85

233123 Geflügelfleisch und Geflügelfleischerzeugnisse bis
4 t

je Sendung 80

233124 Geflügelfleisch und Geflügelfleischerzeugnisse
über 4 t

je Sendung 90

233125 sonstige Lebensmittel tierischen Ursprungs je Sendung
bis 200 Pack-
stücke

75

233126 sonstige Lebensmittel tierischen Ursprungs je weiteres
kontrolliertes
Packstück ei-
ner Sendung

10

233127 andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs je Sendung 75

233128 nur Dokumentenkontrolle bei Nr. 233121 bis
233127

  55

23313 entstandener Mehraufwand bei der Abfertigung ei-
ner Sendung nach Nr. 233111 bis 233124

nach Zeitauf-
wand

 

23314 Tätigkeiten im Zusammenhang mit der TRA-
CES-Meldepflicht zusätzlich zu Nr. 233111 bis
233114 und Nr. 233121 bis 233124

  20

23315 Erstellen eines Gemeinsamen Veterinärdoku-
mentes für die Einfuhr (GVDE) bei Nr. 233111 bis
233124

  20

23316 Anmeldung und Abfertigung eines Exportes nach
BmTierSSchV, LFGB; gilt nur für den Flughafen
Frankfurt am Main

nach Zeitauf-
wand

 

2332 Erzeugnisse nicht tierischer Herkunft einschließ-
lich Futtermittel nicht tierischer Herkunft
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23321 Amtliche Kontrollen nach VO (EU) 2019/1793 je Sendung 30

23322 verstärkte Kontrollen aufgrund von Rechtsverord-
nungen nach § 56 LFGB oder nach unmittelbar
geltendem Gemeinschaftsrecht

je Sendung 30

23323 nur Dokumentenkontrolle bei 23321, 23322,
23325 bis 23327

je Sendung 55

23324 nur Dokumenten- und Nämlichkeitskontrolle bei
Nr. 23321 bis 23322 und 23325 bis 23327

je Sendung 65

23325 Maßnahmen nach Art. 18 bis 21 in Verbindung mit
Art. 22 der VO (EG) Nr. 882/2004 für Erzeugnisse
nicht tierischer Herkunft einschließlich Futter-
mittel nicht tierischer Herkunft

nach Zeitauf-
wand

 

23326 amtliche Kontrollen nach dem Durchführungsbe-
schluss Nr. 2011/884/EU

je Sendung 30

23327 amtliche Kontrollen nach der Verordnung (EU)
Nr. 284/2012

je Sendung 30

2333 Über die normale Kontrolltätigkeit hinausgehende
Überwachung der Gebäude, Einrichtungen und
Betriebsmittel, die für Abfertigungen bei Einfuhr,
Ausfuhr, Durchfuhr oder innergemeinschaftlichem
Verbringen am Flughafen Frankfurt a. M. genutzt
werden

nach Zeitauf-
wand

 

2334 lebende Tiere    

23341 amtliche Kontrolle    

233411 Einzeltier mit Gesundheitszeugnis   75

233412 Tiergruppe mit gemeinsamem Gesundheits-
zeugnis gem. Art. 4 der Entscheidung der Kom-
mission 97/794/EG

je Gesund-
heitszeugnis

 

2334121 für das erste Tier   75
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2334122 für jedes weitere kontrollierte Tier   20

233413 Tiergruppe gem. Art. 5 der Entscheidung der Kom-
mission 97/794/EG

   

2334131 Wassertiere gem. Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 je Packliste 90

2334132 andere tierseuchenrechtlich reglementierte Tier-
arten

je Gesund-
heitszeugnis

75

2334133 sonstige Tierarten je Frachtbrief 70

23342 nur Dokumentenkontrolle    

233421 für Tierarten nach Nr. 233411, 233412 und
2334132

je Gesund-
heitszeugnis

55

233422 für Wassertiere nach Nr. 2334131 je Packliste 45

233423 für sonstige Tierarten nach Nr. 2334133 je Frachtbrief 45

23343 tierschutzrechtlicher Mehraufwand nach Zeitauf-
wand

 

23344 tierseuchenrechtlicher Mehraufwand nach Zeitauf-
wand

 

23345 Erstellen eines GVDE   20

23346 Tätigkeiten in Zusammenhang mit der TRA-
CES-Meldepflicht zusätzlich zu Nr. 23341 bis
23345

  20

23347 Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ausfuhr    

233471 Absonderungsbescheinigung   20

233472 Verplombung   20

233473 Abfertigung für Neuseeland   60
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233474 Abfertigung für andere Drittländer nach Zeitauf-
wand

 

233475 besondere Maßnahmen nach Zeitauf-
wand

 

24 Tierschutz    

241 Amtshandlungen nach dem Tierschutzgesetz    

24101 Sachkundebescheinigung (§ 4 Abs. 1a)    

241011 nach Vorlage des Zeugnisses über die absolvierte
Sachkundeprüfung

  32

241012 ohne absolvierte Sachkundeprüfung   85

24102 Genehmigung der Tötung von Tieren nach § 4
Abs. 3 Satz 3

  50 bis 500

24103 Ausnahmegenehmigung für das Schächten (§ 4a
Abs. 2 Nr. 2)

   

241031 Ausnahmegenehmigung für berufliches Schächten
für einen bestimmten Zeitraum (höchstens 2 Jah-
re )

  200 bis 1
000

241032 Ausnahmegenehmigung für einen einzelnen Tag
für das erste Tier

  10

241033 jedes weitere Tier   5 höchs-
tens 50

24104 Ausnahmegenehmigung zur Betäubung eines Tie-
res nach § 5 Abs. 1 Satz 5

  145

24105 Prüfung einer Anzeige nach § 6 Abs. 1a   100 bis 500

24106 Befristete Erlaubnis nach § 6 Abs. 3 Satz 3   175
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24107 Genehmigung zur Durchführung eines Tierver-
suchsvorhabens nach § 8 Abs. 1 oder 5a

   

241071 Erteilung   400 bis
3 000

24108 Prüfung einer Anzeige nach § 8a Abs. 1   100 bis
3 000

24109 Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 nach Zeitauf-
wand

 

24110 Untersagung erlaubnispflichtiger Tätigkeiten i. S.
d. § 11 Abs. 1 gemäß Abs. 5 Satz 1 i. V. m. Satz 6)

nach Zeitauf-
wand

 

241101 Prüfung einer Anzeige nach § 11 Abs. 6 nach Zeitauf-
wand

höchstens
900

24111 Einfuhrgenehmigung nach § 11a Abs. 4 nach Zeitauf-
wand

 

24112 Anordnung nach § 11b Abs. 2 nach Zeitauf-
wand

 

24113 Besichtigung eines Betriebs oder einer Einrichtung
nach § 16 Abs. 1 Satz 2 bis 5

nach Zeitauf-
wand

 

24114 Verpflichtung zur Benennung eines Verantwort-
lichen nach § 16 Abs. 4a Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

24115 Anordnung nach §16a Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 4,
Untersagung oder Gestattung nach § 16a Abs. 1
Nr. 3

nach Zeitauf-
wand

 

24116 Untersagung eines Versuchsvorhabens nach § 16a
Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

24117 Anordnung nach § 16a Abs. 3 nach Zeitauf-
wand
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242 Amtshandlungen nach der Tier-
schutz-Schlachtverordnung

   

2421 Erteilung eines Sachkundenachweises auf Grund-
lage einer Prüfung (§ 4 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3)

  75

2422 Erteilung eines Sachkundenachweises auf Grund-
lage einer als gleichwertig anerkannten Qualifi-
kation (§ 4 Abs. 2)

  37,50

2423 Entzug eines Sachkundenachweises (§ 4 Abs. 6) nach Zeitauf-
wand

 

2424 Zulassung abweichender Verfahren nach § 13   300 bis
3 000

2425 Einwilligung zu einem abweichenden Verfahren
nach § 15 Abs. 1 S. 2 i. V. m. Anlage 1, Nr. 1.1.1,
1.1.2 oder 2.1.2

nach Zeitauf-
wand

 

243 Amtshandlungen nach der Verordnung zum
Schutz von zu Versuchszwecken oder zu an-
deren wissenschaftlichen Zwecken verwen-
deten Tieren

   

24301 Ausnahmegenehmigung nach § 1 Abs. 2, § 2
Abs. 3 oder § 5 Abs. 3 Satz 4

  100 bis 500

24302 Prüfung einer Anzeige nach § 5 Abs. 1 Satz 1   100

24303 Zulassung einer Ausnahme nach § 5 Abs. 2 Satz 2   100

24304 Prüfung von vorgelegten Aufzeichnungen nach § 6
Abs. 3 Satz 2, § 7 Abs. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 4 oder § 29
Abs. 2 Satz 4

nach Zeitauf-
wand

 

24305 Prüfung eines Nachweises nach § 9 Abs. 2 und des
Verzeichnisses nach § 9 Abs. 3

nach Zeitauf-
wand

 

24306 Durchführung des Fachgespräches nach § 11
Abs. 1 Satz 2

nach Zeitauf-
wand
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24307 Prüfung einer Anzeige nach § 13 Abs. 2 Satz 1
oder 3

nach Zeitauf-
wand

 

24308 Ausnahmegenehmigung nach § 16 Abs. 1 Satz 5   100 bis
1 000

24309 Ausnahmegenehmigung für die Verwendung von
Tieren nach § 18 Abs. 2, § 19 Abs. 1 Satz 2, § 20
Abs. 1 Satz 2, § 21 Satz 2 oder § 24 Abs. 2

  50 bis 500

24310 Prüfung einer Anzeige nach § 34 Abs. 2 Satz 2   50 bis 100

24311 Prüfung von Änderungsanzeigen nach § 34 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 und § 37 Abs. 2 Satz 1

  50 bis 1
000

24312 rückblickende Bewertung von Versuchsvorhaben
nach § 35 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

24313 Prüfung einer Anzeige nach § 39 Abs. 3   100 bis
1 000

244 Amtshandlungen nach der Verordnung (EG)
Nr. 1255/97

   

2441 Zulassung von Kontrollstellen nach Art. 3 Abs. 1
oder Art. 4 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

24411 Aussetzung, Entzug oder Wiedererteilung der Zu-
lassung nach Art. 3 Abs. 4

nach Zeitauf-
wand

 

2442 Überwachungsmaßnahme nach Art. 3 Abs. 3
Buchst. d

Bei gleichzeitigen Amtshandlungen nach tierseu-
chenrechtlichen Vorschriften sind diese mit der
Gebühr abgegolten.

nach Zeitauf-
wand

 

2443 Bestätigung des Fahrtenbuches nach Art. 6 nach Zeitauf-
wand

 

245 Amtshandlungen nach der Tier-
schutz-Nutztierhaltungsverordnung
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2451 Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Erpro-
bung neuer Haltungseinrichtungen für Legehen-
nen (§ 15)

nach Zeitauf-
wand

 

2452 Erteilung einer Sachkundebescheinigung zur Hal-
tung von Masthühnern (§ 17 Abs. 2) einschließ-
lich Durchführung einer Sachkundeprüfung (§ 17
Abs. 3 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

2453 Erteilung einer Sachkundebescheinigung zur Hal-
tung von Masthühnern (§ 17 Abs. 2) ohne Durch-
führung einer Sachkundeprüfung

  25

2454 Zulassung von Abweichungen von den Anfor-
derungen an Tränkevorrichtungen (§ 18 Abs. 1
Satz 2)

 

nach Zeitauf-
wand

 

2455 Zulassung von Abweichungen von den Anforde-
rungen an Fütterungseinrichtungen (§ 18 Abs. 2
Satz 2)

nach Zeitauf-
wand

 

2456 Anordnung zur Beseitigung festgestellter
tierschutzrechtlicher Verstöße (§ 20 Abs. 5 Satz 1
bis 3)

nach Zeitauf-
wand

 

2457 Erteilung einer Sachkundebescheinigung zur Hal-
tung von Kaninchen (§ 35a Abs. 2) einschließlich
Durchführung einer Sachkundeprüfung (§ 35a
Abs. 3)

nach Zeitauf-
wand

 

2458 Erteilung einer Sachkundebescheinigung zur Hal-
tung von Kaninchen (§ 35a Abs. 2) ohne Durch-
führung einer Sachkundeprüfung

  25

246 Amtshandlungen nach der Verordnung (EG)
Nr. 1/2005

   

2461 Erteilung einer Zulassung als Transportunter-
nehmer nach Art. 10 Abs. 1 oder nach Art. 11
Abs. 1

nach Zeitauf-
wand
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2462 Ausstellung eines Befähigungsnachweises nach
Art. 17 Abs. 2 oder eines Zulassungsnachweises
für Straßentransportmittel nach Art. 18

nach Zeitauf-
wand

 

2463 Feststellung einschließlich Bestätigung der Trans-
portfähigkeit nach Art. 15 Abs. 2. Bei gleichzei-
tigen Amtshandlungen nach tierseuchenrecht-
lichen Vorschriften sind diese mit der Gebühr ab-
gegolten

nach Zeitauf-
wand

 

247 Amtshandlungen nach der Hufbeschlagver-
ordnung

   

2471 Ausnahmegenehmigung (§ 5 Abs. 4 oder § 17
Abs. 2)

  23

2472 Durchführung der Hufbeschlagprüfung (§§ 10 und
11)

  250

2473 Erteilung eines Prüfungszeugnisses   18

2474 Staatliche Anerkennung als geprüfte Hufbeschlag-
schmiedin oder geprüfter Hufbeschlagschmied
(§ 1)

  100

2475 Staatliche Anerkennung einer Hufbeschlagschule
(§ 3)

nach Zeitauf-
wand

 

2476 Anerkennung eines Lehrgangs (§ 6 Abs. 4)   100

2477 Durchführung der Hufbeschlaglehrschmied-
prüfung (§ 18)

  500

2478 Anerkennung als geprüfte Hufbeschlaglehr-
schmiedin oder geprüfter Hufbeschlaglehrschmied
(§ 2)

  100

2479 Befreiung von Prüfungsteilen (§ 22 Abs. 2) oder
Zulassung der Wiederholungsprüfung bei einer
anderen zuständigen Behörde (§ 22 Abs. 3)

  23
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248 Amtshandlungen nach der Hufbeschlag-
Anerkennungsverordnung

   

2481 Anerkennung der Gleichwertigkeit eines Prüfungs-
zeugnisses als Hufbeschlagschmiedin/Hufbe-
schlagschmied oder Hufbeschlaglehrschmiedin/
Hufbeschlaglehrschmied (§ 2)

   

24811 nach § 2 Abs. 2 und 3   100

24812 nach § 2 Abs. 4  nach Zeitauf-
wand

höchstens
500

25 Nicht zum Verzehr bestimmte tierische
Nebenprodukte

   

251 Amtshandlungen nach der Verordnung (EG)
Nr. 1069/2009

   

2511 Zulassung von Anlagen und Betrieben nach
Art. 24 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 und
2, sowie Registrierung von Unternehmern, Anla-
gen oder Betrieben nach Art. 23 Abs. 1

 nach Zeitauf-
wand

 

25111 Entscheidung über die Zulassung von Anlagen
und Betrieben nach Art. 24 Abs. 1

 nach Zeitauf-
wand

 

2512 Zulassung einer Ausnahme nach Art. 19 Abs. 1 nach Zeitauf-
wand

 

2513 Amtliche Kontrollen nach Art. 45 Abs. 1 nach Zeitauf-
wand

 

2514 Maßnahmen nach Art. 46 nach Zeitauf-
wand

 

252 Amtshandlungen nach dem Tierische Neben-
produkte-Beseitigungsgesetz

   

2521 Übertragung der Beseitigungspflicht (§ 3 Abs. 3)   4 000 bis
20 000
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2522 Anordnung (§ 3 Abs. 4)   500 bis
2 000

2523 Zulassung von Ausnahmen (§ 4 Abs. 2)   100 bis 500

253 Amtshandlungen nach dem Hessischen
Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenpro-
dukte-Beseitigungsgesetz

   

2531 Genehmigung von Satzungen nach § 3 Abs. 1 und
2 und von Entgeltlisten nach § 3 Abs. 2 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

mindestens
2 000

2532 Genehmigung (§ 2 Abs. 2)   200 bis
1 000

254 Amtshandlungen nach der Tierische Neben-
produkte-Beseitigungsverordnung

   

2541 Registrierung von Betrieben (§ 7)  nach Zeitauf-
wand

 

2542 Zulassung von Pasteurisierungsanlagen (§ 11)  nach Zeitauf-
wand

 

2543 Registrierung von Betrieben (§§ 13 und 17) nach Zeitauf-
wand

 

2544 Genehmigung von Ausnahmen (§ 27 Abs. 1) nach Zeitauf-
wand

 

255 Amtshandlungen nach der Verordnung (EU)
Nr. 142/2011

   

2551 Gestattung alternativer Verarbeitungsparameter
für Biogas- und Kompostieranlagen nach Art. 10
Nr. 3

nach Zeitauf-
wand

 

26 Hygiene im Zusammenhang mit der Gewin-
nung von Frischfleisch
Amtshandlungen nach der Verordnung (EG)
854/2004, der Verordnung (EG) 999/2001, der
Verordnung (EG) 2075/2005, dem LFGB, der Tieri-

   

- Seite 147 von 222 -



schen Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-
LMHV), der Tierischen Lebensmittel- Überwa-
chungsverordnung - (Tier-LMÜV) und der BSE-
Untersuchungsverordnung (BSE UntersV), soweit
die Gewinnung von frischem Fleisch betroffen ist.
Für die Gebühren, ausgenommen die Nr. 264 bis
2647, gelten die Bestimmungen der Verordnung
(EG) 882/2004. Insbesondere die Vorgaben des
Art. 27 Abs. 2 in Verbindung mit Anhang IV, Ab-
schnitt A und Anhang VI, sowie Abs. 3 bis 6 in Ver-
bindung mit Anhang IV Abschnitt B, Kapitel I.

261 Gebühren im Zusammenhang mit der
Fleischuntersuchung

   

2611 Schweine    

26111 Tiere mit einem Schlachtgewicht von weniger als
25 kg

je Tier 0,5

26112 Tiere mit einem Schlachtgewicht von mindestens
25 kg

je Tier 1

2612 Rinder und Jungrinder, einschließlich Wasserbüffel
und Bisons

   

26121 ausgewachsene Rinder je Tier 5

26122 Jungrinder je Tier 2

2613 Equiden je Tier 3

2614 Schafe und Ziegen    

26141 Tiere mit einem Schlachtgewicht von weniger als
12 kg

je Tier 0,15

26142 Tiere mit einem Schlachtgewicht von mindestens
12 kg

je Tier 0,25

2615 Haus- und Perlhühner je Tier 0,005
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2616 Enten und Gänse je Tier 0,01

2617 Truthühner je Tier 0,025

2618 Zuchtkaninchen je Tier 0,005

262 Gebühren im Zusammenhang mit der Kon-
trolle von Zerlegebetrieben

   

2621 Rindfleisch, Kalbfleisch, Schweinefleisch, Equiden-
fleisch, Schaf- und Ziegenfleisch

je Tonne
Fleisch

2

2622 Geflügelfleisch und Zuchtkaninchenfleisch je Tonne
Fleisch

1,5

2623 Zuchtwildfleisch und Wildfleisch    

26231 kleines Federwild und Haarwild je Tonne
Fleisch

1,5

26232 Laufvögel je Tonne
Fleisch

3

26233 Wildschweine und Wildwiederkäuer je Tonne
Fleisch

2

263 Gebühren im Zusammenhang mit Wildbe-
arbeitungsbetrieben, einschließlich der
Gesundheitsüberwachung von Gehegewild

   

2631 kleines Federvieh je Tier 0,005

2632 kleines Haarwild je Tier 0,01

2633 Laufvögel je Tier 0,5

2634 Landsäugetiere    

26341 Wildschweine je Tier 1,5
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26342 Wildwiederkäuer je Tier 0,5

264 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen bei
Hausschlachtungen und erlegtem Wild, das
im eigenen Haushalt verwendet werden soll,
und bei erlegtem Wild, das zur Abgabe an
Endverbraucher oder nahegelegene Einzel-
handelsgeschäfte bestimmt ist

   

2641 Schweine und Wildschweine, einschließlich Trichi-
nenuntersuchung, sowie Haarwild, außer Wild-
schweine und Einhufer, Fleischuntersuchung ein-
schließlich Trichinenuntersuchung, ausgenommen
Wildschweine mit einem Körpergewicht von weni-
ger als 20 kg

je Tier 17,90

2642 Rinder, Jungrinder, Wasserbüffel und Bisons je Tier 19,94

2643 Equiden, einschließlich Trichinenuntersuchung je Tier 30,17

2644 Schafe, Ziegen und Farmwild je Tier 12,02

2645 Wildwiederkäuer und Laufvögel soweit nicht in
Nr. 2642 genannt

je Tier 13,55

2646 Trichinenuntersuchung und damit zusammen-
hängende Amtshandlungen von erlegtem Haar-
wild (Wildschweine und andere Tiere, die Träger
von Trichinen sein können), ausgenommen Wild-
schweine mit einem Körpergewicht von weniger
als 20 kg

je Tier 12,74

2647 Trichinenuntersuchung nach Nr. 2646 bei Proben-
entnahme durch beauftragte Jagdausübungsbe-
rechtigte

je Tier 2,87

27 Tierarzneimittelwesen    

271 Amtshandlungen nach dem Arzneimittel-
gesetz
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27101 Prüfung einer Anzeige nach § 20 Satz 1  nach Zeitauf-
wand

 

27102 Ausstellung eines Nachweises über die Berech-
tigung eines Herstellers, ein Arzneimittel herzu-
stellen nach § 22 Abs. 4 Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

27103 Erlaubnis zum Großhandel mit Arzneimitteln nach
§ 52a Abs. 1 Satz 1

  150 bis
2 500

27104 Prüfung einer Anzeige nach § 52a Abs. 8 Satz 1 nach Zeitauf-
wand

 

27105 Prüfung von Anzeigen zur berufs- oder gewerbs-
mäßigen Haltung von Rindern, Schweinen, Hüh-
nern oder Puten nach § 58a Abs. 1 Satz 1 im
schriftlichen Verfahren

  25

27106 Prüfung von Änderungsanzeigen zur Tierhaltung
nach § 58a Abs. 4 Satz 1 im schriftlichen Verfah-
ren

  25

27107 Prüfung von Anzeigen zur Meldung durch Dritte
nach § 58a Abs. 4 Satz 3 im schriftlichen Verfah-
ren

  25

27108 Prüfung von Mitteilungen über die Arzneimittelver-
wendung nach § 58b Abs. 1 Satz 1 im schriftlichen
Verfahren

  25 bis 250

27110 Prüfung eines Nachweises nach § 58c Abs. 1
Satz 1

  25

27111 Auskunft über die erhobenen, gespeicherten
oder sonst verarbeiteten Daten nach § 58c Abs. 5
Satz 2

  25

27112 Anordnung zur Verringerung der Behandlung mit
Arzneimitteln nach § 58d Abs. 3 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

27113 Anordnung zum Ruhen der Tierhaltung nach § 58d
Abs. 4 Satz 1

nach Zeitauf-
wand
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27114 Prüfung einer Mitteilung nach § 63a Abs. 3 Satz 1   18

27115 Durchführung der Überwachung nach § 64 bei
Tierarzneimittelherstellern oder -großhändlern
einschließlich Vor- und Nachbereitung

nach Zeitauf-
wand

 

27116 Ausstellung eines Zertifikats nach § 64 Abs. 3f
Satz 1, zusätzlich zu Nr. 27115

20 v. H. der
Gebühr nach
Nr. 27115

mindestens
150

27117 Prüfung einer Anzeige einer tierärztlichen
Hausapotheke nach § 67 Abs. 1 Satz 1

  75

27118 Bearbeitung einer Änderungsanzeige einer
tierärztlichen Hausapotheke nach § 67 Abs. 3
Satz 1

  45

27119 Erteilung einer Erlaubnis zu Einfuhr nach § 72
Abs. 1 Satz 1

  100 bis 500

27120 Bescheinigung für die Einfuhr von Tierarznei-
mitteln nach § 72a

  100 bis 500

27121 Ausstellung eines Zertifikats zur Ausfuhr nach
§ 73a Abs. 2 Satz 1

 

27122 ohne Anhang   65

27123 mit Anhang   75

27124 Prüfung einer Mitteilung nach § 74a Abs. 3 Satz 1 nach Zeitauf-
wand

 

27125 Prüfung eines Maßnahmenplanes nach § 58d
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3

nach Zeitauf-
wand

 

28 Lebens- und Futtermittel, Lebens- und
Futtermittelüberwachung, Weinkontrolle,
Tabakprodukte

   

281 Amtshandlungen nach der Verordnung
(EG) Nr. 853/2004 und der Verordnung (EG)
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Nr. 854/2004, dem LFGB, dem Milch- und
Margarinegesetz, dem Weingesetz, dem
Tabakerzeugnisgesetz, der Milcherzeugnis-
verordnung sowie aufgrund dieser Verord-
nungen und Gesetze erlassenen Durchfüh-
rungsvorschriften

28101 Maßnahmen nach dem LFGB und dem Tabaker-
zeugnisgesetz

   

281011 Überwachung und Probeentnahme (§§ 39 bis 43
LFGB und §§ 29 und 31 des Tabakerzeugnisge-
setzes)

nach Zeitauf-
wand

 

281012 Unbedenklichkeitsbescheinigung nach lebens-
oder futtermittelrechtlichen Vorschriften

nach Zeitauf-
wand

 

281013 Zulassung eines Betriebes nach § 17 Abs. 3 der
Futtermittelverordnung

nach Zeitauf-
wand

 

281014 Registrierung nach § 22 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a des
Tabakerzeugnisgesetzes

  40

28102 Zulassung von Ausnahmen von den Vorschriften
des Lebens- und Futtermittelrechts (§ 68 Abs. 2
Nr. 2 Buchst. c und Nr. 4 sowie nach § 69 LFGB)

nach Zeitauf-
wand

 

28103 Anerkennung als Gegenproben-Sachverständiger
für Proben (§ 1 der Gegenprobensachverstän-
digen-Prüflaboratorienverordnung (PrüflabV) in
Verbindung mit § 43 LFGB)

  300 bis 600

28104 Genehmigung zur Herstellung von Nitritpökelsalz
(§ 5 Abs. 5 der Zusatzstoff-Verkehrsverordnung)

  120 bis 600

28105 Genehmigung (§ 11 der Diätverordnung) nach Zeitauf-
wand

 

28106 Amtshandlungen nach der Mineral- und Tafel-
wasser-Verordnung

   

281061 Amtliche Anerkennung (§ 3 Abs. 1 und 3)   360
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281062 Erteilung einer Nutzungsgenehmigung (§ 5 Abs. 2
Satz 1)

  210

281063 Überwachung (§ 5 Abs. 2 Satz 2) nach Zeitauf-
wand

 

28107 Amtshandlungen nach dem Milch- und Margarine-
gesetz sowie der Verordnung (EG) Nr. 853/2004
und der Verordnung (EG) Nr. 854/2004

   

281071 Zulassung von Ausnahmen nach § 4 Abs. 1 sowie
Verlängerung nach § 4 Abs. 3 Satz 2 Milch- und
Margarinegesetz

  95

281072 Überwachung (§ 5) nach Zeitauf-
wand

 

281073 Genehmigung der Abweichung von Tempera-
turanforderungen an die Rohmilch im Zusam-
menhang mit der Herstellung bestimmter Milcher-
zeugnisse nach Anhang III Abschnitt IX Kapitel I
Nr. II Buchst. B Nr. 4 Buchst. b Verordnung (EG)
Nr. 853/2004

  30 bis
1 200

281074 Anordnung der Aussetzung der Milchanlieferung
nach Anhang IV Kapitel II Nr. 2 Verordnung (EG)
Nr. 854/2004

nach Zeitauf-
wand

 

281075 Genehmigung oder Anweisung die Rohmilch be-
treffend zur Behandlung oder Verwendung von
Rohmilch nach Anhang IV Kapitel II Nr. 2 Verord-
nung (EG) Nr. 854/2004

nach Zeitauf-
wand

 

28108 Sachkundeprüfung (§ 4a der Milch-Sachkunde-Ver-
ordnung einschließlich Bescheinigung)

je Person 50

28109 Überprüfung von Sendungen (§ 18 Abs. 1) oder
Gestattung der Zurückverbringung (§ 19 Abs. 3
der Eier- und Eiprodukte-Verordnung)

nach Zeitauf-
wand

 

28110 Weine und weinähnliche Getränke    
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281101 Amtshandlungen nach der Wein-Überwachungs-
verordnung

   

2811011 Ausnahmegenehmigung (§ 2 Abs. 1) 1 v. H. des
Warenwerts

mindestens
240

2811012 Nachträgliche Auflagen, Befristung (§ 2 Abs. 2) nach Zeitauf-
wand

 

2811013 Versuchserlaubnis (§ 3 Abs. 1) einschließlich
Laboruntersuchung

  60 bis
1 800

2811014 Genehmigung von Buchführungsverfahren (§§ 12
oder 13)

nach Zeitauf-
wand

 

2811015 Nachträgliche Auflagen (§ 12) nach Zeitauf-
wand

 

2811016 Amtliche Erstuntersuchung von Getränken nach
§ 36 Abs. 2 (Gutachten und Laboruntersuchung)

  240 bis
1 200

281102 Ausstellung eines Begleitpapiers nach Verordnung
(EG) Nr. 436/2009

  6

28111 Rückstandsuntersuchungen bei tierischen Lebens-
mitteln außer Fleisch und Geflügelfleisch

   

281111 Milch je 1 000 l
Rohmilch im
erstberüh-
renden Verar-
beitungsbe-
trieb oder in
der erstbe-
rührenden
Sammelstelle

0,02

281112 Fisch je verar-
beitete t
Rohfisch im
erstberüh-
renden Verar-

0,10
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beitungsbe-
trieb

281113 Eier je angefan-
gene 1 000
Stück in der
erstberüh-
renden Pack-
stelle

0,01

281114 Honig je angefan-
gene t in
der erstbe-
rührenden
Abfüllstelle

0,10

28112 Registrierung oder Zulassung von Lebensmit-
telbetrieben nach Art. 31 der Verordnung (EG)
Nr. 882/2004 in Verbindung mit der Verordnung
(EG) Nr. 854/2004, Untersuchungs- und Kontroll-
gebühren nach Art. 27 Abs. 2 der Verordnung (EG)
Nr. 882/2004 für die in Anhang IV Abschnitt A und
B Kapitel IV und V der Verordnung genannten
Tätigkeiten, Kontrollen und Abhilfemaßnahmen

nach Zeitauf-
wand

 

281121 Entscheidung über die Zulassung von Betrieben
nach Art. 4 Abs. 2 und Abs. 3 Buchst. a der Ver-
ordnung (EG) Nr. 853/2004 in Verbindung mit
Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 854/2004

nach Zeitauf-
wand

 

281122 Abhilfemaßnahmen im Fall eines Verstoßes ge-
gen die Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 und (EG)
Nr. 853/2004 nach Art. 9 der Verordnung (EG)
Nr. 854/2004

nach Zeitauf-
wand

 

für die ersten
30 t je t

1281123 Mindestgebühren oder Kostenbeiträge im Zusam-
menhang mit der Milcherzeugung (Anhang IV
Abschnitt B Kapitel IV der Verordnung (EG)
Nr. 882/2004)

danach je t 0,5

281124 Mindestgebühren oder Kostenbeiträge im Zusam-
menhang mit der Erzeugung und Vermarktung
von Fischereierzeugnissen und Erzeugnissen der
Aquakultur (Anhang IV Abschnitt B Kapitel V der
Verordnung (EG) Nr. 882/2004)
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für die ersten
50 t im Monat
je t

12811241 erste Vermarktung von Fischereierzeugnissen und
Erzeugnissen der Aquakultur

danach je t 0,5

für die ersten
50 t im Monat
je t

0,52811242 erster Verkauf auf dem Fischmarkt

danach je t 0,25

für die ersten
50 t im Monat
je t

12811243 erster Verkauf im Falle fehlender oder unzurei-
chender Sortierung nach Frischegrad und/oder
Größe nach den Verordnungen (EWG) Nr. 103/76
und (EWG) Nr. 104/76

danach je t 0,5

28113 Zulassung von Prüflaboratorien und Überprüfung
der Erfüllung der Anforderungen nach § 3 der
Tabakerzeugnisverordnung

nach Zeitauf-
wand

 

28114 Amtshandlungen nach den unmittelbar geltenden
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft auf
dem Gebiet des Futtermittelsrechts

   

281141 Zulassung nach Art. 10 der Verordnung (EG)
Nr. 183/2005

nach Zeitauf-
wand

 

281142 Zulassung nach Art. 24 der Verordnung (EG)
Nr. 183/2005 (Einfuhr aus Drittländern, entspricht
Zulassung/ Registrierung von Drittlandsvertretern
nach der Futtermittelverordnung)

nach Zeitauf-
wand

 

281143 Zulassung von Betrieben nach den Ausnahmere-
gelungen des allgemeinen Verfütterungsverbots
von bestimmten Stoffen nach Art. 7 in Verbindung
mit Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 999/ 2001

nach Zeitauf-
wand

 

281144 Registrierung nach Art. 7 in Verbindung mit An-
hang IV, Nr. II Buchst. C. a) der Verordnung (EG)
Nr. 999/2001

nach Zeitauf-
wand

 

- Seite 157 von 222 -



281145 Erteilung einer Kennnummer nach Art. 17 Abs. 1
Buchst. c 2. Spiegelstrich der Verordnung (EG)
Nr. 767/2009

nach Zeitauf-
wand

 

281146 Zulassung zur Herstellung von Futtermitteln für
Wiederkäuer nach Verordnung (EG) Nr. 999/2001

  80 bis 700

28115 Amtshandlungen nach der Tierische Lebensmittel-
Hygieneverordnung

   

281151 Erteilung einer Erlaubnis zur Schlachtung oder
Tötung einzelner Huftiere der Gattung Rind, die
ganzjährig im Freiland gehalten werden, nach § 12
Abs. 2 Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

281152 Genehmigung für die Abgabe tiefgefrorener
Vorzugsmilch nach § 17 Abs. 2 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

281153 Genehmigung von Ausnahmen zur Abgabe von
Rohmilch an einen bestimmten Personenkreis
nach § 17 Abs. 4 Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

281154 Genehmigung zur Abgabe von Rohmilch unter der
Verkehrsbezeichnung „Vorzugsmilch“ nach § 18
Abs. 1 Satz 1

nach Zeitauf-
wand

 

281155 Anordnung des Ruhens der Genehmigung zur
Abgabe von Rohmilch unter der Verkehrsbe-
zeichnung „Vorzugsmilch“ nach § 18 Abs. 1 Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

281156 Rücknahme oder Widerruf der Genehmigung
zur Abgabe von Rohmilch unter der Verkehrsbe-
zeichnung „Vorzugsmilch“ nach § 18 Abs. 1 Satz 4

nach Zeitauf-
wand

 

281157 Genehmigung der Herstellung von Käse mit einer
Reifezeit von mindestens 60 Tagen nach § 19

nach Zeitauf-
wand

 

281158 Genehmigung von abweichenden Tempera-
turanforderungen bei der Herstellung bestimm-
ter Milcherzeugnisse nach Anlage 5 Kapitel V
Nr. 1.2.2

nach Zeitauf-
wand
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28116 Amtshandlungen nach der Tierische Lebensmittel-
Überwachungsverordnung

   

281161 Aufhebung der Anordnung der Aussetzung der
Milchanlieferung nach § 9 Abs. 1

nach Zeitauf-
wand

 

281162 Anordnung der erneuten Aussetzung der Milchan-
lieferung nach § 9 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

281163 Genehmigung der Ausnahme für kleine Schlacht-
höfe und Betriebe, die Hackfleisch/Faschiertes und
Fleischzubereitungen in kleinen Mengen herstel-
len, von der Probenahmehäufigkeit zur bakterio-
logischen Untersuchung nach Art. 4 Abs. 2 in Ver-
bindung mit Anhang I Kapitel 3, Nr. 3.2 der VO
(EG) 2073/2005 abzuweichen

nach Zeitauf-
wand

 

282 Anerkennung von Prüflaboratorien nach § 1
der Gegenprobensachverständigen-Prüfla-
boratorienverordnung und § 5 der Gegenpro-
benverordnung

   

2821 Anerkennung einer vorhandenen Akkreditierung nach Zeitauf-
wand

mindestens
250

29 Ausbildungs- und Berufsangelegenheiten    

291 Amtshandlungen nach der Bundes-Tierärzte-
ordnung und der Verordnung zur Approbation von
Tierärztinnen und Tierärzten (TAppV)

   

29101 Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungen auf
das Studium der Tiermedizin (§ 65 TAppV)

  35

29102 Ausnahmegenehmigung für Studenten in Studien-
und Prüfungssachen

  18

29103 Bescheinigung für nichtdeutsche Staatsange-
hörige über den Abschluss der tierärztlichen Aus-
bildung

  35
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29104 Approbationen nach § 4 Abs. 1 oder 2, jeweils
auch in Verbindung mit § 16 der Bundes- Tierärz-
teordnung

  200

29105 Approbationen nach § 4 Abs. 3 der Bun-
des-Tierärzteordnung

  350

29106 Rücknahme oder Widerruf der Approbation, An-
ordnung des Ruhens der Approbation (§ 8 Abs. 1
Bundes-Tierärzteordnung)

  150

29107 Aufhebung der Anordnung des Ruhens der
Approbation, Wiedererteilung (§ 8 Abs. 2 Bun-
des-Tierärzteordnung)

  150

29108 Ausstellung einer Ersatz-Approbationsurkunde   150

29109 Bescheinigung nach Art. 38 der Richtlinie
2005/36/EG in Verbindung mit Nr. 5.4.2 des An-
hangs V.4 sowie Nr. 2 des Anhangs der Richtlinie
2005/36/ EG

  35

29110 Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des
tierärztlichen Berufs nach § 11 Abs. 1 und 1a der
Bundes-Tierärzteordnung

  150

29111 Verlängerung der Erlaubnis zur vorübergehenden
Ausübung des tierärztlichen Berufes nach § 11
Abs. 2 und 3 der Bundes-Tierärzteordnung

  50

29112 Bescheinigung für grenzübergreifende Tätigkeit
nach § 11a Abs. 4 der Bundes-Tierärzteordnung

  35

29113 Meldebestätigung für Dienstleistungserbringer
nach § 11a Abs. 2a Satz 1 der Bundes-Tierärzte-
ordnung

  100

29114 Befähigungszeugnis für den tierärztlichen Staats-
dienst nach § 14 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung
über die Prüfung für den tierärztlichen Staats-
dienst in der allgemeinen Verwaltung in Hessen

  80
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29115 Bescheinigung nach § 17 Abs. 2 der Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung staatlich geprüf-
ter Lebensmittelchemikerinnen und Lebensmittel-
chemiker

  70

292 Anerkennung im Ausland erworbener Berufsquali-
fikationen in den Bereichen Veterinärwesen sowie
Lebens- und Futtermittelüberwachung

   

2921 Anerkennung im Ausland erworbener Berufsquali-
fikationen nach dem Gesetz über die Feststellung
der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen
(BQFG)

  100 bis 600

3 Landwirtschaft    

31 Saatgutverkehr    

311 Amtshandlungen nach der Saatgutver-
ordnung

   

3111 Anerkennung von im Inland vermehrtem Saatgut
einschließlich Erteilung des Prüfbescheids, jedoch
ohne Prüfung des Feldbestands, Probenahme,
Kennzeichnung, Verschließung und Prüfung der
Beschaffenheit des Saatguts (§ 3 Abs. 1 und 2,
§§ 7, 9 und 14)

   

31111 unabhängig von der Pflanzenart je Vermeh-
rungsvor-
haben

40

31112 Prüfung des Feldbestands je 0,25 ha 5 mindes-
tens 20

31113 Nachbesichtigung der von privaten Feldbesich-
tigern besichtigten Vermehrungsflächen

je 0,25 ha 3,50

31114 Rücknahme der Anmeldung von der Feldbesich-
tigung

je Vermeh-
rungsvor-
haben

10
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31115 Bearbeitung verspätet eingegangener Arbeitsun-
terlagen

je Vermeh-
rungsvor-
haben

50

31116 Bearbeitung eines Abgabeantrages nach § 3
Abs. 2

je Vermeh-
rungsvor-
haben

10

3112 Anerkennung von im Ausland vermehrtem zerti-
fiziertem Saatgut einschließlich Erteilung des
Prüfungsbescheids, jedoch ohne Probenahme,
Kennzeichnung, Verschließung und Prüfung der
Beschaffenheit des Saatguts (§ 4 Abs. 6 und § 14)

je Partie 9,50

3113 Erneute Prüfung von Saatgut aus anerkanntem
Saatgut einschließlich Erteilung des Prüfungsbe-
scheids, jedoch ohne Probenahme, Kennzeich-
nung, Verschließung und Prüfung der Beschaf-
fenheit des Saatguts (§ 15)

je Partie 9,50

3114 Zulassung von Handelssaatgut einschließlich
Erteilung des Prüfungsbescheids, jedoch ohne
Probenahme, Kennzeichnung, Verschließung und
Prüfung der Beschaffenheit des Saatguts (§§ 24
und 25)

je Partie 9,50

3115 Probenahme, Kennzeichnung und Verschließung
(§§ 11, 15, 29, 30, 31, 34 und 36) oder weitere
Probenahme (§ 12 Abs. 2)

   

31151 Probenahme oder weitere Probenahme je Partie 6,50 min-
destens 15

31152 Überwachung der Abpackung, Kennzeichnung und
Verschließung

je Partie 6 mindes-
tens 15

3116 Prüfung der Beschaffenheit des Saatguts (§§ 12
und 24 Abs. 3) bei

   

31161 Getreide, grobkörnigen Leguminosen, technisch
behandeltem Saatgut (pilliert, inkrustiert)

je Probe 35

31162 Gräsern je Probe 43
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31163 kleinkörnigen Leguminosen, Öl- und Faser-
pflanzen, Kohlarten, vergleichbaren anderen klein-
körnigen Samen

je Probe 38

3117 Zusätzliche Untersuchungen zur Prüfung der
Beschaffenheit des Saatguts

   

31171 Feuchtigkeitsbestimmung je Probe 10

31172 Feststellung der Tausendkornmasse (§ 12 Abs. 1) je Probe 8

31173 Prüfung der Erfüllung der besonderen Voraus-
setzungen bezüglich des Freiseins von Flughafer
(§ 12 Abs. 1)

je Probe 25

31174 Bestimmung des Erucasäureanteils an der
Gesamtfettsäure

je Probe 51

31175 Getreide, Kalttest je Probe 30

31176 Getreide, Keimfähigkeit - Einlegen in Erde je Probe 144

31177 Getreide, Laborbeizung je Probe 15

31178 andere Beschaffenheitsprüfung je Probe 10 bis 200

3118 Sonstige Amtshandlungen    

31181 Nachbesichtigung (§ 8 Abs. 1) je Feldbe-
stand

40

31182 Wiederholungsbesichtigung (§ 10) je Feldbe-
stand

40

31183 Wiederverschließung (§ 37) zusätzlich zu Nr. 3115
bis 31152

je Partie 6

31184 Erteilung einer Mischungs- oder Kennnummer
(§ 40 Abs. 6)

je Partie 15
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31185 Festsetzung einer Betriebsnummer (§ 40 Abs. 5)   35

31186 Ausstellen eines Zertifikats aufgrund des OECD-
Systems (§§ 44 bis 48) einschließlich Nachprüfung
(§ 16)

je Partie 25

31187 Nachbesichtigung bei fehlendem Schild (§ 5
Abs. 4)

je Vermeh-
rungsvor-
haben

40

312 Amtshandlungen nach der Pflanzkartoffel-
verordnung

   

3121 Anerkennung von im Inland vermehrten Pflanzkar-
toffeln (§§ 4, 5 und 9)

je Vermeh-
rungsvor-
haben

80

31211 Prüfung des Feldbestands je 0,25 ha 12,50 min-
destens 40

3122 Probenahme für die Untersuchung auf Virus- und
bakterielle Knollenkrankheiten

je Partie 10

3123 Prüfen und Ausstellen eines Prüfbescheids    

31231 Viruskrankheiten je Probe 45

31232 bakterielle Knollenkrankheiten je Probe 120

31233 jedes weitere Bakterium je Probe 30

31234 weitere Knollenkrankheiten und äußere Mängel
(§ 15)

   

312341 Entnahme einer Probe je Betrieb je Probe 50

312342 Entnahme mehrerer Proben je Betrieb je Probe 25

3124 Weitere Prüfung auf Viruskrankheiten (§ 15
Abs. 1)

je Probe 50 mindes-
tens 95
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31241 Weitere Probenahme zur Untersuchung auf Virus-
krankheiten (§ 15 Abs. 1)

Die Auslagen sind mit der Gebühr abgegolten.

je Probe 15

3125 Kennzeichnung und Verschließung (§§ 24, 25 und
28)

je Partie 7 mindes-
tens 15

3126 Sonstige Amtshandlungen    

31261 Nachbesichtigung (§ 10) je Feldbe-
stand

40

31262 Wiederholungsbesichtigung (§ 12) je Feldbe-
stand

90

31263 Wiederverschließung (§ 29) zusätzlich zu Nr. 3125 je Partie 6

313 Amtshandlungen nach der Rebenpflanzgut-
verordnung

   

3131 Anerkennung von vermehrtem Pflanzgut ein-
schließlich Prüfung des Rebenbestands, Prüfung
der Beschaffenheit des Pflanzguts und Erteilung
des Prüfungsbescheids (§ 4 Abs. 1 bis 3, §§ 7, 11
bis 13) bei

   

31311 Ruten, Edelreisern, veredlungsfähigen blinden
Unterlagsreben und Blindholz

je 100 m² der
Bestands-
fläche jeder
besichtigten
Sorte je ange-
meldete Sor-
te

1,20 min-
destens 9

31312 Wurzelreben und Pfropfreben in Rebschulen je 1 000
Stück der
besichtigten
Bestände je
Betrieb

7 mindes-
tens 19

31313 Topf- und Kartonagereben je 1 000
Stück der
besichtigten

3,50 min-
destens 19
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Behältnisse je
Betrieb

31314 Weitere Prüfung der Beschaffenheit des versand-
gerecht aufbereiteten Pflanzguts (§ 11 Abs. 1)

je Partie 80

3132 Sonstige Amtshandlungen    

31321 Nachbesichtigung (§ 8) je Rebenbe-
stand

80

31322 Wiederholungsbesichtigung (§ 10) je Rebenbe-
stand

80

314 Erdbeerpflanzgut    

3141 Prüfung von Mutterpflanzenbeständen einer Sorte
und Pflanzgutstufe

   

31411 bis 5 000 m² Vermehrungsfläche je 100 m² je
Sorte und
Pflanzgut-
stufe

2,50 min-
destens 20

314111 je Betrieb   mindestens
105

31412 über 5 000 m² Vermehrungsfläche je weitere
100 m²

1,40

3142 Vom Antragsteller zu vertretende Nachbesich-
tigung

nach Zeitauf-
wand

 

32 Berufsbildung in der Land- und Forstwirt-
schaft sowie Hauswirtschaft

   

321 Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)
und Feststellung der Gleichwertigkeit nach dem
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG)

   

3211 Zulassung zur Prüfung nach der Ausbilder-
Eignungsverordnung
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32111 Prüfung nach der Ausbilder-Eig nungsverordnung   120

32112 Meisterprüfung    

321121 Erstprüfung oder Wiederholung der Gesamt-
prüfung

  600

321122 Wiederholung nichtbestandener Prüfungsteile nach
Nr. 321121
anteilig

 

32113 Meisterprüfung unter Anrechnung anderer
Prüfungsleistungen

   

321131 Erstprüfung oder Wiederholung der Gesamt-
prüfung

  500

321132 Wiederholung nichtbestandener Prüfungsteile nach
Nr. 321131
anteilig

 

3212 Zulassung zur Abschlussprüfung (§ 45 Abs. 2
BBiG)

   

32121 Erstprüfung oder Wiederholung der Gesamt-
prüfung

  150

32122 Wiederholung nichtbestandener Prüfungsteile nach
Nr. 32121 an-
teilig

 

3213 Zulassung zur Fortbildungsprüfung (§ 53 Abs. 1
BBiG)

   

32131 Erstprüfung oder Wiederholung der Gesamt-
prüfung

  120

32132 Wiederholung nichtbestandener Prüfungsteile nach
Nr. 32131 an-
teilig
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3214 Allgemeine Lehrgänge, sofern in den entspre-
chenden Richtlinien keine Gebührenfreiheit vorge-
sehen ist, sowie Vorbereitungslehrgänge auf die
Meisterprüfung mit einer Dauer von

   

32141 weniger als einer Woche je Tag 30 bis 60

32142 einer Woche bis zu vier Wochen je Woche 140 bis 300

32143 mehr als vier Wochen, je weitere Woche zusätz-
lich

In Abschnitten durchgeführte Lehrgänge innerhalb
von zwölf Monaten gelten als ein Lehrgang.

50 v. H. von
Nr. 32142

 

3215 Erstellung einer beglaubigten Ab- oder Zweit-
schrift eines Prüfungszeugnisses, einer Prüfungs-
urkunde oder einer Prüfungsbescheinigung

je Seite DIN A
4

12,50 min-
destens 25

3216 Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsquali-
fikationen nach dem BQFG

   

32161 Feststellung der Gleichwertigkeit nach § 4 Abs. 1 je Entschei-
dung

250

32162 Zusatzaufwand im Rahmen der Feststellung der
Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen nach
§ 12 Abs. 3 und 4

nach Zeitauf-
wand

bis zu 600

322 Betriebswirtschaft und Sachverständigen-
wesen

   

3221 Prüfung und Bearbeitung eines Antrags nach § 57
des Energiesteuergesetzes

  6

3222 Öffentliche Bestellung eines Sachverständigen
nach der Verordnung über die öffentliche Bestel-
lung von Sachverständigen auf dem Gebiet der
Land- und Forstwirtschaft, des Garten- und Wein-
baus sowie der Fischerei

   

32221 Bestellung    
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322211 Erstbestellung für ein Fachgebiet   1 200

322212 für jedes weitere Fachgebiet   300

32222 Fachgebietserweiterung    

322221 für ein Fachgebiet   600

322222 für jedes weitere Fachgebiet   300

32223 Verlängerung   300

32224 Ausstellen eines Ersatzausweises   100

32225 Übernahme der Bestellung eines anderen Bundes-
landes bis zum Ablauf der bestehenden Bestellzeit

  100

323 Anerkennung im Ausland erworbener
landwirtschaftlicher Berufsqualifikationen

   

3231 Anerkennung im Ausland erworbener Berufsquali-
fikationen nach dem BQFG

  100 bis 600

33 Tierzucht    

331 Amtshandlungen nach dem Tierzuchtgesetz    

3311 Anerkennung einer Zuchtorganisation (§ 3 Abs. 1)   1 200

3312 Anerkennung einer Zuchtorganisation (§ 3 Abs. 2)   950

3313 Erweiterung des räumlichen Tätigkeitsbereichs ei-
ner anerkannten Züchtervereinigung (§ 4 Abs. 4)

  100

3314 Erlaubnis zum Betrieb einer Besamungsstation
(§ 17)

  1 000 bis
2 500

3315 Erlaubnis zum Betrieb einer Embryoentnahmeein-
richtung (§ 17)

  750 bis
1 500
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3316 Anerkennung von Ausbildungsstätten (§ 18 Abs. 1)   175 bis 300

3317 Zulassung von Ausnahmen (§ 18 Abs. 2)   125 bis
1 000

332 Bescheinigungen für die zollfreie Einfuhr
von Zuchttieren nach dem Zolltarif

   

3321 Einzelantrag   17

3322 Sammelantrag je Tier 8

333 Prüfung von Probenahmegeräten in Milch-
Sammeltankwagen

   

3331 1 Tankwagen (je Prüfung, Ort und Tag)   175

3332 ab 2 Tankwagen (je Prüfung, Ort und Tag) je Tankwagen 110

334 Amtshandlungen nach der Verordnung über
Schutzbezirke für Belegstellen für Honigbienen
(Belegstellenverordnung)

   

3341 Genehmigung eines Antrags auf Einrichtung eines
Schutzgebietes nach § 1 Abs. 1 der Bienenbeleg-
verordnung

nach Zeitauf-
wand

 

34 Pflanzenschutzdienst    

341 Untersuchungen    

3411 Spezielle Untersuchung auf Krankheits- und
Schädlingsbefall bei Pflanzen, Pflanzenteilen, Vor-
räten, Erzeugnissen, Werkstoffen und anderem

nach Zeitauf-
wand 

 

3412 Untersuchung auf Virusbefall von Obstgehölzen    

34121 Testung entsprechend den Richtlinien des Julius
Kühn-Instituts für die Anzucht von virusgetesteten
Obstgehölzen
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341211 Steinobst je Pflanze 55

341212 Kernobst je Pflanze 80

341213 Prunus-Saatgut und anderes Saatgut je Samen 1,80 min-
destens 32

34122 Beerenobst je Klon 55

3413 Serologische und Immunofluoreszenstests von
Pflanzen auf Viren und Bakterien

   

34131 Elisa-Test je Pflanze und
Krankheitser-
reger

25

34132 Immunofluoreszenstest je Pflanze und
Krankheitser-
reger

25

34133 jeder weitere Erreger je Pflanze und
Krankheitser-
reger

5

3414 Kartoffeltestung    

34141 serologische Virustestung je Virus und
Knolle

0,85

34142 jeder weitere Virus   0,15

34143 Untersuchung von Kartoffelknollen auf Quarantä-
nebakteriosen

je Bakterium
und Probe
(200 Knollen)

120

34144 jedes weitere Bakterium   30

3415 Entnahme und Untersuchung von Boden- und
Pflanzenproben auf Nematoden
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34151 Entnahme von Bodenproben zur Herstellung einer
Mischprobe

je ha 45

34152 Untersuchung einer Probe im Labor    

341521 aauf Kartoffel-, Rüben- und Hafernematoden so-
wie andere zystenbildende Nematoden nach
§ 8 Abs. 1 der Verordnung zur Bekämpfung des
Kartoffelkrebses und der Kartoffelzystennema-
toden

je ha 20

341522 auf Blattälchen   11

341523 auf Stock- oder Stängelälchen (mit Artbe-
stimmung) sowie Wurzelgallenälchen

  20

341524 auf freilebende Wurzelnematoden (Gesamt-
analyse mit Gattungsangabe)

  20

341525 Auszählung auf virusübertragende Nematoden
von Vermehrungsflächen im Weinbau

  20

341526 Auszählung des lebenden und toten Inhalts der
Zysten einer Probe

  15

341527 Untersuchung mittels molekularbiologischer Me-
thode bei positivem Befund

je Probe 30

3416 Untersuchung auf dem Gebiet des Holzschutzes
(zoologische Schadorganismen)

 nach Zeitauf-
wand

 

342 Phytosanitäre Maßnahmen zur Erhal-
tung der Pflanzengesundheit, Pflanzenbe-
schau, Anforderungen an Anbaumaterial /
Amtshandlungen nach der Verordnung (EU)
2016/2031, der Verordnung (EU) 2017/625
und den jeweils zugehörigen Durchführungs-
rechtsakten sowie nach der Anbaumaterial-
verordnung (AGOZV)

   

3421 Kontrollen und Untersuchungen von Befallsgegen-
ständen beim Import
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34211 Standardgebühr in Anlehnung an Art. 13d Abs. 2
der Richtlinie Nr. 2000/29/EG

   

342111 für Dokumentenkontrollen je Sendung 10

342112 für Nämlichkeitskontrollen    

3421121 bis zu einer LKW-Ladung, einer Güterwagenladung
oder einer Containerladung vergleichbarer Größe

je Sendung 10

3421122 bei darüber hinausgehender Größe je Sendung 20

342113 für die Pflanzenbeschau von    

34211301 Stecklingen, Sämlingen (ausgenommen forstliches
Vermehrungsgut), Jungpflanzen von Erdbeeren
oder Gemüsen

   

342113011 bis zu 10 000 Stück je Sendung 22

342113012 je weitere 1 000 Stück   0,84 höchs-
tens 200

34211302 Sträuchern, Bäumen (ausgenommen gefällte
Weihnachtsbäume), anderen holzigen Baumschu-
lerzeugnissen einschließlich forstlichen Vermeh-
rungsguts (ausgenommen Saatgut)

   

342113021 bis zu 1 000 Stück je Sendung 22

342113022 je weitere 100 Stück   0,53 höchs-
tens 200

34211303 Zwiebeln, Wurzelknollen, Wurzelstöcken, Knollen
zum Anpflanzen (ausgenommen Kartoffelknollen)

   

342113031 bis zu 200 kg je Sendung 22

342113032 je weitere 10 kg   0,19 höchs-
tens 200
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34211304 Samen, Gewebekulturen    

342113041 bis zu 100 kg je Sendung 22

342113042 je weitere 10 kg   0,22 höchs-
tens 200

34211305 anderen Pflanzen zum Anpflanzen, die nicht
anderweitig in dieser Tabelle aufgeführt sind

   

342113051 bis zu 5 000 Stück je Sendung 22

342113052 je weitere 100 Stück   0,22 höchs-
tens 200

34211306 Schnittblumen    

342113061 bis zu 20 000 Stück je Sendung 22

342113062 je weitere 1 000 Stück   0,17 höchs-
tens 200

34211307 Ästen mit Blattwerk, Teilen von Nadelbäumen
(ausgenommen gefällte Weihnachtsbäume)

   

342113071 bis zu 100 kg je Sendung 22

342113072 je weitere 100 kg   2,10 höchs-
tens 200

34211308 gefällten Weihnachtsbäumen    

342113081 bis zu 1 000 Stück je Sendung 22

342113082 je weitere 100 Stück   2,10 höchs-
tens 200

34211309 Blätter von Pflanzen (z.B. Kräuter, Gewürze und
Blattgemüse)
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342113091 bis zu 100 kg je Sendung 22

342113092 je weitere 10 kg   2,10 höchs-
tens 200

34211310 Obst, Gemüse (ausgenommen Blattgemüse)    

342113101 bis zu 25 t je Sendung 22

342113102 je weitere 1 t   0,84

34211311 Kartoffelknollen    

342113111 je 25 t je Partie 64

342113112 je weitere 25 t   64

34211312 Holz (ausgenommen Rinde)    

342113121 bis zu 100 m3 Volumen je Sendung 22

342113122 je weiteren m3   0,22

34211313 Erde und Nährsubstraten, Rinde    

342113131 bis zu 25 t je Sendung 22

342113132 je weitere 1 t   1 höchs-
tens 20

34211314 Getreidekörnern    

342113141 bis zu 25 t je Sendung 22

342113142 je weitere 1 t   0,80 höchs-
tens 700

34211315 anderen Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen, die
nicht anderweitig in dieser Tabelle aufgeführt sind

je Sendung 22
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34212 Bearbeitung und/oder Weiterleitung eines
Gemeinsamen Gesundheitseingangsdokumentes
für Pflanzen, pflanzliche Erzeugnisse und Pflan-
zenvermehrungsmaterial (GGED-PP) nach Verord-
nung (EU) 2017/625, auch online mittels TRACES
NT

  25

34213 Zusätzliche Kosten (Zeit- und Materialaufwand)
nach Art. 13 Buchst. d Abs. 5 der Richtlinie
Nr. 2000/29/EG (zum Beispiel zusätzliche Reise-
kosten, Spezialuntersuchungen, Wartezeiten)

  20 bis
1 200

34214 Gebühr für die phytosanitäre Abfertigung von
Kleinsendungen (bis 10 kg) (z.B. Einzelpflanzen,
Saatgutkleinpackungen)

nach Zeitauf-
wand

 

34215 Untersuchung der gesamten Sendung bei festge-
stelltem Befall mit Schadorganismen

nach Zeitauf-
wand

 

34216 Phytosanitäre Importabfertigung oder Freigabe
von Containersendungen bei den Pflanzenschutz-
dienststellen anderer Bundesländer oder bei Zoll-
ämtern (unabhängig von sonstigen Gebühren für
Untersuchungen)

Für die An- und Abreisezeit ist insgesamt höchs-
tens eine Stunde anzusetzen. Die Fahrtkosten
sind mit der Gebühr abgegolten.

   

34217 Importabfertigung mit Überwachung der Vernich-
tung oder mit Umpacken von Verpackungen aus
Holz, welche bei der Einfuhr nicht dem ISPM-Stan-
dard 15 entsprechen

je Sendung 100

34218 Amtshandlungen, die am Wochenende oder an
Feiertagen durchgeführt werden

zusätzlich 40
v. H. nach
342111 bis
34216

 

3422 Kontrollen und Untersuchungen von Befallsgegen-
ständen bei Durchfuhr und Export

nach
Nr. 34211,
34212 und
34213
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3423 Exportabfertigung, Pflanzengesundheitszeugnis,
Pflanzengesundheitszeugnis für die Wieder-
ausfuhr, Vorausfuhrzeugnis (VAZ) oder Gemein-
sames Gesundheitseingangsdokument für Pflan-
zen, pflanzliche Erzeugnisse und Pflanzenvermeh-
rungsmaterial (GGED-PP)

   

34231 Erst- oder Ersatzausfertigung je Stück 20

34232 Duplikaterstellung je Stück 2

34233 Verplombung einschließlich Material je Stück 2

34234 Phytosanitäre Exportabfertigung von Container-
sendungen als Voraussetzung für die Erstellung
von Vorzeugnissen zur innergemeinschaftlichen
Verwendung (Vorausfuhrzeugnis) oder Pflanzen-
gesundheitszeugnissen nach Art. 100ff. der Ver-
ordnung (EU) 2016/2031

nach Zeitauf-
wand

 

3424 Registrierung von Betrieben und Ausstellung von
Pflanzenpässen

   

34241 Aufnahme in das amtliche Unternehmerregister
einschließlich Datenaufnahme und Vergabe oder
Entzug einer Registriernummer nach Art. 65 bis
67 der Verordnung (EU) 2016/2031 oder § 3 der
Anbaumaterialverordnung

nach Zeitauf-
wand

 

34242 Ermächtigung oder Entzug der Ermächtigung zum
Ausstellen von Pflanzenpässen nach Art. 89 bzw.
Art. 92 der Verordnung (EU) 2016/2031

nach Zeitauf-
wand

 

34243 Prüfung der Voraussetzungen für die Ausstellung
eines Pflanzenpasses

Für die An- und Abreisezeit ist insgesamt höchs-
tens eine Stunde anzusetzen. Die Fahrtkosten
sind mit der Gebühr abgegolten.

nach Zeitauf-
wand

 

34244 Ausstellung eines Pflanzenpasses nach Zeitauf-
wand
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34245 Kontrolle von registrierten Betrieben nach § 8 der
Anbaumaterialverordnung.

Für die An- und Abreisezeit ist insgesamt höchs-
tens eine Stunde anzusetzen. Die Fahrtkosten
sind mit der Gebühr abgegolten.

nach Zeitauf-
wand

 

34246 Ermächtigung und jährliche Überwachung regis-
trierter Unternehmer, die im Gebiet der Union die
Markierung für Verpackungsmaterial aus Holz an-
bringen nach Art. 98 Abs. 3 der Verordnung (EU)
2016/2031

nach Zeitauf-
wand

 

34247 Anerkennung eines Prüfunternehmens nach
Art. 98 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/2031
i.V.m. der JKI-Leitlinie zur Anwendung des IPPC-
Standards ISPM 15

nach Zeitauf-
wand

 

34248 Überprüfung von behandelten Holzverpackungen
hinsichtlich der korrekt durchgeführten Behand-
lung nach der Leitlinie zum IPPC-Standard nach
Art. 98 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/2031

nach Zeitauf-
wand

 

3425 Weitere phytosanitäre Kontrollen und Untersu-
chungen

   

34251 des Aufwuchses für in Drittländer exportierende
Betriebe

nach Zeitauf-
wand

 

34252 von Baumschulen auf Virusbefall nach Zeitauf-
wand

 

34253 in registrierten Betrieben    

342531 vorgeschriebene Mindestkontrolle nach Verord-
nung (EU) 2017/625 (Pflanzenbestände, Waren-
bücher bei Importeuren und Exporteuren)

nach Zeitauf-
wand

 

342532 bei Lieferung in Schutzgebiete nach Zeitauf-
wand

 

34254 am Bestimmungsort nach Zeitauf-
wand
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34255 von Verpackungsholz bei Containersendungen

Für die An- und Abreisezeit ist insgesamt höchs-
tens eine Stunde anzusetzen. Die Fahrtkosten
sind mit der Gebühr abgegolten.

nach Zeitauf-
wand

 

343 Pflanzenschutzrecht    

34301 Benennung oder Genehmigung der Nutzung von
Quarantänestationen oder geschlossenen Anla-
gen nach Art. 60 Abs. 1, Buchst. a bis c der Ver-
ordnung (EU) 2016/2031

nach Zeitauf-
wand

 

34302 Amtliche Kontrollen nach § 59 PflSchG und nach
der Verordnung (EU) 2017/625

nach Zeitauf-
wand

 

34303 Genehmigungen für befristete Ausnahmen zur
Einfuhr für die Zwecke amtlicher Tests, für wissen-
schaftliche Zwecke oder für Bildungszwecke, Ver-
suche, Sortenauslese bzw. Züchtungsvorhaben
verwendete Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und
andere Gegenstände nach Art. 3 der Delegierten
Verordnung (EU) 2019/829 i.V.m. Art. 48 der Ver-
ordnung (EU) 2016/2031

nach Zeitauf-
wand

 

34304 Anordnungen nach pflanzenschutzrechtlichen Vor-
schriften

   

343041 Anordnungen nach § 5 PflGesG i.V.m. § 11 des
Hessischen Gesetztes über die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung

nach Zeitauf-
wand

 

343042 Behördliche Anordnung nach § 60 PflSchG zur
unverzüglichen Beseitigung von Pflanzenschutz-
mitteln nach § 15 PflSchG

  50

34305 Registrierung einer Anzeige nach § 10 PflSchG nach Zeitauf-
wand

 

34306 Genehmigung einer Ausnahme nach § 12 Abs. 2
Satz 3 PflSchG, ggf. auch i.V.m. § 17 PflSchG

nach Zeitauf-
wand
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34307 Genehmigung einer Ausnahme nach § 17 Abs. 6
Satz 1 PflSchG

je Antrag 50

34308 Genehmigung nach § 22 Abs. 2 PflSchG    

343081 Genehmigung nach § 22 Abs. 2 PflSchG für ein
Anwendungsgebiet

je Antrag für
einen Betrieb

50

343082 zusätzlich zu Nr. 343091 je beantragtes Anwen-
dungsgebiet

jeder weitere
Antrag für ei-
nen Betrieb

15

34309 Registrierung einer Anzeige nach § 24 PflSchG nach Zeitauf-
wand

 

34310 Genehmigung einer Ausnahme nach § 11 der
Anbaumaterialverordnung

nach Zeitauf-
wand

 

34311 Ausnahmegenehmigungen nach § 4 Abs. 2 PflSch-
AnwV

nach Zeitauf-
wand

 

344 Sachkunde im Pflanzenschutz    

3441 Abnahme einer Sachkundeprüfung nach § 3 in
Verbindung mit § 1 Abs. 1 oder 2 der Pflanzen-
schutz-Sachkundeverordnung

   

34411 erstmalige Prüfung je Person 80

34412 Wiederholungsprüfung je Person 50

34413 nochmaliges Ausstellen eines Zeugnisses je Dokument 25

3443 Durchführung eines Basislehrgangs zur Vorbe-
reitung der Erlangung der Sachkunde für die An-
wendung oder die Abgabe/Verkauf von Pflanzen-
schutzmitteln

je Person 250

3444 Anerkennung eines Befähigungsnachweises nach
§ 6 der Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung

  80
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3445 Ausstellen eines Sachkundenachweises nach § 9
Abs. 2 Satz 1 PflSchG i. V m. § 1 der Pflanzen-
schutz-Sachkundeverordnung

Die Ausstellung von Sachkundenachweisen, die im
dienstlichen Interesse von öffentlichen Bediens-
teten verwendet werden, ist gebührenfrei.

   

34451 Ausstellen eines Sachkundenachweises aufgrund
eines online gestellten Antrags

je Dokument 30

34452 Ausstellen eines Sachkundenachweises aufgrund
eines per Post oder Email gestellten Antrages

je Dokument 50

34453 nochmaliges Ausstellen eines Sachkundenach-
weises

je Dokument 20

3446 Anerkennung einer Fortbildungsveranstaltung
nach § 9 Abs. 4 Satz 1 PflSchG in Verbindung mit
§ 7 Abs. 1 Satz 1 der Pflanzenschutz-Sachkunde-
verordnung

nach Zeitauf-
wand

 

3447 Ausstellen einer Teilnahmebescheinigung nach § 8
der Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung

   

34471 Ausstellen einer Teilnahmebescheinigung für eine
Fortbildungsveranstaltung nach § 8

  15

34472 nochmaliges Ausstellen einer Teilnahmebeschei-
nigung für eine Fort- oder Weiterbildungsveran-
staltung

  20

345 Prüfung von Pflanzenschutzmitteln    

3451 Prüfung (Kontrolle, Behandlung, Vergleichsmittel)
nach § 59 Abs. 2 Nr. 4 und 5 PflSchG

   

34511 Fungizid je Versuchs-
glied

720 bis
2 950

34512 Insektizid (einschließlich Virusvektoren) je Versuchs-
glied

585 bis
4 250
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34513 Herbizid je Versuchs-
glied

855 bis
2 150

34514 Akarizid je Versuchs-
glied

1 305 bis
2 400

34515 Rodentizid je Versuchs-
glied

1 755 bis
4 000

34516 Wachstumsregler je Versuchs-
glied

135 bis
2 500

34517 Repellent je Versuchs-
glied

900 bis
5 600

34518 Sonstige Präparate je Versuchs-
glied

270 bis
7 750

34519 Sonstige Prüfungen    

345191 Ertragsfeststellung in Verbindung mit Prüfung der
biologischen Wirkung

je Ernte 135 bis
1 000

345192 Triebkraftprüfung   405 bis 450

345193 Künstliche Infektion   360 bis 400

345194 Zuschlag für Gewächshaus oder unter Glas   315 bis 400

345195 Verträglichkeitsprüfung   495 bis
1 450

345196 Resistenzprüfung    

3451961 Kartoffelkrebs   4 bis 280

3451962 Kartoffelnematoden   4 bis 440

3451963 Rübennematoden   4 bis 80
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3451964 Brennflecken bei Bohnen   80 bis 320

3451965 Getreidezystenälchen   160 bis 240

345197 GLP-gerechte Prüfung ohne Rückstandsanalytik
zusätzlich zur biologischen Prüfung

  1 000

345198 Anlage spezieller Versuche zur Bereitstellung von
Unterlagen und Materialien für Rückstandsunter-
suchung

nach Zeitauf-
wand

 

345199 Prüfung mit mehreren Vergleichsmitteln zusätzlich
je weiterem Vergleichsmittel

33 v. H. nach
Nr. 34511 bis
345198

 

3452 im Rahmen der Lückenindikationen (Mitwirkung
beim Schließen von Bekämpfungslücken)

  gebüh-
renfrei

3453 Anerkennung als amtlich anerkannte Versuchsein-
richtung zur Durchführung von Wirksamkeitsver-
suchen nach § 1c der Pflanzenschutzmittelver-
ordnung

   

34531 Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen
(Antragsbearbeitung, Inspektion vor Ort)

nach Zeitauf-
wand

 

34532 Anerkennungsbescheinigung   300

346 Pflanzenschutzgeräteprüfung nach der
Pflanzenschutz-Geräteverordnung

   

3461 Anerkennung einer Kontrollwerkstatt oder
Kontrollperson nach § 4 Abs. 2 oder 3 der Hessi-
schen Ausführungsverordnung zum Pflanzen-
schutzgesetz

je Betrieb
oder Person

100

3462 Vorbereitungslehrgang für Kontrollpersonal nach
der Kontrollordnung Pflanzenschutzgeräte

je Person 60

3463 Überprüfung der Kontrolleinrichtungen der
Kontrollwerkstätten nach Maßgabe der Anlage

  250
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1 der Hessischen Ausführungsverordnung zum
Pflanzenschutzgesetz

3464 behördliche Untersagung nach § 60 PflSchG zur
Verwendung von Pflanzenschutzgeräten, die kei-
ner vorgeschriebenen Prüfung nach § 6 Pflanzen-
schutz-Geräteverordnung unterzogen wurden

je Anordnung 50

347 Genehmigung der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln mit Luftfahrzeugen nach § 18
Abs. 2 Satz 1 PflSchG

je Antrag  150

348 Durchführung des Warndienstes auch unter
Verwendung eigener Untersuchungen und
Versuche (§ 59 Abs. 2 Nr. 3 des PflSchG)

   

3481 Ausgabe der Warndienst-Informationen Ackerbau
per Fax oder E-Mail

 je Abonne-
ment und
Jahr

20

3482 Ausgabe der Warndienst-Informationen Obstbau
per Fax oder E-Mail

 je Abonne-
ment und
Jahr

20

3483 Ausgabe der Warndienst-Informationen Obstbau
per Post

 je Abonne-
ment und
Jahr

25

3484 Ausgabe der Warndienst-Informationen Gemüse-
bau per Fax oder E-Mail

 je Abonne-
ment und
Jahr

20

3485 Ausgabe der Warndienst-Informationen Gemüse-
bau per Post

 je Abonne-
ment und
Jahr

25

3486 Ausgabe der Warndienst-Informationen ökologi-
scher Gemüsebau per Fax oder E-Mail

 je Abonne-
ment und
Jahr

20

3487 Ausgabe der Warndienstinformationen Weinbau
per Fax oder Email

 je Abonne-
ment und
Jahr

20
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3488 Ausgabe der Warndienstinformationen Weinbau
per Post

 je Abonne-
ment und
Jahr

25

3489 Ausgabe der Warndienstinformationen ökologi-
scher Weinbau per Fax Jahr oder Email

 je Abonne-
ment und
Jahr

20

34810 Ausgabe der Warndienstinformationen ökologi-
scher Weinbau per Post

 je Abonne-
ment und
Jahr

25

349 Spezielle Bildungsangebote für Fragen des
Pflanzenschutzes, Fachvorträge

   

3491 Vortrag oder andere Dienstleistung (zum Beispiel
Moderation, Schulung und anderes)

   

34911 bis zu 2 Stunden je Vortrag
oder Dienst-
leistung

295

34912 über 2 Stunden je Stunde 175

35 Weinbau    

351 Anerkennung von Weinen, Schaumweinen,
Branntweinen aus Wein, Likörweinen und
Perlweinen nach dem Weingesetz

   

3511 Anerkennung als Qualitätswein, Likörwein und
Perlwein (§ 19) oder Zuerkennung eines Prädikats
(§ 20) oder Fassweinanstellung

   

35111 bis 1 000 l   17

35112 bis 40 000 l zusätzlich je
weitere 1 000
l

2,60

- Seite 185 von 222 -



35113 über 40 000 l zusätzlich je
weitere 1 000
l

1,70

35114 Anerkennung jeder weiteren Teilabfüllung   30

35115 in Eilfällen zusätzlich 48

35116 Identitätsprüfung je Anstellung 15

35117 Änderung eines Anerkennungsbescheids   12

3512 Anerkennung als Qualitätsschaumwein in be-
stimmtem Anbaugebiet, Sekt in bestimmtem
Anbaugebiet oder Qualitätsschaumwein mit
Rebsortenangabe oder Sekt mit Rebsortenangabe
(§ 19 Abs. 1 und 2)

   

35121 bis 1 000 l   24

35122 bis 40 000 l zusätzlich je
weitere 1 000
l

2,40

35123 über 40 000 l zusätzlich je
weitere 1 000
l

1,50

35124 Jedes Nachfolgecuvée Qualitätsschaumwein in
bestimmtem Anbaugebiet oder Sekt in bestimm-
tem Anbaugebiet oder Qualitätsschaumwein mit
Rebsortenangabe oder Sekt mit Rebsortenangabe

25 v. H. von
Nr. 3512 bis
35123

mindestens
12

3513 Anerkennung als Qualitätsbranntwein aus Wein
(§ 4 der Alkoholhaltige Getränke-Verordnung)

   

35131 bis 5 000 l   105

35132 über 5 000 l   190
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3514 Wiedererteilung der Prüfnummer 50 v. H. von
Nr. 3511 bis
35132

mindestens
30

3515 Registrierung der gemeldeten „Selection“-Parzel-
le und Vergabe der Kennzeichen für ein Flurstück
oder einen Schlag

  10

35151 jedes weitere Flurstück zusätzlich   5

352 Anbauversuche mit neuen Rebsorten    

3521 Zulassung, Genehmigung, Kontrollen nach §§ 8
und 42 der Weinverordnung in Verbindung mit § 3
Abs. 1 der Wein-Überwachungsverordnung

  32

3522 (aufgehoben)    

353 Amtshandlungen nach der Hessischen
Ausführungsverordnung zum Weinrecht und
zur Reblausbekämpfung

   

3531 Genehmigung zur Herstellung von Pfropf- und
Wurzelreben (§ 16 Abs. 2)

  30

3532 Anordnung einer Maßnahme zur Entfernung nach
§ 16 Abs. 4 Satz 3

  250

3533 Anordnung einer Maßnahme gegen die Ausbrei-
tung der Reblaus nach § 16 Abs. 5 Satz 1

   

35331 bis 500 Stück   9

35332 bis 1 000 Stück   16

35333 bis 10 000 Stück   33

35334 bis 20 000 Stück   48

35335 bis 40 000 Stück   70
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35336 bis 60 000 Stück   85

35337 über 60 000 Stück zusätzlich
je weitere
20 000 Stück

12

354 Amtshandlungen im Zusammenhang mit
Anbauregelungen

   

3541 Entscheidung über einen Antrag zu Merkmalen
aus der Weinbaukartei nach Verordnung (EG)
Nr. 2392/1986 und Verordnung (EG) Nr. 649/1987
oder Zweitbescheid bei einer Betriebsgröße

   

35411 bis 5 ha   10

35412 über 5 ha bis 15 ha   20

35413 über 15 ha   30

35414 Erzeugerzusammenschlüsse   50

35415 Kartenerstellung mit Sachinformation nach Zeitauf-
wand

 

3542 Änderung der weinrechtlichen Abgrenzung nach Zeitauf-
wand

 

3543 Änderung der Weinbergsrolle nach Zeitauf-
wand

 

355 Landeswein- und - sektprämiierung    

3551 Wein je Anstellung 30

3552 Sekt, Qualitätslikörwein, Qualitätsbranntwein je Anstellung 65

3553 Identitätsprüfung bei Nachmeldung von Sekt je Nachmel-
dung

65
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3554 Sonderprüfung je angestell-
tem Wein
oder Sekt

20

356 Most- und Weinuntersuchungen    

3561 Mostuntersuchung mit Verbesserungsvorschlägen   6,50

3562 Weinuntersuchungen    

35621 Analyse zur Festlegung der amtlichen Prüfnum-
mer (AP-Nr.-Analyse)

  24

35622 Säurebestimmungen    

356221 Bestimmung der Gesamtsäure   6

356222 Bestimmung der flüchtigen Säure   11

356223 Weinsäurebestimmung   11

356224 Bestimmung der freien schwefeligen Säure   2

356225 Bestimmung der gesamten schwefeligen Säure   4

356226 Gesamtsäure in Verbindung mit anderen Untersu-
chungen

  4

356227 L-Ascorbinsäure und freie und gesamte schwe-
felige Säure

  21

35623 Alkohol-, Extrakt- und Zuckerbestimmungen    

356231 Alkoholbestimmung   11

356232 Extraktbestimmung   7

356233 Zuckerbestimmung   12
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356234 Alkohol- und Zuckerbestimmung   17

356235 Alkohol- und Extraktbestimmung zusammen mit
Zucker

  17,50

35624 Eiweißuntersuchungen    

356241 Untersuchung auf wärmelabiles Eiweiß bei Kombi-
nation mit Blauschönung

  6

356242 Untersuchung auf wärmelabiles Eiweiß einzeln   6,50

35625 Sonstige Untersuchungen und Versuche    

356251 Bestimmungen des spezifischen Gewichtes (Mor-
Westphal'sche Waage)

  4

356252 Bestimmung des spezifischen Gewichts (Pykno-
meter)

  6,50

356253 Mikroskopische Untersuchung    

3562531 ohne Zentrifugation   4

3562532 mit Zentrifugation   6

356254 Bestimmung von Mostgewicht und Säure im
angegorenen Most

  14

356255 Untersuchung auf Alkohol, Zucker, Gesamtsäure,
das freie und gesamte Schwefeldioxid

  23,50

356256 Untersuchung wie Nr. 356255 und Extrakt   28

356257 Blauschönung (grundsätzlich mit Ferrozyan-
kalium)

   

3562571 bis 1 200 l   7

3562572 bis 2 400 l   11

- Seite 190 von 222 -



3562573 bis 5 000 l   12,50

3562574 bis 10 000 l   17,50

3562575 über 10 000 l   21

357 Exportbescheinigung für Wein, Sekt, Brannt-
wein, die zum Import in Drittländer be-
stimmt sind

   

3571 Grundgebühr je Antrag 10

3572 zusätzlich je bescheinigter Wein, Sekt oder
Branntwein

  5

358 Spezielle Bildungsangebote für weinbautrei-
bende Betriebe

   

3581 Seminare, Management-Lehrgänge, Nebener-
werbswinzer-Schulung und andere Bildungsan-
gebote

   

35811 ganztägige Veranstaltungen je teilneh-
mende Per-
son und Tag

20 bis 60

35812 stundenweise Veranstaltungen je teilneh-
mende Per-
son und Stun-
de

6

359 Einzelbetriebliche Weinbauberatung    

3591 Betriebswirtschaft    

35911 Ausfüllen des Datenblatts für die Auswertung von
Buchführungsabschlüssen

  30

35912 Auswertung des Buchführungs-Jahresabschlusses
nach betriebswirtschaftlichen Kriterien

  60
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35913 Schwachstellenanalyse (Detaillierte Analyse
der Produktionstechnik und der Festkosten im
Buchführungsabschluss)

  120

35914 Betriebsüberschlag   90

35915 Programmplanung   180

35916 Betriebsverbesserungsplan   300

35917 Umstellungsplanung ökologischer Weinbau und
Kostenkalkulation

  300

35918 verfahrenstechnische Betriebsplanung und
Kostenkalkulation

  90

3592 Weinbau (Traubenproduktion)    

35921 Bodenkundliche Spezialberatung   120

35922 Produktionstechnische Spezialberatung   60

35923 Düngeplanung nach Bodenuntersuchungsergeb-
nissen (zum Beispiel nach Meliorationen)

   

359231 Erstaufnahme und Planung   90

359232 Folgeplanung   60

359233 zusätzlich zu Nr. 359231 und 359232 je Schlag 1,80

35924 Beregnungsplan   60

35925 Maschinentechnische Spezialberatung   60

3593 Weinbau (Kellerwirtschaft)    

35931 Kellerwirtschaftliche Spezialberatung   90
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35932 Behandlungsvorschläge nach Analyse   60

35933 Maschinentechnische Spezialberatung   60

35934 Spezialberatung zur kellerwirtschaftlichen
Aufzeichnungspflicht

 

 

60

359341 zusätzlich je Schlag   3

35935 Kellerwirtschaftliche Informationen  

 

 

359351 Ausgabe der kellerwirtschaftlichen Informationen
per Fax oder Email

 je Abonne-
ment und
Jahr

20

359352 Ausgabe der kellerwirtschaftlichen Informationen
per Post

  je Abonne-
ment und
Jahr

25

36 Ernährungswirtschaft    

361 Überwachung der EU-Qualitätsnormen und
nationalen Handelsklassen

   

3611 nach Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und hierzu
erlassenen Durchführungsbestimmungen

   

36111 Konformitätsbescheinigung zur Vorlage beim Zoll
nach Art. 13 der Durchführungsverordnung (DVO)
(EU) 543/2011

nach Zeitauf-
wand

 

36112 Nachkontrolle nach Art. 17 (3) der DVO (EU)
Nr. 543/2011

nach Zeitauf-
wand

 

3612 Erteilung einer Kennnummer für die Zulas-
sung von Eierpackstellen nach Verordnung (EG)
Nr. 1234/2007

  75 bis 200
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3613 Erteilung einer Erzeugerkennnummer nach § 4
des Legehennenbetriebsregistergesetzes (Le-
gRegG)

  30 bis 150

3614 Erteilung der Zulassung eines Schlachthofs nach
der Verordnung (EG) Nr. 543/2008

je Antrag 100 bis 250

36141 Erteilung der Zulassung als Erzeuger für Geflügel-
fleisch aus besonderen Haltungsformen

je Antrag 75 bis 150

3615 Nachkontrolle nach den Verordnungen (EG)
Nr. 543/2008, (EG) Nr. 589/2008 oder dem Le-
gRegG

nach Zeitauf-
wand

 

3616 Registrierung von Bruteierbetrieben, Brütereien,
Zucht- und Vermehrungsbetrieben sowie Erteilung
einer Kennnummer nach Art. 2 Abs. 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 617/2008

nach Zeitauf-
wand

 

362 Ökologischer Landbau
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und hierzu erlasse-
ne Durchführungsbestimmungen, Öko-Landbau-
gesetz, Öko-Kennzeichengesetz

   

3621 Beleihung einer privaten Kontrollstelle nach § 4
Abs. 2 der Verordnung zur Beleihung privater
Kontrollstellen nach dem Öko-Landbaugesetz

nach Zeitauf-
wand

 

3622 Amtshandlungen nach der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007

   

36221 Ausstellen einer Bescheinigung nach Art. 29
Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 in Ver-
bindung mit Art. 68 und Anhang XII der Verord-
nung (EG) Nr. 889/2008

nach Zeitauf-
wand

 

36222 Untersagung oder vorläufige Untersagung der
Vermarktung und/oder Verlangen des Entfer-
nens der Hinweise auf den ökologischen Landbau
nach Art. 30 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
in Verbindung mit Art. 91 der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

nach Zeitauf-
wand
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3623 Amtshandlungen nach der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

   

362301 Genehmigung der Erhöhung der Prozentsätze für
den Zukauf nichtökologischer Tiere nach Art. 9
Abs. 4

nach Zeitauf-
wand

 

362302 Genehmigung nach Art. 18 Abs. 1    

3623021 zur Enthornung von Kälbern je Tier 10, mindes-
tens 100
beim ersten
Antrag ei-
nes Betrie-
bes in ei-
nem Kalen-
derjahr

3623022 eines anderen Eingriffs an Tieren (außer Enthor-
nung

nach Zeitauf-
wand

 

362303 Genehmigung der parallelen Tierproduktion in
Aquakultur nach Art. 25c Abs. 1 oder 2

nach Zeitauf-
wand

 

362304 Festlegung von Ruhezeiten bei Haltungseinrich-
tungen nach Art. 25s Abs. 3 Buchst. a

nach Zeitauf-
wand

 

362305 Genehmigung der Verwendung natürlicher Farben
und natürlicher Überzugsstoffe bei dem Färben
der Schale gekochter Eier nach Art. 27 Abs. 4

nach Zeitauf-
wand

 

362306 Anerkennung von früheren Zeiträumen als
Umstellungszeiträume nach Art. 36 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

362307 Anerkennung von zurückliegenden Zeiträumen als
Teil des Umstellungszeitraums in der Aquakultur
nach Art. 38a Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

362308 Genehmigung der Anbindung von Rindern in
Kleinbetrieben nach Art. 39

nach Zeitauf-
wand
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362309 Genehmigung des Umstellungsplans und von
Kontrollmaßnahmen bei Parallelproduktion von
Pflanzen in Betrieben mit Dauerkulturen nach
Art. 40 Abs. 1 Buchst. a Ziffer v

nach Zeitauf-
wand

 

362310 Zustimmung zur Bestimmung von Flächen für die
Agrarforschung oder für Ausbildungsmaßnahmen
nach Art. 40 Abs. 1 Buchst. b

nach Zeitauf-
wand

0

362311 Genehmigung der Parallelhaltung von Tieren in
Betrieben der Agrarforschung oder für Ausbil-
dungsmaßnahmen nach Art. 40 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

362312 Genehmigung nach Art. 42    

3623121 Buchst. a zur Einstellung nichtökologischer Küken je Tier 0,10 min-
destens
100

3623122 Buchst. b zur Einstellung nichtökologischer Jungle-
gehennen

nach Zeitauf-
wand

 

362313 Genehmigung nach Art. 45    

3623131 Abs. 1 Buchst. b der Verwendung von nichtökolo-
gischem Saatgut oder vegetativem Vermehrungs-
material

nach Zeitauf-
wand

 

3623132 Abs. 8 der Verwendung bestimmter konventio-
neller Arten und Sorten bei nichtökologisch er-
zeugtem Saatgut oder Pflanzkartoffeln

nach Zeitauf-
wand

 

362314 Genehmigung von Maßnahmen in Katastrophen-
fällen nach Art. 47

nach Zeitauf-
wand

 

362315 Überprüfung der Erklärung zur Betriebsbe-
schreibung und Maßnahmenaufstellung nach
Art. 63 Abs. 2 Satz 3

nach Zeitauf-
wand

 

362316 Inspektionsbesuch nach Art. 65 Abs. 1    
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3623161 jährlicher Inspektionsbesuch einschließlich
Kontrollbericht

nach Zeitauf-
wand

 

3623162 weiterer Inspektionsbesuch in den Fällen der
Nr. 362316

nach Zeitauf-
wand

 

362317 Probenahme nach Art. 65 Abs. 2 nach Zeitauf-
wand

 

363 Kontrolle der geografischen Herkunfts-
zeichen

   

3631 Kontrolle der Spezifikation nach Art. 37
Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Verordnung (EU)
Nr. 1151/2012

nach Zeitauf-
wand

 

3632 Kontrolltätigkeit nach Art. 28 Satz 1 und 3 der Ver-
ordnung (EG)

Nr. 882/2004 in Verbindung mit Art. 36 der Ver-
ordnung (EU)

Nr. 1151/2012, die über die normale Kontrolltä-
tigkeit hinausgeht (Betriebskontrollen, Probeent-
nahmen, Besichtigungen oder sonstige Überprü-
fungen aus Anlass von Auflagen oder Beanstan-
dungen)

nach Zeitauf-
wand

 

364 Marktordnung für Vieh und Fleisch    

3641 Einreihung von Fleisch in Handelsklassen und
Gewichtsfeststellung nach dem Fleischgesetz und
dem Handelsklassengesetz

je Schlacht-
einheit (1
Schwein, 1
Schaf, 1 Kalb,
0,5 Rind)

5 mindes-
tens 100

3642 Zulassung von Klassifizierern   150

3643 Fortbildungslehrgänge je Tag und
Teilnehmer

150

3644 Durchführung einer Nachkontrolle nach dem
Handelsklassenrecht

nach Zeitauf-
wand
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3645 Durchführung einer Nachkontrolle in der Rindflei-
schetikettierung

je Kontrolle 75

365 Mahnung wegen nicht rechtzeitiger Abgabe von
Meldungen nach dem Gesetz über Meldungen
über Marktordnungswaren und dem Ernährungs-
sicherstellungsgesetz oder nach der 1. Fleisch-
gesetz Duchführungsverordnung

  20 bis 60

366 Verleihung einer Marke nach der Butterver-
ordnung

  200

367 Milchquotenverordnung ( § 11 Abs. 3 Satz 2 )    

3671 Entgegennahme und Erfassung von Anträgen zur
Übertragung von Anlieferungsreferenzmengen

je Antrag 41

3672 Entscheidung zur Übertragung von Anlieferungs-
referenzmengen

je Antrag 31

37 Agrarzahlungen-Verpflichtungengesetz
(AgrarZahlVerpflG) und Agrarzahlungen-
Verpflichtungenverordnung (AgrarZahl-
VerpflV)

   

371 Genehmigung der Ausnahme von Verpflichtungen
nach § 2 Abs. 1 und 3 Satz 1 AgrarZahlVerpflG

 nach Zeitauf-
wand

 

372 Genehmigung nach § 6 Abs. 5 nach AgrarZahl-
VerpflV für Ausnahmen von den Anforderungen
des § 6 Abs. 2 bis 4 im Fall des Einsatzes von Stall-
mist zur Gefügestabilisierung

nach Zeitauf-
wand

 

38 Abtretungen von Beihilfezahlungen    

381 bei Auszahlungsbeträgen unter 1 000 EUR je Auszahlung 50

382 bei Auszahlungsbeträgen ab 1 000 EUR je Auszahlung 100

39 Amtshandlungen nach der Düngeverordnung
(DüV)
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391 Anordnung zur Reduzierung der aufgebrachten
Phosphatmenge nach § 3 Abs. 6 Satz 2

  65

392 Genehmigung von Zuschlägen über 40 kg N/
ha aufgrund eines höheren Ertragsniveaus im
Zusammenhang mit der Ermittlung des Stick-
stoffdüngebedarfs nach Anlage 4 Tabelle 3 Nr. 2
Satz 2

je Schlag
oder Bewirt-
schaftungs-
einheit

65

393 Genehmigung der Aufbringung von bestimmten
Düngemitteln mit anderen Verfahren als nach § 6
Abs. 3 Satz 3 bis 5

  65

394 Genehmigung von Ausnahmen von der Beschrän-
kung nach § 6 Abs. 4 Satz 1

   

3941 bis zu 10 Schlägen oder Bewirtschaftungsein-
heiten

  100

3942 je weitere 10 Schläge oder Bewirtschaftungsein-
heiten

  100

395 Genehmigung der Verschiebung der zeitlichen Be-
grenzung der Aufbringung nach § 6 Abs. 10 Satz 1
und 2

   

3951 bis zu 10 Schlägen oder Bewirtschaftungsein-
heiten

  65

3952 je weitere 10 Schläge oder Bewirtschaftungsein-
heiten

  10

396 Genehmigung von Ausnahmen von den Verbots-
zeiträumen bei Aufbringung bestimmter Dünge-
mittel nach § 6 Abs. 10 Satz 3

  65

397 Anordnung der Teilnahme an einer Düngebe-
ratung nach § 9 Abs. 4 Satz 1

  33

398 Genehmigung von Ausnahmen von den in einer
Rechtsverordnung nach § 13 Abs. 2 Satz 4 vorge-

  65
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sehenen erhöhten Anforderungen für an Agrarum-
weltmaßnahmen teilnehmende Betriebe

399 Genehmigung einer Ausnahme von der Beschrän-
kung nach Anhang III Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 1
der Richtlinie 91/676/EWG für das Ausbringen von
Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft nach § 6
Abs. 5 Satz 1

   

3991 bis zu 10 Schlägen oder Bewirtschaftungsein-
heiten

  100

3992 je weitere 10 Schläge oder Bewirtschaftungsein-
heiten

  10

4 Forsten    

41 Jagd    

411 Amtshandlungen nach der Hessische
Jagdverordnung

   

4111 Anerkennung des Ausbildungsrahmenplans (§ 4)   140 bis 300

4112 Jägerprüfung (§ 6 Abs. 1 Satz 1)   210

4113 Wiederholung der Schießprüfung (§ 6 Abs. 1
Satz 1)

  75

412 Jagdscheine    

4121 Jahresjagdschein   40

4122 Dreijahresjagdschein   95

4123 für Berufsjäger, für Angehörige des staatlichen,
kommunalen und privaten Forstdiensts, welche
die vorgeschriebene Ausbildung für den gehobe-
nen oder höheren Forstdienst abgeschlossen ha-
ben und die in diesem Beruf tätig sind, für Perso-
nen, die sich in der dafür vorgeschriebenen Aus-
bildung befinden, für sachkundige Personen nach
§ 40 Abs. 1 des Hessischen Jagdgesetzes (HJagdG)
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sowie für Jagdaufseher (§ 31 Abs. 2 HJagdG) ermä-
ßigen sich die Gebühren nach Nr. 4121 und 4122
auf 50 v. H.

4124 Tagesjagdschein oder Falkner-Tagesjagdschein   15

4125 Jugendjagdschein   18

4126 Falkner-Jahresjagdschein, soweit nicht mit
Nr. 4121 verbunden

  18

4127 Falkner-Dreijahresjagdschein, soweit nicht mit
Nr. 4122 verbunden

  45

4128 Zweitausfertigung eines Jagdscheins   18

413 Amtshandlungen nach dem HJagdG    

41301 Ausstellung einer Wildunfallbescheinigung (§ 3
Abs. 1 und 2)

  15

41302 Abrundung eines Jagdbezirks (§ 4 Abs. 1)   145 bis 3
000

41303 Zwangspachtvertrag (§ 4 Abs. 2)   90

41304 Befriedung eines Grundstücks (§ 5 Abs. 2)

Die Erklärung von Amts wegen ist gebührenfrei.

  40 bis 120

41305 Gestatten der Jagdausübung in befriedeten Bezir-
ken (§ 5 Abs. 4)

Die Erklärung von Amts wegen ist gebührenfrei.

  60

41306 Erklärung zum Eigenjagdbezirk oder beschränkte
Zulassung der Jagdausübung in eingefriedeten Be-
zirken (§ 6 Abs. 4)

  150 bis 250

41307 Angliederung von Eigenjagdbezirken an gemein-
schaftliche Jagdbezirke bei Verzicht des Inhabers
des Jagdrechts (§ 6 Abs. 3)

  35
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41308 Bildung eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks
durch Flächenzusammenlegung(§ 7 Abs. 2)

  60 bis 150

41309 Teilung eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks (§ 7
Abs. 3)

  60 bis 600

41310 Beanstandung eines Jagdpachtvertrags (§ 10
Abs. 2 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 des Bundes-
jagdgesetzes)

  60 bis 90

41311 Genehmigung einer entgeltlichen Jagderlaubnis
(§ 12 Abs. 3) oder Anordnung zur Nichtigkeit oder
Beanstandung eines Jagdpachtvertrags, Einzie-
hung oder Versagung des Jagdscheins sowie Ab-
rundung von Jagdbezirken (§ 13)

  60 bis 150

41312 Anordnung über die Jagdnutzung nach dem Tod
des Pächters (§ 14 Abs. 2 Satz 3)

  40 bis 150

41313 Einziehung des Jagdscheins (§ 15 Abs. 1)   170 bis 450

41314 Ablegen einer mündlichen Zusatzprüfung im Rah-
men der Anerkennung von Jägerprüfungen und
Jagdscheinen von Vertriebenen, Sowjetzonen-
flüchtlingen und Spätaussiedlern (§ 15 Abs. 1 in
Verbindung mit § 10 Abs. 1 und 2 des Bundesver-
triebenengesetzes)

  65

41315 Anordnung zum Jagdscheinnachweis der Jagdaus-
übungsberechtigten (§ 17 Abs. 1 Satz 2)

  65

41316 Anordnung der Jagdbehörde wegen Wegfall der
Jagdpachtfähigkeit (§ 17 Abs. 2)

  130 bis 330

41317 Festlegung eines Jägernotwegs (§ 20 Abs. 1) oder
Festsetzung einer Entschädigung (§ 20 Abs. 4)

  65

 

41318

Entscheidung über Jagdausübung in Forstkultur-
gattern während der Schonzeit (§ 21)

  65
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41319 Festsetzung der Entschädigung für errichtete
Jagdeinrichtungen (§ 22 Abs. 1 Satz 2)

  65

41320 Ausnahmegenehmigung über die Verwendung
von Fanggeräten, das Aufsuchen des Wilds an Zu-
fluchts-, Nist-, Brut- und Wohnstätten und über
den Besitz und Verkauf von Wild der in Anlage 1
der Bundeswildschutzverordnung (BWildSchV) ge-
nannten Arten (§ 23 Abs. 3 und 5 HJagdG in Ver-
bindung mit §§ 19 und 19a Bundesjagdgesetz so-
wie § 2 Abs. 5 und § 3 Abs. 2 und 4 BWildSchV)

  30 bis 100

41321 Gestattung des Anlockens von Wild mit synthe-
tisch hergestellten Stoffen (§ 23 Abs. 6 Satz 2)

  30 bis 100

41322 Genehmigung über das Aussetzen von Tierarten,
die dem Jagdrecht unterliegen (§ 23 Abs. 9)

  50

41323 Erklärung zur Wildruhezone (§ 24 Abs. 1)   50 bis 500

41324 Anordnung von Maßnahmen zur Erfüllung des
Abschussplans (§ 26 Abs. 4)

  60 bis 140

41325 Aufhebung einer Schonzeit zu wissenschaftlichen
Lehr- oder Forschungszwecken oder Zulassung ei-
ner Ausnahme (§ 26b Abs. 8)

nach Zeitauf-
wand

 

41326 Verpflichtung zur Haltung von Jagdhunden (§ 28
Abs. 2)

  45

41327 Anordnung zur Beseitigung von Futtermitteln oder
Gegenständen (§ 30 Abs. 2 Satz 3)

  45 bis 600

41328 Untersagung einer Kirrung (§ 30 Abs. 8 Satz 5)   45 bis 300

41329 Bestätigung als Jagdaufseherin oder Jagdaufseher
(§ 31 Abs. 2 Satz 1)

  45

41330 Bestätigung als Jagdaufseherin oder Jagdaufseher
im Jagdschein (§ 31 Abs. 2 Satz 2)

  18
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414 Amtshandlungen nach dem Bundesjagd-
gesetz

   

4141 Erklärung zu einem befriedeten Bezirk von Grund-
flächen (§ 6a Abs. 1 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

4142 Anordnung einer beschränkten Jagdausübung
(§ 6a Abs. 5 Satz 1)

nach Zeitauf-
wand

 

4143 Anordnung über das Ruhen der Jagd (§ 10 Abs. 2)   60

4144 Ausnahmeregelung über die Jagdpachtfähigkeit
(§ 11 Abs. 5)

  60

4145 Jagdausübung vor Ablauf von drei Wochen (§ 12
Abs. 4)

  35

4146 Jagdausübung aus dem Kraftfahrzeug durch
Schwerbehinderte (§ 19 Abs. 1 Nr. 11)

  30

4147 Aushorsten von Nestlingen und Ästlingen der Ha-
bichte für Beizzwecke (§ 22 Abs. 4)

  150 bis 350

4148 Anordnung von Maßnahmen zur Verhinderung von
Wildschäden durch Schalenwild (§ 27 Abs. 1)

  45

4149 Ersatzvornahme (§ 27 Abs. 2)   120 bis
1 200

42 Forstwesen    

421 Amtshandlungen nach dem Hessischen
Waldgesetz

   

4211 Genehmigung von Holznutzungen    

42111 Zulassung einer Ausnahme vom Verbot der
Holzvorratsabsenkung (§ 7 Abs. 2 Satz 2)

je ha 300
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42112 Genehmigung zum Kahlhieb oder zur Holzvorrats-
absenkung im Schutzwald oder Bannwald (§ 13
Abs. 4)

je ha 300

4212 Entscheidung über die Nutzung eines fremden
Grundstücks oder über die Höhe des Schadener-
satzes nach § 10 Abs. 2 Satz 1

  200 bis 1
000

4213 Genehmigung der Rodung von Wald zum Zwecke
einer Nutzungsänderung nach § 12 Abs. 2

   

42131 bis 0,5 ha   600

42132 über 0,5 ha   150 je an-
gefange-
ne 0,1 ha
Rodungs-
fläche

42133 Genehmigung der Rodung von Schutz- und Bann-
wald zum Zwecke einer Nutzungsänderung nach
§ 12 Abs. 2 i. V. m. § 13

  200 v.
H. von
Nr. 42131
oder 42132

42134 Verlängerung der Frist zur Durchführung der
Waldumwandlung nach § 12 Abs. 6 25 v. H. von
Nr. 42131, 42132 oder 42133

   

4214 Neuanlage von Wald Hinweis: Anlage von
Weihnachtsbaumkulturen siehe 5104

   

42141 Genehmigung nach § 14 Abs. 1 je ha  100

42142 Feststellung über die Verpflichtung zur Durch-
führung von Umweltverträglichkeitsprüfung nach
§ 5 UVPG i. V. m. § 12 Abs. 2

  300

42143 Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nach § 4 UVPG i. V. m. § 12 Abs. 2

nach Zeitauf-
wand

 

4215 Untersagung einer Sperrung durch Waldbesitze-
rinnen und Waldbesitzer nach § 16 Abs. 2 Satz 4

  300
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4216 Anordnungen, Zulassungen und sonstige Geneh-
migungen nach dem HWaldG

   

42161 Anordnung der Vorlage oder Aufstellung eines
Betriebsplans nach § 5 Abs. 5

  200

42162 Anordnung einer Maßnahme zur Abwehr von Ge-
fahren, die dem Wald durch tierische oder pflanz-
liche Schädlinge, durch Naturereignisse oder Feu-
er drohen nach § 8 Abs. 2

  100 bis
2 000

42163 Ausnahmezulassung einer besonderen Maßnahme
zur Waldbewirtschaftung nach § 9 Abs. 3 Satz 3

  100 bis 400

42164 Anordnungen nach § 26 100 bis
10 000

 

42165 Genehmigung von Betriebsplänen nach § 5 Abs. 4   500 bis
1 000

42166 Genehmigung zum Anzünden und Unterhalten von
Feuer/offenem Licht im Wald nach § 8 Abs. 3 Nr. 1

  100 bis 300

42167 Anerkennung von Forstbetriebsvereinigungen
nach § 21 Abs. 1

  kostenfrei

422 Amtshandlungen nach dem Holzhandels-
Sicherungs-Gesetz (HolzSiG)

   

4221 Anordnung oder Maßnahme zur Feststellung von
Verstößen, zur Beseitigung festgestellter oder zur
Verhinderung künftiger Verstöße nach § 2 Abs. 1
und 3

nach Zeitauf-
wand

 

423 Amtshandlungen nach dem Bundeswald-
gesetz - Drittes Kapitel

   

4231 Anerkennung von Forstbetriebsgemeinschaften
nach § 18 Abs. 1 und ggf. Verleihung der Rechts-
fähigkeit nach § 22 BGB

  kostenfrei
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4232 Widerruf einer Anerkennung einer Forstbetriebs-
gemeinschaft nach § 20

  kostenfrei

4233 Anerkennung von Forstwirtschaftlichen Vereini-
gungen nach § 38 Abs. 1

  kostenfrei

4234 Zulassung des Beitritts einzelner Grundbesitzer zu
einer Forstwirtschaftlichen Vereinigung nach § 38
Abs. 2

  kostenfrei

4235 Widerruf einer Anerkennung einer Forstwirtschaft-
lichen Vereinigung nach § 38 Abs. 3

  kostenfrei

43 Fischerei    

431 Amtshandlungen nach dem Hessischen
Fischereigesetz (HFischG)

   

43101 Entscheidung über selbstständige Fischereirechte
bei Veränderung fließender Gewässer (§ 5 Abs. 2)

  155

43102 Aufhebung eines beschränkten selbstständigen
Fischereirechts (§ 10 Abs. 2 Nr. 2)

  130

43103 Zulassung eines Erlaubnisvertrags (§ 11 Abs. 4
Satz 2)

  35

43104 Nachprüfung eines Fischereipachtvertrages nach
einer Beanstandung (§ 12 Abs. 4 Satz 2)

  60 bis 90

43105 Vorläufige Regelung der Ausübung der Fischerei
(§ 12 Abs. 6)

  32

43106 Festsetzung der Höchstzahl der Fischereierlaub-
nisverträge und Beschränkung der Fangerlaubnis
(§ 13 Abs. 2)

  32

43107 Einschränkung des Uferbetretungs- und Zugangs-
rechts (§ 15 Abs. 2)

  32

- Seite 207 von 222 -



43108 Regelung des Betretungsrechts durch die Fische-
reibehörde (§ 15 Abs. 3)

  90

43109 Zusammenschluss oder Abrundung von Fischerei-
bezirken (§ 18 Abs. 2 und § 19 Abs. 1)

  65 bis 150

43110 Genehmigung der Satzung einer Fischereigenos-
senschaft (§ 21 Abs. 3)

  65

43111 Anzeige eines Hegeplans (§ 24 Abs. 4)   kostenfrei

431111 Beanstandung eines angezeigten Hegeplans   60 bis 150

43112 Erteilung eines Fischereischeins (§ 25 Abs. 1 in
Verbindung mit § 29 Nr. 1) oder Sonderfische-
reischein (§ 28 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 29
Nr. 1)

   

431121 Jahresfischerei- oder -sonderfischereischein   10

431122 Fünfjahres- oder -sonderfischereischein   18

431123 Zehnjahres- oder -sonderfischereischein   36

43113 Erteilung eines Jugendfischereischeins (§ 28
Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 29 Nr. 2)

   

431131 Jahresjugendfischereischein   4

431132 Fünfjahresjugendfischereischein   6

43114 Erteilung eines Ausländerfischereischeins (§ 28
Satz 1 Nr. 3)

  5

43115 Ausnahmegenehmigung für Fischereivorrich-
tungen nach § 38 Abs. 1 und 3

  40

43116 Ausnahmegenehmigung zum Fischfang an Fisch-
wegen zu wissenschaftlichen und fischereiwirt-
schaftlichen Zwecken (§ 42 Abs. 4)

  40
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43117 Ausnahmegenehmigung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG) in
Bezug auf den Kormoran

nach Zeitauf-
wand

 

432 Amtshandlungen nach der Hessischen
Fischereiverordnung (HFischV)

   

4321 Ausnahmegenehmigung von § 1 und § 2 Abs. 1
(§ 2 Abs. 2)

  40 bis 300

4322 Genehmigung zum Fischfang auf Fischarten nach
§ 2 Abs. 2 durch Verwendung von Fanggeräten
mit geringeren Maschenweiten (§ 3 Abs. 2)

  40

4323 Zulassung einer Ausnahme vom Verbot der Ver-
wendung künstlichen Lichts oder betäubender Mit-
tel zu fischereiwirtschaftlichen oder wissenschaft-
lichen Zwecken (§ 5)

  40

4324 Ausnahmegenehmigung zum Elektrofischfang (§ 7
Abs. 1)

  40

4325 Ausnahmegenehmigung für das Aussetzen oder
Ansiedeln gebietsfremder Fische, Muscheln oder
Krebse (§ 8 Abs. 1 )

  40 bis 300

4326 Auflagen, Beschränkungen oder Verbote (§ 13
Abs. 3 )

  40

433 Amtshandlungen nach der Verordnung über die
Fischerprüfung und über die Fischereiabgabe

   

4331 Fischerprüfung   40

434 Amtshandlungen nach dem Fischetikettie-
rungsgesetz

   

4341 Durchführung einer Nachkontrolle nach § 5 Abs. 1
und 2

nach Zeitauf-
wand

 

44 Amtshandlungen nach dem Forstvermeh-
rungsgutgesetz (FoVG) und der Verordnung
zur Durchführung des Forstvermehrungs-
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gutgesetzes und zur Bestimmung der nach
Landesrecht zuständigen Stelle
Die Auslagen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HVw-
KostG sind mit der Gebühr nach Nr. 441 bis 4424
und Nr. 445 abgegolten.

441 Zulassung von Ausgangsmaterial der Kategorien
„Ausgewählt“, „Qualifiziert“ oder „Geprüft“ (§ 4
Abs. 2 und 4 FoVG)

Die Zulassung von Amts wegen nach § 4 Abs. 4
FoVG ist gebührenfrei.

je Zulas-
sungseinheit

50

442 Ausstellung eines Stammzertifikats    

4421 Ausstellung eines Stammzertifikats für die Ka-
tegorien „Ausgewählt“, „Qualifiziert“ oder „Ge-
prüft“ (§ 8 Abs. 2 FoVG)

  30

4422 für jedes weitere Stammzertifikat aus laufender
Ernte aus der gleichen Zulassungseinheit

Die Ausstellung von Stammzertifikaten für Mi-
schungen aus der gleichen Zulassungseinheit für
Ernten im gleichen Jahr nach § 9 Abs. 2 FoVG ist
mit Ausstellung der Einzelstammzertifikate abge-
golten.

  15

4423 Ausstellung eines Stammzertifikats für Mischun-
gen auf Antrag (§ 9 Abs. 2 FoVG) ohne Aufsuchen
eines Betriebs

  25

44231 mit Aufsuchen eines Betriebs   70

443 Betriebsanmeldungen, Untersagungen    

4431 Betriebsanmeldung (§ 17 Abs. 1 FoVG)   100

4432 Untersagung der Fortführung eines Betriebs (§ 17
Abs. 4 FoVG)

  500

4433 Aufhebung der Untersagung der Fortführung eines
Betriebs (§ 17 Abs. 4 FoVG)

  125
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444 Gestattung der Ernte von Zierzapfen außerhalb
der genehmigten Zeiten (§ 7 Abs. 4 FoVG)

  30

445 Ausstellung eines Exportdokuments in Dritt-
staaten (§ 16 Abs. 2 FoVG) ohne Aufsuchen des
Betriebs

  10

4451 mit Aufsuchen des Betriebs   50

5 Naturschutz    

  Amtshandlungen nach den Verordnungen (EG)
Nr. 338/97 und (EG) Nr. 865/2006, dem BNatSchG,
der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) und
dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Bundes-
naturschutzgesetz (HAGBNatSchG)

Der Warenwert ist der Marktpreis oder der
Verkaufspreis der jeweiligen Verarbeitungs- oder
Handelsstufe, wobei es auf den tatsächlichen Wert
des Einzelexemplars nicht ankommt (§ 453 BGB).

Unerheblich ist auch, ob ein Handelsverbot be-
steht. Soweit kommunale Naturschutzbehörden,
Naturschutz- und Landschaftspflegeverbände oder
andere Dritte im Auftrag des Landes Hessen tä-
tig werden, sind diesen die zur Erfüllung ihres Auf-
trags erforderlichen Daten kostenfrei zur Verfü-
gung zu stellen.

   

51 Zulassung von Plänen oder Projekten als
Eingriffe in Natur und Landschaft (§ 17 BNa-
tSchG), aufgrund einer Schutzverordnung
(§ 22 BNatSchG), Anzeige, Stellungnahme,
Ausnahme oder Befreiung von sonstigen
Schutzvorschriften (§§ 30, 34, 45, 61 oder 67
BNatSchG), Anzeige von Projekten nach § 34
Abs. 6 BNatSchG

   

5101 Abgrabung, Abbau oder Gewinnung gewerblicher
Art von Kies, Sand, Ton, Mergel, Lehm, Steinen
oder anderen Bodenbestandteilen oder gewerb-
liche Aufschüttung oder Verfüllung

   

51011 bis 1 000 m³   250
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51012 bis 2 000 m³   400

51013 bis 5 000 m³   600

51014 bis 10 000 m³   800

51015 bis 20 000 m³   1 050

51016 bis 50 000 m³   1 500

51017 über 50 000 m³ je weitere
30 000 m³ zu-
sätzlich

270

5102 Nichtgewerbliche Abgrabung, Aufschüttung oder
Verfüllung

   

51021 bis 250 m³   125

51022 bis 500 m³   200

51023 über 500 m³   250

5103 Aufnahme einer acker-, obst- oder weinbaulichen
Nutzung soweit mit Umbruch verbunden

je 100 m² 1 mindes-
tens 200

5104 Anlage einer Weihnachtsbaumkultur oder Kurzum-
triebsplantagen

je 100 m² 1,80 min-
destens
180

5105 Anlage von Gärten, soweit nicht in einem Bebau-
ungsplan entsprechende Festsetzungen getroffen
sind

   

51051 bis 100 m²   100

51052 über 100 m² je weitere
100 m² zu-
sätzlich

17
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5106 Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, sonstigen
transportablen Anlagen oder Unterkünften im
Außenbereich sowie Errichten von Festmache-
einrichtungen für Wasserfahrzeuge oder andere
schwimmende Anlagen, Verkehrsanlagen, Flug-,
Drachen- oder Modellflugplätze einschließlich
Nebenanlagen, Ballonstartplätze; Probebohrung
oder Schürfung

Berechnung der Gebühr nach einer genutzten Flä-
che von

   

51061 bis 1 000 m²   430

51062 bis 2 000 m²   700

51063 bis 5 000 m²   1 150

51064 bis 10 000 m²   1 600

51065 bis 20 000 m²   2 450

51066 bis 50 000 m²   4 400

51067 bis 100 000 m²   6 430

51068 über 100 000 m² je weitere
50 000 m² zu-
sätzlich

1 050

5107 Herstellung, Ausbau oder Beseitigung von Gewäs-
sern sowie Anlage von Fischteichen

bei Flächeni-
nanspruch-
nahme je m²
Wasserfläche
(Einheit), bei
Verände-
rungen der
Ufer je 0,5
m Uferlänge
(Einheit)

 

51071 bis 500 Einheiten   280
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51072 bis 1 000 Einheiten   440

51073 bis 2 500 Einheiten   700

51074 bis 5 000 Einheiten   1 150

51075 bis 10 000 Einheiten   1 600

51076 bis 20 000 Einheiten   2 450

51077 bis 50 000 Einheiten   4 400

51078 bis 100 000 Einheiten   6 430

51079 über 100 000 Einheiten je weitere
50 000 Ein-
heiten zusätz-
lich

1 050

5108 Energieversorgungsanlagen, Freileitungen, Anla-
gen der Telekommunikation, Schienen, Seilbah-
nen, Ver- oder Entsorgungsanlagen, soweit nicht
Gebäude; Anlagen der Außenwerbung, soweit
nicht Gebäude; sonstige baulichen Anlagen, auch
außerhalb des Anwendungsbereichs der Hessi-
schen Bauordnung bei Investitionskosten

   

51081 bis 25 000 EUR   120 bis 1
800

51082 bis 1 Mio. EUR   1 801 bis 6
000

51083 bis 5 Mio. EUR   6 001 bis
18 000

51084 bis 10 Mio. EUR   18 001 bis
30 000

51085 über 10 Mio. EUR   36 000
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5109 Herstellung, Erweiterung, Änderung oder Besei-
tigung von Gebäuden bei Rohbaukosten

   

51091 bis 25 000 EUR   120 bis 1
800

51092 bis 1 Mio. EUR   1 801 bis 6
000

51093 bis 5 Mio. EUR   6 001 bis
18 000

51094 bis 10 Mio. EUR   18 001 bis
30 000

51095 über 10 Mio. EUR   36 000

5110 Zulassung von Plänen oder Projekten als Eingrif-
fe in Natur und Landschaft (§ 17 BNatSchG), auf-
grund einer Erklärung zum geschützten Teil von
Natur und Landschaft (§ 22 Abs. 1 BNatSchG), An-
zeige, Ausnahme oder Befreiung von sonstigen
Schutzvorschriften (§ 30 Abs. 3, § 34 Abs. 3, § 61
Abs. 3 oder § 67 Abs. 1 oder 2 BNatSchG), soweit
nicht von Nr. 5101 bis 51099 erfasst

  120 bis 4
600

51101 Befreiung von sonstigen Schutzvorschriften
(§ 67 Abs. 1 oder 2 BNatSchG), soweit nicht von
Nr. 5101 bis Nr. 51099 erfasst

  120

5111 Verlängerung der Geltungsdauer oder gering-
fügige Änderung von begünstigenden Bescheiden
nach Nr. 5101 bis 5110 soweit nicht Neubescheid

   

51111 Bescheide zu Nr. 5101 bis 51099 25 v. H. von
Nr. 5101 bis
51099

 

51112 Bescheide zu Nr. 5110   60 bis 780
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5112 a) Umfängliche Beratung, die nicht in einem
Zulassungsverfahren mündet, aber Ortster-
mine oder umfangreichen Schriftverkehrs
bedarf, Abschluss öffentlich-rechtlicher Ver-
träge

 

b) Bagatellfälle von Zulassungsverfahren,
bei denen die Bemessungsgrundlage des
Eingangssatzes um mindestens 50 v. H.
unterschritten wird und ein deutlich unter-
durchschnittlicher Bearbeitungsaufwand
besteht, einschließlich gegebenenfalls
Entgegennahme einer Anzeige nach § 34
Abs. 6 Satz 1 BNatSchG, soweit eine Anord-
nung der Behörde erfolgt

 

   

51121 bei Nr. 5101 bis 51099 nach Zeitauf-
wand, höchs-
tens 50 v. H.
von Nr. 5101
bis 51099

 

51122 bei Nr. 5110   60 bis
1 200

5113 Allgemeine Beratung von Flächennutzern, insbe-
sondere im Bereich eines Natura 2000-Gebiets,
bei der Ausgestaltung von naturschutzkonformen
Landnutzungsformen, soweit nicht Nr. 5112, ein-
schließlich gegebenenfalls Entgegennahme einer
Anzeige nach § 34 Abs. 1a Satz 1 BNatSchG

  kostenfrei

5114 Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG im
Rahmen eines naturschutzrechtlichen Verfahrens

   

51141 Vorprüfung des Neuvorhaben (§ 7 UVPG)

Die Auslagen für die Prüfung sind mit Ausnahme
von Sachverständigen-, Gutachter- und Veröffent-
lichungskosten mit der Gebühr abgegolten.

Schließt sich unmittelbar die Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung an, wird die Ge-
bühr bei der Gebühr nach Nr. 51142 angerechnet.

nach Zeitauf-
wand
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51142 Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen von
Entscheidungen nach Nr. 101 bis 51122

nach Zeitauf-
wand

 

5115 Amtshandlungen nach der Kompensationsver-
ordnung (KV)

   

51151 Einbuchung und/oder Bewertung nach § 3 Abs. 1
bis 3 der KV, einschließlich der Ausbuchung bei
Inanspruchnahme der Maßnahme im Zuge der
Genehmigung eines Eingriffs oder anlässlich des
Inkrafttretens eines Bebauungsplans

   

511511 bis zu je zwei Maßnahmen oder Teilmaßnahmen   kostenfrei

511512 mehr als zwei Maßnahmen oder Teilmaßnahmen nach Zeitauf-
wand

 

51152 Anerkennung einer Agentur (§ 5 KV) nach Zeitauf-
wand

 

51153 Umbuchung und/oder Neubewertung von Maßnah-
men im Sinne des § 3 zu Gunsten einer Agentur
(§ 5 KV)

50 v. H. der
Gebühr nach
Nr. 511512

 

5116 Zustimmung zum Betreten fremder Grundstücke
durch Dritte (§ 20 Abs. 2 HAGBNatSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

52 Amtshandlungen wegen    

  a) ungenehmigter Eingriffe in Natur und Land-
schaft

 

b)

Störungen und Beeinträchtigungen ei-
nes Natura 2000-Gebiets

 

   

521 Untersagung einer Nutzung, Anordnung zur
Wiederherstellung des alten Zustands, zur Durch-
führung von Ausgleichsmaßnahmen oder einer
Ersatzzahlung (§ 17 Abs. 8, § 3 Abs. 2 BNatSchG
oder § 15 Abs. 3 HAGBNatSchG) einschließlich der

200 v. H. von
Nr. 5101 bis
5110

 

- Seite 217 von 222 -



Kosten einer Anordnung der Duldung einer Natur-
schutzmaßnahme gegenüber Dritten

522 Andere Überwachungsmaßnahmen oder Anord-
nungen im Rahmen der naturschutzrechtlichen
Aufsicht

nach Zeitauf-
wand

 

53 Amtshandlungen des allgemeinen Arten-
schutzes

   

531 Genehmigung gewerbsmäßiger Handlungen
nach § 39 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG oder Genehmi-
gungen nach § 40 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 BNa-
tSchG

  100 bis
3 500

532 Anordnung zur Beseitigung nach § 40a Abs. 3
BNatSchG

nach Zeitauf-
wand

 

533 Genehmigungen nach § 40c Abs. 1 und 2 BNa-
tSchG

nach Zeitauf-
wand

 

54 Zoos und Tiergehege    

541 Genehmigung zur Errichtung, Erweiterung,
wesentlichen Änderung oder zum Betrieb eines
Zoos (§ 42 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

542 Inspektion zur Überwachung und Sicherstellung
der Einhaltung der Betriebserlaubnis des Zoos
(§ 42 Abs. 6 Satz 1 BNatSchG)

nach Zeitauf-
wand

 

543 Anordnung nach § 42 Abs. 7 BNatSchG nach Zeitauf-
wand

 

544 Amtshandlung nach § 42 Abs. 8 Satz 1 und 2 BNa-
tSchG

nach Zeitauf-
wand

 

545 Prüfung einer Anzeige nach § 43 Abs. 3 Satz 1
BNatSchG oder Anordnung nach § 43 Abs. 3 Satz 2
oder 3 BNatSchG

nach Zeitauf-
wand
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55 Ausnahme von den Schutzvorschriften für
wildlebende Tier- und Pflanzenarten

   

551 Zulassung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 6 oder
7 Satz 1 BNatSchG

  60 bis
2 000

5511 bei weniger als 10 betroffenen Arten Zuschlag von
10 v. H. zu
Nr. 551

 

5512 bei 10 oder mehr betroffenen Arten Zuschlag von
25 v. H. zu
Nr. 551

 

5513 Ausnahme für Untersuchungen zur Erstellung
von Roten Listen oder die Ermittlung notwen-
diger Artenhilfsmaßnahmen und für deren Durch-
führung

   kostenfrei

552 Befreiung nach § 67 BNatSchG von den Geboten
und Verboten des BNatSchG, einer Rechtsver-
ordnung nach § 57 BNatSchG oder dem HAGB-
NatSchG. Für Rettungsumsiedlungen wie bei
Ameisenvölkern, Hornissen, Hummeln oder Wild-
bienen oder im Fall der Tötung, sofern ein erheb-
liches Gefährdungspotenzial besteht, ist die Be-
freiung kostenfrei.

  60 bis 2
000

553 Befreiung nach § 67 BNatSchG von den Verbo-
ten des § 44 Abs. 2 BNatschG bei einem Waren-
wert (zugrunde zu legen ist der Gesamtwert eines
Geschäftsvorgangs)

   

5531 bis 500 EUR   35

5532 bis 1 000 EUR   65

5533 bis 1 500 EUR   93

5534 bis 2 500 EUR   135

5535 bis 3 750 EUR   185
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5536 bis 5 000 EUR   230

5537 bis 7 500 EUR   295

5538 bis 10 000 EUR   340

5539 über 10 000 EUR je weitere
5 000 EUR
zusätzlich

90

554 Zulassung von Ausnahmen von der Buchführungs-
pflicht nach § 6 Abs. 1 BArtSchV

  60 bis
1 900

555 Zulassung von Ausnahmen nach § 7 Abs. 3 Satz 2
BArtSchV

  60 bis
1 900

56 Amtshandlung nach der Verordnung (EG)
Nr. 338/97 oder der Verordnung (EG)
Nr. 865/2006

   

561 Erteilung einer Bescheinigung nach Art. 10 der
Verordnung (EG) Nr. 338/97 bei einem Waren-
wert (zugrunde zu legen ist der Gesamtwert eines
Geschäftsvorgangs)

   

5611 bis 500 EUR   35

5612 bis 1 000 EUR   65

5613 bis 1 500 EUR   93

5614 bis 2 500 EUR   135

5615 bis 3 750 EUR   185

5616 bis 5 000 EUR   230

5617 bis 7 500 EUR   295

5618 bis 10 000 EUR   340
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5619 über 10 000 EUR je weitere
5 000 EUR
zusätzlich

90

562 Erteilung einer Bescheinigung nach Art.10 in Ver-
bindung mit Art. 8 Abs. 3 Buchst. a der Verord-
nung (EG) Nr. 338/97 für Einzelteile desselben
Ausgangsmaterials eines Bestands, der bereits
durch eine Bescheinigung nach Nr. 56101 bis
56110 erfasst wurde

nach Zeitauf-
wand

höchstens
bis zu dem
in Anleh-
nung an
den Wa-
renwert
berech-
neten Be-
trag nach
Nr. 56101
bis 56110

563 Erteilung von Bescheinigungen nach Art. 51 Abs. 1
Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006, soweit
nicht Nr. 562 zutrifft

   

5631 bei einem Antrag mit bis zu drei Bescheinigungen   21

5632 bei einem Antrag mit mehr als drei Bescheini-
gungen

je Beschei-
nigung

6

564 Ausgabe von Etiketten nach Art. 52 der Verord-
nung (EG) Nr. 865/2006

je Etikett 65 bis
2 100

565 Erteilung von Bescheinigungen nach Art. 60 der
Verordnung (EG) Nr. 865/2006

nach Zeitauf-
wand

 

57 Weitergabe von Geofachdaten des Natur-
schutzes

   

571 Weitergabe von Geofachdaten des Naturschutzes
an Naturschutzbehörden, Naturschutz- oder
Landschaftspflegeverbände oder andere Dritte,
die im Auftrag des Landes Hessen oder aufgrund
einer Vereinbarung oder eines Vertrages mit dem
Land tätig werden, sowie Weitergabe solcher Da-
ten durch Internetportale oder als Datendienste

   kostenfrei
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5711 Weitergabe von Geofachdaten des Naturschutzes
in allen anderen Fällen

 je Anfrage 100

6 Klimaschutz, Wohnungswesen    

61 Amtshandlungen nach dem Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetz

   

611 Emissionsgenehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 1,
auch in Verbindung mit Abs. 4 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

612 Änderung der Emissionsgenehmigung nach § 4
Abs. 5 Satz 2

nach Zeitauf-
wand

 

Weitere Fassungen dieser Norm

Anlage VwKostO-MUKLV, vom 02.12.2021, gültig ab 01.01.2022 bis 15.07.2022
Anlage VwKostO-MUKLV, vom 12.10.2021, gültig ab 23.10.2021 bis 31.12.2021
Anlage VwKostO-MUKLV, vom 22.02.2021, gültig ab 01.10.2021 bis 22.10.2021
Anlage VwKostO-MUKLV, vom 22.02.2021, gültig ab 01.03.2021 bis 30.09.2021
Anlage VwKostO-MUKLV, vom 23.07.2020, gültig ab 31.07.2020 bis 28.02.2021
Anlage VwKostO-MUKLV, vom 10.12.2019, gültig ab 17.12.2019 bis 30.07.2020
Anlage VwKostO-MUKLV, vom 20.11.2018, gültig ab 01.01.2019 bis 16.12.2019
Anlage VwKostO-MUKLV, vom 20.11.2018, gültig ab 01.12.2018 bis 31.12.2018
Anlage VwKostO-MUKLV, vom 11.12.2017, gültig ab 29.12.2017 bis 30.11.2018
Anlage VwKostO-MUKLV, vom 30.06.2017, gültig ab 15.07.2017 bis 28.12.2017
Anlage VwKostO-MUKLV, vom 15.12.2016, gültig ab 06.01.2017 bis 14.07.2017
Anlage VwKostO-MUKLV, vom 18.12.2014, gültig ab 15.01.2015 bis 05.01.2017
Anlage VwKostO-MUKLV, vom 27.10.2014, gültig ab 18.11.2014 bis 14.01.2015
Anlage VwKostO-MUELV, vom 17.10.2014, gültig ab 25.10.2014 bis 17.11.2014
Anlage VwKostO-MUELV, vom 01.08.2013, gültig ab 15.08.2013 bis 24.10.2014
Anlage VwKostO-MUELV, vom 24.05.2011, gültig ab 04.06.2011 bis 14.08.2013
Anlage VwKostO-MUELV, vom 08.12.2009, gültig ab 19.12.2009 bis 03.06.2011

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GVBl. I 2009, 522
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